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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den sächsischen Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten, 

der Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz, des Ausbildungszentrums Bobritzsch, der Sächsi-

schen Landeszentrale für politische Bildung, 

 

liebe Richterinnen und Richter, liebe Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 

 

liebe Kolleginnen und Kollegen im Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleich-

stellung, in den Verbindungsbüros in Breslau und Prag sowie in der Landesvertretung in Brüssel, 

 

sobald die letzten Wochen des alten Jahres anbrechen und sich die Weihnachtszeit nähert, wird auch der Wunsch nach Ruhe 

und Besinnlichkeit geäußert. Selten schien dieser Wunsch angebrachter als diesmal. Das Jahr 2024 war von einer erheblichen 

Ereignisdichte, die sicherlich ihresgleichen suchte. Dazu haben vor allem zahlreiche Wahltermine und die politischen Entwicklun-

gen der vergangenen Monate beigetragen. 

 

Angesichts eines rauer werdenden politischen Klimas, eines zum Teil stark enthemmten Umgangstons in der Auseinandersetzung 

sowie zunehmender Attacken auf demokratische Institutionen und Gepflogenheiten zeigt sich zugleich, wieso wir in dieser ange-

spannten Situation mehr denn je auf eine leistungsfähige und gut ausgestattete Justiz angewiesen sind. Sie bildet das Rückgrat 

unseres demokratischen Rechtsstaats, vor allem auch aufgrund der unermüdlichen und zuverlässigen Arbeit, die Sie alle täglich 

im Geschäftsbereich des SMJusDEG leisten. 

 

Das nahende Jahresende und der Anfang der neuen Legislaturperiode bieten sich an, um Bilanz zu ziehen und Revue passieren 

zu lassen, was wir gemeinsam in den vergangenen fünf Jahren auf den Weg gebracht und vollendet, angestoßen und entwickelt, 

an Herausforderungen gemeistert haben. Die Bewältigung vielfältiger Krisen, das unvermindert große Verfahrensaufkommen bei 

Staatsanwaltschaften und Gerichten, die enorm anspruchsvolle Arbeit im Justizvollzug, die Digitalisierung der Justiz - all das hat 

uns gemeinsam gefordert und wird uns auch künftig fordern. 

 

Deshalb lässt sich bereits jetzt absehen, dass wir eingeschlagene Wege weiter beschreiten müssen, was vor allem ein beständi-

ges Engagement in der Nachwuchsgewinnung und Ausbildung in der Justiz voraussetzt. Seit 2019 haben wir eine außerordentli-

che Zahl von Stellen in Justiz und Justizvollzug geschaffen und die höchste Zahl  von Proberichterinnen und -richtern seit dreißig 

Jahren eingestellt. Zugleich müssen die weiter bestehenden Mehrbedarfe, die sich aus aktuellen Entwicklungen, etwa in den 

Bereichen Migration oder Digitalisierung, ergeben, auch im kommenden Haushalt entsprechend abgebildet und verstetigt werden. 
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Gemeinsam mit Ihnen habe ich mich in den vergangenen fünf Jahren mit aller Kraft und aus voller Überzeugung dafür eingesetzt, 

die Anliegen der sächsischen Justiz mit Nachdruck zu vertreten. Die Gelegenheiten, bei denen wir uns begegnet sind, sei es im 

Rahmen von Behördenbesuchen, von Workshops und Konferenzen oder bei Amtseinführungen und Zeugnisübergaben, zählen 

für mich zu den wertvollsten und schönsten Erfahrungen und Erinnerungen der vergangenen Jahre. Wann immer ich Gelegenheit 

hatte, aus erster Hand von Ihnen mehr über die täglichen Herausforderungen in den Dienststellen zu erfahren, hat mich das auch 

in meiner eigenen Arbeit angespornt. Es hat mich zusätzlich motiviert, sowohl dem hohen Anspruch dieses Amtes als auch dem 

Beispiel gerecht zu werden, das Sie als Mitarbeitende in den Gerichten und Staatsanwaltschaften, im Justizvollzug und im ge-

samten nachgeordneten Bereich selbst vorleben. Unser demokratischer Rechtsstaat genießt nicht zuletzt deshalb unverändert 

hohes Ansehen bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil Ihre Leistung häufig über das Maß des Erwartbaren und Zumutbaren 

hinausgeht. 

 

Ihnen allen sei an dieser Stelle dafür gedankt, wie Sie sich für die sächsische Justiz und für unseren demokratischen Rechtsstaat 

einsetzen. Ich hoffe, dass Ihnen jetzt, zum Ende des Jahres, die nötige Gelegenheit zum Erholen vergönnt ist, dass Sie gesund 

und guter Dinge durch die Feiertage kommen - und dem neuen Jahr mit Zuversicht entgegenblicken. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihre 

 

KATJA MEIER 
SÄCHSISCHE STAATSMINISTERIN DER JUSTIZ  
UND FÜR DEMOKRATIE, EUROPA UND GLEICHSTELLUNG 
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1. Verwaltungsvorschriften und Bekanntmachungen des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung und sonstiger Stellen, 

die den Geschäftsbereich der Justiz betreffen 
 
 

Dritte Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz  
und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Änderung der  

VwV Inkraftsetzung abgestimmter Regelungen zum Jugendgerichtsgesetz und  
zur Vollstreckung im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht  

 
vom 25. November 2024 

 
I. 

 
Die VwV Inkraftsetzung abgestimmter Regelungen zum Jugendgerichtsgesetz und zur Vollstreckung im Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenrecht vom 31. August 2011 (SächsJMBl. S. 48), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 9. Juli 2024 (SächsJMBl. 
S. 218) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2023 (SächsABl. SDr. S. S 275), 
wird wie folgt geändert:  
 
1. Ziffer IV wird wie folgt gefasst: 

„IV. 

Richtlinien zum Jugendgerichtsgesetz (RLJGG) 

 
Die durch die Landesjustizverwaltungen und dem Bundesministerium der Justiz beschlossenen Richtlinien zu dem Jugendge-
richtsgesetz (RiJGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300, 2303), treten in der sich aus Anlage 4 ergebenden 
Fassung am 18. Dezember 2024 in Kraft. 
 
2. Anlage 4 erhält die aus dem Anhang zu dieser Verwaltungsvorschrift ersichtliche Fassung. 
 

II. 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 18. Dezember 2024 in Kraft. 

 
Dresden, den 25. November 2024 
 
 
 
Die Staatsministerin der Justiz  
und für Demokratie,Europa und Gleichstellung 
Katja Meier 
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Anhang zu Ziffer I Nummer 2 

Anlage 4 
(Zu Ziffer IV) 

 
Richtlinien zum Jugendgerichtsgesetz (RiJGG) 

 
 

Einführung 
 
Die bundeseinheitlichen Richtlinien zum Jugendgerichtsgesetz wenden sich vornehmlich an die Staatsanwaltschaft und geben 
für den Regelfall Anleitungen und Orientierungshilfen, von denen wegen der Besonderheit des Einzelfalles abgewichen werden 
kann. 
 
Sie enthalten aber auch Hinweise und Empfehlungen an das Gericht. Soweit diese Hinweise nicht die Art der Ausführung eines 
Amtsgeschäfts betreffen, bleibt es dem Gericht überlassen, sie zu berücksichtigen. Auch im Übrigen enthalten die Richtlinien 
Grundsätze, die für das Gericht von Bedeutung sein können. 
 
Soweit diese Richtlinien keine besonderen Bestimmungen aufweisen, gelten die Richtlinien für das Strafverfahren und das Buß-
geldverfahren. 
 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 
 
Richtlinien zu § 1: 
 
1. Auf Handlungen, für die Ordnungs- oder Zwangsmittel vorgesehen sind, findet das Jugendgerichtsgesetz keine Anwendung.  
 
2. Für das Bußgeldverfahren gelten die Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes sinngemäß, soweit das Gesetz über Ordnungs-

widrigkeiten nichts anderes bestimmt (§ 46 Absatz 1 OWiG). Bei der Anwendung des § 46 Absatz 6 OWiG, wonach im Ver-
fahren gegen Jugendliche und Heranwachsende von der Heranziehung der Jugendgerichtshilfe (§ 38) abgesehen werden 
kann, wenn ihre Mitwirkung für die sachgemäße Durchführung des Verfahrens entbehrlich ist, ist im gerichtlichen Verfahren 
Artikel 7 Absatz 9 der RL (EU) 2016/800 zu beachten. Demnach kann auf eine individuelle Begutachtung durch die Jugend-
gerichtshilfe nur verzichtet werden, wenn dies aufgrund der Umstände des Falles gerechtfertigt und mit dem Wohl des Ju-
gendlichen vereinbar ist. 

 
Richtlinie zu § 2: 
 
Soweit die allgemeinen Vorschriften Anwendung finden, sind diese im Sinne des Erziehungsgedankens auszulegen. 
 
Richtlinien zu § 3: 

 
1. Verbleiben nach Ausschöpfung anderer Ermittlungsmöglichkeiten ernsthafte Zweifel an der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, 

ist zu prüfen, ob ein Sachverständigengutachten einzuholen ist (vgl. auch die §§ 38, 43, 73 und die Richtlinien dazu). Dabei 
ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

 
2. Stellt die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Schuldunfähigkeit (vgl. § 19 StGB) oder fehlender strafrechtlicher Verant-

wortlichkeit ein, so prüft sie, wer zu benachrichtigen ist (vgl. insbesondere § 70 Absatz 1 Satz 1, § 109 Absatz 1 Satz 3). 
 

3. Ergibt sich erst nach Eröffnung des Hauptverfahrens, dass der Jugendliche mangels Reife nicht verantwortlich ist oder die 
Verantwortlichkeit nicht sicher festgestellt werden kann, so regt die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens an (§ 
47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4). 

 
Richtlinie zu § 5: 
 
Die therapeutische Behandlung im Maßregelvollzug erfordert persönlichen Einsatz der Verurteilten. Ein vorzeitig herbeigeführter 
Abbruch der therapeutischen Behandlung kann dazu führen, dass sich die Verurteilten jeglicher erzieherischen Einwirkung ent-
ziehen. Bei der Prüfung der Entbehrlichkeit der Jugendstrafen- oder Zuchtmittelanordnung kann der Erhalt einer ausreichenden 
Therapiemotivation daher Berücksichtigung finden. Erscheint die Jugendstrafen- oder Zuchtmittelanordnung nicht entbehrlich, so 
sind die Voraussetzungen der Anwendbarkeit beider Rechtsfolgen unabhängig voneinander zu prüfen. Daneben ist eine selbst-
ständige Bemessung erforderlich, die vorrangig am erzieherischen Bedarf auszurichten ist. 

 
Richtlinien zu § 6: 
 
1. Soweit eine in § 6 nicht genannte Nebenstrafe oder Nebenfolge nicht zwingend vorgeschrieben ist, beantragt die Staatsan-

waltschaft sie nur, wenn sie erzieherisch notwendig erscheint. 
 
2. § 6 findet auch im Verfahren gegen Heranwachsende Anwendung, sofern Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt (§ 105 

Absatz 1). Wird allgemeines Strafrecht angewandt, ist § 106 Absatz 2 zu beachten. 
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Richtlinien zu § 7: 
 
1. Auf die Richtlinie zu § 5 wird hingewiesen. 
 
2. Angesichts der erheblichen Bedeutung des Vorbehalts der Anordnung der Sicherungsverwahrung ist möglichst frühzeitig ein 

Sachverständigengutachten einzuholen. Auf §§ 80a, 246a StPO wird hingewiesen. 
 
3. Bei der Auswahl der Sachverständigen, die Gutachten zur Frage des Vorbehalts der Anordnung der Sicherungsverwahrung 

oder der Anordnung einer vorbehaltenen Sicherungsverwahrung erstatten, sollte darauf geachtet werden, dass es sich um 
erfahrene Sachverständige handelt, die angemessene Kenntnisse im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie aufweisen. 

 
4. Bei der Ausgestaltung des Vollzugs in einer Sozialtherapeutischen Einrichtung sollte das noch vorhandene Entwicklungspo-

tential des Jugendlichen / Heranwachsenden besonders beachtet und durch geeignete Therapien gefördert werden. 
 
5. Das bei dem Vorbehalt der Anordnung der Sicherungsverwahrung im Hinblick auf zwischenzeitliche Gesetzesänderungen 

anzuwendende Recht ergibt sich aus Artikel 316f und 316i EGStGB. 
 
6. § 7 gilt auch im Verfahren gegen Heranwachsende, sofern Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt (§ 105 Absatz 1). Wird 

auf Heranwachsende allgemeines Strafrecht angewendet, richten sich der Vorbehalt der Anordnung und die Anordnung der 
vorbehaltenen Sicherungsverwahrung nach § 106 Absatz 3 bis Absatz 7. 

 
Richtlinie zu § 9: 
 
Wegen der Eintragung in das Zentralregister und das Erziehungsregister wird auf § 5 Absatz 2, § 60 Absatz 1 Nummer 2 BZRG 
hingewiesen. 
 
Richtlinien zu § 10: 
 
1. Grundsätzlich sollen nur solche Weisungen erteilt werden, deren Befolgung der Jugendrichter überprüfen kann. Dabei sind 

Gebote, die die Lebensführung positiv gestalten sollen, Verboten vorzuziehen. Eine Weisung sollte, soweit möglich, so aus-
gestaltet werden, dass sie in einem inneren Zusammenhang mit der Tat steht. 

 
2. Die Weisung, sich einem Betreuungshelfer zu unterstellen (§ 10 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5), wird auch im Hinblick auf die 

damit für den Jugendlichen verbundenen Belastungen und den personellen und zeitlichen Aufwand im Bereich der Jugend-
gerichtshilfe bei geringfügigen Verfehlungen nicht in Betracht kommen. Widersprechen der Erziehungsberechtigte oder der 
gesetzliche Vertreter einer Betreuungsweisung, so sollte diese nur angeordnet werden, wenn ihre Durchführung nach Prüfung 
der Umstände des Einzelfalls erfolgversprechend erscheint. 

 
Kommt eine Anordnung der Maßnahme in Betracht, so empfiehlt es sich, frühzeitig mit der Jugendgerichtshilfe Verbindung 
aufzunehmen. Auf § 38 Absatz 5 Satz 3 und § 38 Absatz 6 Satz 2 sowie die Richtlinien dazu wird hingewiesen. Die Person 
des Betreuungshelfers ist möglichst genau zu bezeichnen. Im Verfahren nach §§ 45, 47 ist die Weisung nicht zulässig (vgl. § 
45 Absatz 3 Satz 1, § 47 Absatz 1 Nummer 3). 

 
3. Die Weisung, an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen (§ 10 Absatz 1 Satz 3 Nummer 6), ist auch eine verhältnismäßig 

aufwendige Maßnahme, die für den Jugendlichen je nach struktureller und zeitlicher Gestaltung der Kurse mit nicht unerheb-
lichen Belastungen verbunden sein kann. Nummer 2 Satz 1, 3 und 6 gilt entsprechend. Die Weisung, an anderen Formen 
sozialer Gruppenarbeit teilzunehmen, wird durch § 10 Absatz 1 Satz 3 Nummer 6 nicht ausgeschlossen. 

 
4. Der Täter-Opfer-Ausgleich (§ 10 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7) zielt darauf ab, bei dem Verletzten den immateriellen und mate-

riellen Schaden auszugleichen und bei dem Jugendlichen einen Lernprozess einzuleiten. Er verdient im gesamten Verfahren 
Beachtung (vgl. § 45 Absatz 2 Satz 2, § 45 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3, § 
23 Absatz 1 Satz 1, § 29 Satz 2 und § 88 Absatz 6 Satz 1, § 155a StPO). Nummer 2 Satz 3 gilt entsprechend.  

 
5. Hinsichtlich des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes bei Arbeitsleistungen wird auf § 2 Absatz 2 SGB VII hingewiesen. 
 
6. Vor der Anordnung einer Weisung, die mit Kosten verbunden ist, sollte geklärt werden, ob ein Kostenträger vorhanden ist, da 

die Finanzierung von Maßnahmen in den Ländern und Kommunen unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Bezüglich einer 
Weisung nach § 10 Absatz 2 kann sich eine Verpflichtung dritter Stellen, die Kosten für die Durchführung der Weisung zu 
übernehmen, aus dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, den §§ 35a, 90 ff. SGB VIII und dem SGB XII (Hilfe bei 
Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe nach §§ 47 f. SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-
keiten nach §§ 67 ff. SGB XII) ergeben. 

 

7. Die Staatsanwaltschaft wirkt darauf hin, dass das Gericht den Jugendlichen über die Bedeutung der Weisungen und Folgen 
schuldhafter Zuwiderhandlung (§ 11 Absatz 3 Satz 1) belehrt und diese Belehrung in der Niederschrift über die Hauptverhand-
lung vermerkt oder sonst aktenkundig gemacht wird.  

 
8. Bevor Jugendlichen die Weisung erteilt wird, sich einer heilerzieherischen Behandlung oder einer Entziehungskur zu unter-

ziehen, wird es in der Regel notwendig sein, einen Sachverständigen zu hören. 
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Richtlinien zu § 11: 
 
1. Bei Weisungen, denen der Jugendliche längere Zeit hindurch nachzukommen hat, empfiehlt es sich, in angemessenen Zeit-

abständen zu prüfen, ob es aus Gründen der Erziehung geboten ist, die Weisung oder ihre Laufzeit zu ändern oder die Wei-
sung aufzuheben. Zur Anhörung der Jugendgerichtshilfe, eines bestellten Betreuungshelfers und des Leiters eines sozialen 
Trainingskurses wird auf § 65 Absatz 1 Satz 2 hingewiesen. 

 
2. Bei Zuwiderhandlungen gegen Weisungen soll Jugendarrest nur verhängt werden, wenn mildere Maßnahmen, z. B. eine 

formlose Ermahnung, nicht ausreichen. Wird Jugendarrest nach § 11 Absatz 3 Satz 1 verhängt, so soll ein solches Maß 
festgesetzt werden, das im Wiederholungsfall gesteigert werden kann, falls sich dies aus erzieherischen Gründen als notwen-
dig erweist. 

 
3. Vor der Verhängung von Jugendarrest ist neben dem Jugendlichen auch seinem Erziehungsberechtigten und gesetzlichen 

Vertreter Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu geben (§ 65 Absatz 1 Satz 3, § 67 Absatz 1). 
 

Richtlinien zu § 12: 
 
1. Der Erfolg der Maßnahmen nach § 12 hängt von der Mitwirkungsbereitschaft des Jugendlichen und seines Erziehungsbe-

rechtigten und gesetzlichen Vertreters ab. Auf deren Mitwirkungsbereitschaft ist gegebenenfalls hinzuwirken. 
 
2. Auf die Richtlinie Nummer 2 zu § 105 wird hingewiesen. 
 
Richtlinie zu § 13: 
 
Wegen der Eintragung in das Zentralregister oder in das Erziehungsregister wird auf § 5 Absatz 2, § 60 Absatz 1 Nummer 2 BZRG 
hingewiesen. 
 
Richtlinien zu § 15: 
 
1. Die Wiedergutmachung des Schadens nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann auch in Arbeitsleistungen für den Ge-

schädigten bestehen. Auf § 2 Absatz 2 SGB VII wird hingewiesen. 
 
2. Im Hinblick auf eine Wiedergutmachung des Schadens oder eine Entschuldigung bei dem Verletzten wird auf die Richtlinie 

Nummer 4 zu § 10 hingewiesen. 
 
3. Wegen der Kosten der Durchführung von Auflagen wird auf die Richtlinie Nummer 6 zu § 10 hingewiesen. 
 
4. Die Staatsanwaltschaft wirkt darauf hin, dass das Gericht den Jugendlichen über die Bedeutung der Auflagen und Folgen 

schuldhafter Zuwiderhandlung (§ 11 Absatz 3 Satz 1) belehrt und diese Belehrung in der Niederschrift über die Hauptver-
handlung vermerkt oder sonst aktenkundig gemacht wird. 

 
5. Wegen der Folgen schuldhafter Nichterfüllung von Auflagen wird auf die Richtlinien Nummer 2 und 3 zu § 11 hingewiesen. 

Geldleistungen, die nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 4 auferlegt worden sind, können nicht zwangsweise beigetrie-
ben werden. 

 
Richtlinien zu § 16: 
 
1. Sowohl die Art des Jugendarrestes als auch dessen Dauer sollen sich an dem Erziehungsbedarf des Jugendlichen orientieren. 

Arrest soll nur verhängt werden, wenn seine Durchführung geeignet erscheint, eine Einstellungsänderung zu bestimmten ne-
gativen Verhaltensweisen zu erreichen. Welche Angebote hierzu zur Verfügung stehen, ergibt sich aus den gegebenenfalls 
von den Ländern auf dem Gebiet des Jugendarrestvollzuges erlassenen Vorschriften. 

 
2. Bei der Wahl zwischen Kurz- und Freizeitarrest sollte auch berücksichtigt werden, welche erzieherischen Angebote oder an-

deren sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten zur erzieherischen Einwirkung auf die Verurteilten zur Verfügung stehen. 
 
3. Wegen der Berücksichtigung von Untersuchungshaft bei Jugendarrest wird auf § 52 und die Richtlinien dazu verwiesen. 
 
Richtlinien zu § 16a: 
 
1. Die Anordnung des Jugendarrestes neben Jugendstrafe muss im Urteil erfolgen (§ 8 Absatz 2 Satz 2).  
 
2. Die Anordnung von Jugendarrest neben Jugendstrafe ist auch in den Fällen der sogenannten Vorbewährung zulässig (§ 61 

Absatz 3). Auch in diesen Fällen muss sie im Urteil erfolgen. Ausgeschlossen ist die spätere Anordnung in einem nachträgli-
chen Beschluss. 

 
3. Um die Auswahl geeigneter fördernder Angebote im Rahmen des Jugendarrests zu erleichtern, kann die Darlegung der 

Gründe, die zur Anordnung des Arrestes geführt haben, auch im Falle eines abgekürzten Urteils geboten sein. 
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4. Im Hinblick auf das in § 87 Absatz 4 Satz 2 verankerte Vollzugsverbot ist die Vollstreckung unverzüglich einzuleiten. Für 
weitere gerichtliche Maßnahmen zur Beschleunigung der Vollstreckung wird auf die Abschnitte IV und V der Richtlinien zu §§ 
82 bis 85 und auf § 13 Absatz 3 Satz 1 StVollstrO verwiesen. 

 
5. Jugendarrest, der nach § 16a verhängt wurde, ist in dem Umfang, in dem er verbüßt wurde, auf die Jugendstrafe anzurech-

nen, wenn 
 

a) die Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen wird (§ 26 Absatz 3 Satz 3), 
 
b) nach Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe nach § 27 (sogenannter Schuldspruch) eine Jugendstrafe verhängt 

wird (§ 30 Absatz 1 Satz 2), 
 

c) nach Bildung einer Einheitsjugendstrafe Jugendstrafe vollstreckt wird (§ 31 Absatz 2 Satz 3) oder 
 
d) nach einer sog. Vorbewährung auf eine zu vollstreckende Jugendstrafe erkannt wird (§ 61b Absatz 4 Satz 3).  

 

Richtlinie zu § 17: 
 
Nach Maßgabe der Bestimmungen der Ländergesetze kommt auch ein Vollzug in freien Formen in Betracht. 
 
Richtlinien zu § 18: 
 
1. Der Umstand, dass Jugendstrafe von weniger als sechs Monaten nicht ausgesprochen werden kann, darf nicht dazu führen, 

dass Jugendarrest in Fällen verhängt wird, in denen dieser nicht angebracht ist. Ist weder Jugendstrafe noch Jugendarrest 
gerechtfertigt, so kann das Gericht mehrere Maßnahmen miteinander verbinden (§ 8) und vor allem Weisungen erteilen, die 
eine länger dauernde erzieherische Einwirkung ermöglichen (vgl. § 10 und die Richtlinien dazu). 

 
2. Die vom Gesetz angeordnete vorrangige Berücksichtigung des Erziehungsgedankens bedeutet nicht, dass Belange des 

Schuldausgleichs ausgeschlossen wären. Sie darf nicht dazu führen, dass die obere Grenze schuldangemessenen Strafens 
überschritten wird. 

 
3. Wegen der Anrechnung von Untersuchungshaft auf Jugendstrafe wird auf § 52a und die Richtlinien dazu hingewiesen. 

 
Richtlinien zu § 21: 
 
1. Aus erzieherischen Gründen empfiehlt es sich, dem Jugendlichen bewusst zu machen, dass die Vollstreckung der Jugend-

strafe im Vertrauen auf seine Fähigkeit und seinen Willen, sich zu bewähren, ausgesetzt wird, und dass ihm daraus eine 
besondere Verpflichtung erwächst. 

 
2. Die Möglichkeit, die Vollstreckung der Strafe auch dann zur Bewährung auszusetzen, wenn erst die Verhängung eines Ju-

gendarrests nach § 16a zu einer günstigen Prognose führt, gilt auch für Absatz 2. 
 
3. Die Verurteilung zu einer Jugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren wird nicht in das Führungszeugnis aufgenommen, wenn 

Strafaussetzung zur Bewährung bewilligt und diese Entscheidung nicht widerrufen worden ist (vgl. § 32 Absatz 2 Nummer 3 
BZRG). Diese Ausnahmeregelung gilt allerdings nicht bei Verurteilungen wegen einer in § 32 Absatz 1 Satz 2 BZRG aufge-
führten Straftat und bei Verurteilungen wegen einer in § 32 Absatz 5 BZRG aufgeführten Straftat, wenn ein erweitertes Füh-
rungszeugnis erteilt wird. Hierauf sollte der Jugendliche hingewiesen werden. 

 
Richtlinien zu § 23: 
 
1. Wegen des Inhalts von Weisungen und Auflagen im Rahmen der Bewährung wird auf Richtlinie Nummer 1 zu § 10 und die 

Richtlinien Nummer 1 und 2 zu § 15, wegen der Kosten ihrer Durchführung auf Richtlinie Nummer 6 zu § 10 hingewiesen. 
 
2. Für die nachträgliche Änderung von Weisungen oder Auflagen gilt Richtlinie Nummer 1 zu § 11 entsprechend. 
 
3. Die Weisungen oder Auflagen werden in einem Bewährungsplan zusammengestellt, der dem Jugendlichen persönlich aus-

zuhändigen ist (§ 60). An die Erziehungsberechtigten und gesetzlichen Vertreter soll eine entsprechende Mitteilung erfolgen 
(§ 67a Absatz 1). 

 
4. Für die Befragung, ob der Jugendliche Zusagen machen oder sich zu Leistungen erbieten will, gilt § 57 Absatz 3 Satz 1. 
 
Richtlinien zu §§ 24, 25: 
 
1. Da der Bewährungshelfer seine Überwachungsaufgaben im Einvernehmen mit dem Gericht erfüllt und das Gericht ihm auch 

für seine betreuende Tätigkeit Anweisungen erteilen kann, ist eine enge persönliche Zusammenarbeit zwischen Gericht und 
Bewährungshelfer unerlässlich. Es empfiehlt sich jedoch, die Selbständigkeit des Bewährungshelfers bei der Betreuung des 
Jugendlichen möglichst nicht einzuschränken. 

 
2. Um die Entwicklung des Jugendlichen während der Bewährungszeit beobachten zu können, empfiehlt es sich, dem Bewäh-

rungshelfer zur Pflicht zu machen, in anfangs kürzeren, später längeren Zeitabständen über seine Tätigkeit und über die 
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Führung des Jugendlichen zu berichten (§ 25 Satz 3). Ferner empfiehlt es sich, darauf hinzuwirken, dass der Bewährungshel-
fer nicht nur gröbliche und beharrliche Verstöße des Jugendlichen gegen Weisungen, Auflagen, Zusagen oder Anerbieten (§ 
25 Satz 4), sondern auch alles Wesentliche mitteilt, was ihm über die Entwicklung des Jugendlichen, seine Lebensverhältnisse 
und sein Verhalten bekannt wird. Besondere Vorfälle teilt der Bewährungshelfer dem Gericht sofort mit. Für den Schlussbericht 
des Bewährungshelfers wird auf Richtlinie Nummer 1 zu §§ 26, 26a hingewiesen. 

 
3. Gegenüber anderen Personen und Stellen wird der Bewährungshelfer grundsätzlich Verschwiegenheit wahren, um insbeson-

dere auch das für die Erziehungsarbeit notwendige Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem Jugendlichen nicht zu beein-
trächtigen. Dies gilt nicht im Verhältnis zu den dienstaufsichtsführenden Stellen und gegenüber Dritten, soweit der Bewäh-
rungshelfer zur Auskunft berechtigt oder verpflichtet ist. 

 
4. Vor Bestellung eines ehrenamtlichen Bewährungshelfers soll seine Eignung für die Betreuung des Jugendlichen sorgfältig 

geprüft und seine Einwilligung eingeholt werden. 
 

5. Soweit in den Ländern für die Tätigkeit der Bewährungshilfe, auch im Rahmen der Führungsaufsicht (§§ 68a ff. StGB), spe-
zielle Verwaltungsvorschriften ergangen sind, wird auf diese hingewiesen. 

 
Richtlinien zu §§ 26, 26a: 
 
1. Vor Ablauf der Unterstellungszeit legt der Bewährungshelfer dem Gericht einen Schlussbericht so rechtzeitig vor, dass Maß-

nahmen nach § 26 Absatz 2 in der gebotenen Zeit getroffen werden können, namentlich die Bewährungs- oder Unterstellungs-
zeit noch verlängert werden kann (§ 26 Absatz 2 Nummer 2, § 22 Absatz 2 Satz 2, § 24 Absatz 2 Satz 1). Der Bewährungshelfer 
ergänzt diesen Schlussbericht bis zum Ablauf der Unterstellungszeit, falls ihm Umstände bekannt werden, die für die Ent-
scheidung über den Erlass der Jugendstrafe oder den Widerruf der Strafaussetzung von Bedeutung sein können. 

 
2. Die Staatsanwaltschaft teilt dem Gericht im Rahmen ihrer Anhörung nach § 58 Absatz 1 Satz 2 mit, ob weitere Verfahren 

gegen den Verurteilten anhängig sind, sofern dadurch nicht der Ermittlungszweck des jeweiligen Verfahrens gefährdet wird. 
Bei der Berücksichtigung dieser Verfahren im Rahmen von Entscheidungen betreffend die Strafaussetzung kommt der Un-
schuldsvermutung besondere Bedeutung zu.  

 
3. Wegen der Beseitigung des Strafmakels nach Erlass einer Strafe oder eines Strafrestes wird auf § 100 hingewiesen. 
 
4. Falls der Widerruf der Aussetzung in Betracht kommt, kann das Gericht vorläufige Maßnahmen treffen, um sich der Person 

des Jugendlichen zu versichern (§ 58 Absatz 2 in Verbindung mit § 453c StPO). 
 
5. Verbüßter Jugendarrest nach § 16a ist im Rahmen der Strafzeitberechnung im Umfang der Verbüßung anzurechnen. Noch 

nicht verbüßter Jugendarrest nach § 16a wird nach Widerruf nicht mehr vollstreckt (§ 87 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1). 
 

Richtlinie zu § 27: 
 
Der Schuldspruch nach § 27 wird nicht in das Führungszeugnis aufgenommen (§ 32 Absatz 2 Nummer 2 BZRG). 
 
Richtlinie zu § 30: 
 
Verbüßter Jugendarrest nach § 16a ist im Rahmen der Strafzeitberechnung im Umfang der Verbüßung anzurechnen. Noch nicht 
verbüßter Jugendarrest nach § 16a wird nach Erkennung auf Jugendstrafe, deren Verhängung zur Bewährung ausgesetzt war, 
nicht mehr vollstreckt (§ 87 Absatz 4 Satz 3 Nummer 2). 
 
Richtlinien zu § 31: 
 
1. Ein rechtskräftiges Urteil wird im Gegensatz zu § 55 StGB auch einbezogen, wenn die weitere Straftat nach seiner Verkündung 

begangen worden ist. 
 
2. Ist durch das frühere Urteil Jugendstrafe verhängt und die Vollstreckung nach § 21 zur Bewährung ausgesetzt worden, so 

bedarf es zur Einbeziehung nicht des Widerrufs der Aussetzung. Das gleiche gilt, wenn nach §§ 88, 89 während der Vollstre-
ckung einer Jugendstrafe Aussetzung zur Bewährung angeordnet worden ist. Ist in dem früheren Urteil nach § 27 lediglich die 
Schuld festgestellt worden, so wird durch die Einbeziehung dieses Urteils auch das ihm zugrundeliegende Verfahren erledigt. 

 
3. Bei der neuen Entscheidung ist von den tatsächlichen Feststellungen und dem Schuldspruch des einzubeziehenden rechts-

kräftigen Urteils auszugehen. Es wird jedoch insoweit erneut Beweis zu erheben sein, als dies für die Gesamtbeurteilung des 
Angeklagten, insbesondere im Hinblick auf die Festsetzung einer neuen Maßnahme oder Jugendstrafe erforderlich ist. 

 
4. Hat der bereits verurteilte Jugendliche eine neue Straftat begangen und ist eine wesentliche Änderung der bereits rechtskräftig 

festgesetzten Rechtsfolgen nicht zu erwarten, so sollte die Staatsanwaltschaft auch die Möglichkeit einer Verfahrenserledi-
gung, gemäß § 154 StPO oder gemäß § 45 Absatz 2 JGG prüfen.  

 
5. Über die Anrechnung oder Berücksichtigung von Untersuchungshaft, die im Zusammenhang mit einem einbezogenen Urteil 

vollzogen worden ist, ist in dem einbeziehenden Urteil neu zu entscheiden, wobei gemäß § 52a im Regelfall eine Anrechnung 
zu erfolgen hat.  

 
6. Über die Anrechnung von Jugendarrest, der im Zusammenhang mit einem einbezogenen Urteil verbüßt wurde, ist im Falle 

der Verhängung einer Jugendstrafe im neuen Urteil nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Die Anrechnung ist  
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zwingend, wenn es sich um Jugendarrest gemäß § 16a handelt (§ 31 Absatz 2 Satz 3, § 26 Absatz 3 Satz 3, 30 Absatz 1 Satz 
2).  

 
Richtlinien zu § 34: 
 
1. Zu den Aufgaben des Jugendrichters gehören nach § 34 Absatz 1 auch die richterlichen Handlungen im Ermittlungsverfahren 

sowie die Erledigung der Rechtshilfeersuchen in Jugendsachen. Es empfiehlt sich, ihm bei der Geschäftsverteilung auch die 
Erledigung der Rechtshilfe in sonstigen Strafsachen zu übertragen, wenn um Vernehmung von Minderjährigen ersucht wird. 

 
2. Wird der Richter beim Amtsgericht als Jugendrichter oder Vollstreckungsleiter mit Jugendlichen befasst, für die ein anderes 

Amtsgericht als Familiengericht zuständig ist, besteht die Möglichkeit, dass das Gericht des Jugendrichters oder Vollstre-
ckungsleiters gemäß §§ 4, 5 FamFG die Aufgaben des Familiengerichts übernimmt. Die übernommenen familiengerichtlichen 
Aufgaben kann der Jugendrichter nach den gleichen Vorschriften wieder abgeben. 

 
3. Werden nach Einleitung eines Strafverfahrens familiengerichtliche Maßnahmen für Jugendliche erforderlich, gegen die An-

klage vor einem anderen Gericht erhoben ist oder erhoben werden soll, so sollte das Familiengericht prüfen, ob sich die 
Abgabe der familiengerichtlichen Aufgaben an das Jugendgericht empfiehlt, das bereits mit ihnen befasst ist oder demnächst 
befasst werden wird. 
 

Richtlinien zu §§ 36, 37: 
 
1. Bei der Besetzung der Jugendgerichte und bei der Auswahl der Jugendstaatsanwälte soll in besonderem Maße auf Eignung 

und Interesse Rücksicht genommen werden. 
 
2. In der Jugendstrafrechtspflege sind besondere Erfahrungen notwendig, die regelmäßig erst im Laufe längerer Zeit erworben 

werden können. Ein häufiger Wechsel der Richter bei den Jugendgerichten und der Jugendstaatsanwälte soll daher vermieden 
werden. 

 
3. Die Richter bei den Jugendgerichten und die Jugendstaatsanwälte sollen sich regelmäßig durch die Teilnahme an Fortbil-

dungsveranstaltungen oder auf andere geeignete Weise auf den Gebieten der Kriminologie, Pädagogik, Sozialpädagogik so-
wie der Jugendpsychologie fortbilden. 

 
Richtlinien zu § 37a: 
 
1. Die in Absatz 1 beschriebene Zusammenarbeit wird Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten empfohlen. 
 
2. Bei einzelfallbezogener Zusammenarbeit ist die Zulässigkeit des Austauschs personenbezogener Daten von allen Beteiligten 

gegenüber allen anderen beteiligten Stellen nach den allgemeinen und den jeweils geltenden bereichsspezifischen Daten-
schutzbestimmungen zu prüfen. 

 
Richtlinien zu § 38: 
 
1. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht wirken darauf hin, dass der Bericht, in dem die Jugendgerichtshilfe ihre Erhebungen 

niederlegt, unter Verzicht auf Ausführungen zur Schuldfrage ein Bild von der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt 
der beschuldigten Person ergibt. Der Bericht soll angeben, auf welchen Informationen er beruht. Werden im Bericht nicht alle 
vorliegenden Informationen verarbeitet, so soll dies zum Ausdruck gebracht werden. Es ist anzugeben, ob Leistungen der 
Jugendhilfe in Betracht kommen (§ 52 Absatz 2 SGB VIII). Um ein koordiniertes Vorgehen sicherzustellen, wirken Staatsan-
waltschaft und Gericht zudem darauf hin, dass sich der Bericht auch dazu verhält, ob und inwieweit eine andere Stelle der 
Jugendhilfe über den Tatvorwurf informiert wurde, und ob und welche familiengerichtlichen Maßnahmen oder sonstigen Hilfe-
planungen veranlasst werden sollen bzw. worden sind. 

 
2. Der Bericht kann auch mündlich oder telefonisch erstattet werden; dies gilt insbesondere für eine Stellungnahme nach § 38 

Absatz 3 Satz 1 im Vorverfahren. Den Inhalt eines solchen Berichts oder einer solchen Stellungnahme vermerkt die Staats-
anwaltschaft in den Akten, wenn der Bericht oder die Stellungnahme außerhalb der Hauptverhandlung erfolgt. Bei Nichter-
scheinen des Jugendlichen zu einem Gespräch mit der Jugendgerichtshilfe kann der Bericht nach Aktenlage erfolgen. In 
derartigen Fällen wird eine Verzichtbarkeit der Anwesenheit der Jugendgerichtshilfe in einer stattfindenden Hauptverhandlung 
besonders sorgfältig zu prüfen sein. 

 
3. Im Rahmen der nach § 38 Absatz 7 vorzunehmenden Abwägung, ob im Einzelfall auf die Anwesenheit der Jugendgerichtshilfe 

oder auf deren Berichterstattung im Vorverfahren verzichtet werden kann, sollen insbesondere die Schwere der Tat, die vo-
raussichtlichen Rechtsfolgen und das Wohl des Jugendlichen oder Heranwachsenden Berücksichtigung finden. Richtlinie 
Nummer 5 zu § 50 ist zu beachten. Ein Verzicht auf die Anwesenheit in der Hauptverhandlung lässt das Recht der Jugendge-
richtshilfe, an der Hauptverhandlung teilzunehmen und auf Verlangen das Wort zu erhalten, unberührt. 

 
4. Die Verzichtsmöglichkeiten nach § 38 Absatz 7 beziehen sich nur auf die Pflichten der Jugendgerichtshilfe nach § 38 Absatz 

3 und Absatz 4. Andere Vorschriften zur Beteiligung und Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe, etwa nach § 38 Absatz 6 Satz 3, 
§ 50 Absatz 3 Satz 1 und Satz 2, § 70 Absatz 2, § 72a, sind von einem solchen Verzicht nicht betroffen.  

 
5. Das Jugendgericht ist an eine Verzichtserklärung der Jugendstaatsanwaltschaft nach Absatz 7 nicht gebunden. 
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6. Berichte der Jugendgerichtshilfe sind zum Schutz der darin enthaltenen personenbezogenen Daten grundsätzlich von der 
Akteneinsicht an Personen und Stellen, die nicht Teil der Strafrechtspflege sind, auszuschließen. Zu diesem Zweck kann es 
angebracht sein, die Berichte gesondert zu führen (vgl. Nummer 186 Absatz 2 RiStBV). 

 
Richtlinien zu §§ 39, 40, 41: 
 
1. Eine Entscheidung der Jugendkammer nach § 40 Absatz 2 kann nicht die Staatsanwaltschaft oder der Angeschuldigte, son-

dern nur der Vorsitzende des Jugendschöffengerichts herbeiführen. Für die Übernahme kommen namentlich Strafsachen in 
Betracht, die wegen der großen Anzahl von Angeschuldigten oder Zeugen von einem Berufsrichter allein nicht sachgemäß 
erledigt werden können. 

 
2. Erhebt die Staatsanwaltschaft gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 4 Anklage bei der Jugendkammer, soll sie diese Entscheidung 

begründen, sofern die Umstände nicht ausnahmsweise offensichtlich sind. 
 
Richtlinien zu § 42: 
 
1. Bei Verfehlungen von geringem Unrechtsgehalt, bei denen familiengerichtliche Maßnahmen nicht erforderlich sind, stellt die 

Staatsanwaltschaft den Antrag in der Regel bei dem Jugendgericht, in dessen Bezirk sich der auf freiem Fuß befindliche 
Beschuldigte zur Zeit der Erhebung der Anklage aufhält (§ 42 Absatz 1 Nummer 2) oder in dessen Bezirk der Beschuldigte 
ergriffen worden ist (§ 9 StPO). 

 
2. Wird die Anklage im Falle des § 42 Absatz 1 Nummer 3 nicht vor dem danach zuständigen Gericht erhoben, so übersendet 

die Staatsanwaltschaft dem für die Vollstreckung der Jugendstrafe zuständigen Vollstreckungsleiter eine Abschrift der An-
klage. Nach Abschluss des Verfahrens veranlasst das Gericht dessen Unterrichtung über den Ausgang. 

 
Richtlinien zu § 43: 
 
1. Zur Optimierung der Verfahrensabläufe arbeitet die Staatsanwaltschaft eng mit der Polizei und der Jugendgerichtshilfe zu-

sammen. Auf § 37a Absatz 2 wird hingewiesen. 
 
2. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dienen auch dem Ziel, eine sachgerechte Entscheidung über die Rechtsfolgen der 

Tat zu ermöglichen. Auf Nummer 17 RiStBV wird hingewiesen. 
 
3. Soweit erforderlich, sollen im Rahmen der Ermittlungen nach Absatz 1 Akten über Vorstrafen angefordert werden. Wichtige 

Aufschlüsse über die Persönlichkeit des Jugendlichen können auch Akten der Familiengerichte oder von Vollzugsanstalten, 
Berichte von Heimen der Jugendhilfe sowie Aufzeichnungen der Schule geben. 

 
4. Befindet sich der Jugendliche in Untersuchungshaft, so fordert die Staatsanwaltschaft oder das Gericht in der Regel von der 

Einrichtung für den Vollzug einen Bericht über das Verhalten des Jugendlichen in der Anstalt und über seine besonderen 
Eigenarten sowie eventuelle sonstige, für die Ermittlungen nach Absatz 1 relevante Erkenntnisse an. Ebenso ist zu verfahren, 
wenn der Jugendliche sich im Vollzug einer Jugendstrafe befindet. Ist die einstweilige Unterbringung in einem Heim der Ju-
gendhilfe (§ 71 Absatz 2, § 72 Absatz 4) erfolgt, so soll die Heimleitung gehört werden. 

 
5. Wird dem Beschuldigten Hilfe zur Erziehung in einem Heim oder einer vergleichbaren Einrichtung gewährt, so soll außer der 

Jugendgerichtshilfe auch die Leitung der Einrichtung unmittelbar um Äußerung ersucht werden. 
 
6. Untersteht der Beschuldigte der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers oder ist für ihn ein Erziehungsbeistand bestellt, 

so soll auch dieser gehört werden, soweit dies für die Ermittlungen nach Absatz 1 erforderlich ist. Dies gilt entsprechend, wenn 
der Beschuldigte einem Betreuungshelfer unterstellt ist oder an einem sozialen Trainingskurs teilnimmt. 

 
7. Die Untersuchung des Jugendlichen durch einen Sachverständigen kann über die in § 43 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 genann-

ten Fälle hinaus insbesondere veranlasst sein, 
 
a) wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Verfehlung mit einer psychischen Krankheit des Jugendlichen zusammen-

hängt, 
 

b) wenn der Jugendliche durch seelische, geistige oder körperliche Besonderheiten auffällt oder 
 
c) wenn der Jugendliche ohne erkennbare Ursachen erheblich verwahrlost ist. 

 
Richtlinien zu § 44: 
 
1. Hinsichtlich der Belehrung und Unterrichtung sowie der Art und Weise der Vernehmung wird auf §§ 70a bis 70c verwiesen, 

hinsichtlich der notwendigen Verteidigung auf § 68 Nummer 5 und § 70c Absatz 4. 
 
2. Die Vernehmung dient vor allem dem Zweck, vor der Hauptverhandlung, in der sich der Jugendliche vielfach nicht unbefangen 

gibt, ein persönliches Bild von ihm zu erhalten und dadurch auch die Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit  
(§ 3) zu erleichtern. Eine solche Vernehmung kann auch im Verfahren gegen Jugendliche vor den für allgemeine Strafsachen 
zuständigen Gerichten angezeigt sein, obwohl sie dort nicht vorgeschrieben ist (§ 104); das gleiche gilt im Hinblick auf § 105 
auch im Verfahren gegen Heranwachsende (§ 109). Die Vernehmung kann die Grundlage für die Entschließung bilden, ob 
eine Untersuchung des Jugendlichen nach § 43 Absatz 2 oder § 73 Absatz 1 angezeigt ist. Dies gilt auch für die Entscheidung 
über eine Verteidigerbestellung gemäß § 68, wenn bei Vernehmungsbeginn eine Jugendstrafe zwar möglich, aber noch nicht  
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im Sinne überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ergibt sich die Erwartung während der Vernehmung, ist § 70c 
Absatz 4 zu beachten. 

 
Richtlinien zu § 45: 
 
1. Bei kleineren bis mittelschweren Verfehlungen ist stets zu prüfen, ob auf eine jugendstrafrechtliche Sanktion durch Urteil 

verzichtet werden kann. Soweit in den Ländern Diversionsrichtlinien bestehen, sind diese zu berücksichtigen. 
 
2. Eine Anwendung von § 45 Absatz 1 ist insbesondere bei Taten erstmals auffälliger Jugendlicher zu prüfen, wenn es sich um 

jugendtypisches Fehlverhalten mit geringem Schuldgehalt und geringen Auswirkungen handelt, das über die bereits von der 
Entdeckung der Tat und dem Ermittlungsverfahren ausgehenden Wirkungen hinaus keine erzieherischen Maßnahmen erfor-
dert. 

 
3. Erzieherische Maßnahmen im Sinne von § 45 Absatz 2 sollen geeignet sein, die Einsicht des Jugendlichen in das Unrecht der 

Tat und deren Folgen zu fördern. Sie können von den Erziehungsberechtigten, aber z. B. auch vom Jugendamt, der Schule 
oder dem Ausbilder ausgehen. Ist noch keine angemessene erzieherische Reaktion erfolgt, so prüft die Staatsanwaltschaft, 
ob sie – gegebenenfalls mit Unterstützung der Jugendgerichtshilfe – die Voraussetzungen für die Einstellung des Verfahrens 
herbeiführen kann (z. B. indem sie ein erzieherisches Gespräch mit dem Jugendlichen führt oder ihn ermahnt oder eine Scha-
denswiedergutmachung im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs anregt). Erforderlich hierfür ist, dass der Beschuldigte den 
Tatvorwurf nicht ernstlich bestreitet, das Anerbieten der Staatsanwaltschaft annimmt und die Erziehungsberechtigten und die 
gesetzlichen Vertreter nicht widersprechen. 

 
4. Erwägt die Staatsanwaltschaft eine Anregung nach § 45 Absatz 3, so unterrichtet sie die Jugendgerichtshilfe unter Mitteilung 

des Tatvorwurfs, sofern sie diese nicht schon zur Vorbereitung dieser Entscheidung gehört hat. 
 
Richtlinien zu § 46: 
 
1. Auf eine für den Beschuldigten verständliche Fassung der Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft besonderes Gewicht zu 

legen. Einzelheiten über Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder kriminelle Methoden und ähnliche Angaben 
sind nur insoweit aufzunehmen, als dies unerlässlich ist. Ausführungen über eine mangelhafte Erziehung des Jugendlichen 
durch die Eltern sollen unterbleiben. 

 
2. Wenn auch § 46 im Verfahren gegen Jugendliche vor den für allgemeine Strafsachen zuständigen Gerichten und im Verfahren 

gegen Heranwachsende nicht unmittelbar gilt (§§ 104, 109), so wird doch sein Grundgedanke auch dort zu beachten sein. 
 
Richtlinie zu § 46a: 
 
Bei der Beurteilung, ob eine Anklageerhebung vor Berichterstattung dem Wohl des Jugendlichen dient, sind insbesondere die im 
konkreten Einzelfall drohenden negativen Folgen einer Verfahrensverlängerung zu berücksichtigen, beispielsweise die Verlänge-
rung von Untersuchungshaft, besondere seelische Belastungen des Jugendlichen oder etwaige Beeinträchtigungen seiner Aus-
bildungs-, Arbeits- oder Sozialbeziehungen. 
 
Richtlinien zu § 47: 
 
1. Das Gericht kann in jedem Verfahrensstadium - auch schon vor Eröffnung des Hauptverfahrens - prüfen, ob die Durchführung 

oder Fortsetzung einer Hauptverhandlung erforderlich ist oder mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft nach § 47 in Verbin-
dung mit § 45 verfahren werden kann. Dies wird insbesondere in Betracht kommen, wenn inzwischen angemessene erziehe-
rische Reaktionen im sozialen Umfeld des Jugendlichen erfolgt sind oder sich aufgrund der Einschaltung der Jugendgerichts-
hilfe entsprechende Möglichkeiten eröffnen. Hält die Staatsanwaltschaft aus diesen Gründen eine Ahndung für entbehrlich, 
regt sie die Einstellung des Verfahrens an. 

 
2. Im vereinfachten Jugendverfahren bedarf es der Zustimmung der Staatsanwaltschaft zu der Einstellung des Verfahrens nach 

§ 47 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 in der mündlichen Verhandlung nicht, wenn die Staatsanwaltschaft an dieser nicht 
teilnimmt  
(§ 78 Absatz 2 Satz 2). 

 
Richtlinie zu § 48: 
 
Personen, die sich im juristischen Studium oder Vorbereitungsdienst befinden, sowie Personen, die in Ausbildung bei der Polizei 
oder für soziale Dienste stehen, kann die Anwesenheit im Allgemeinen gestattet werden.  
 
Aus erzieherischen Gründen empfiehlt es sich nicht, Schulklassen oder anderen größeren Personengruppen die Teilnahme an 
der Verhandlung zu erlauben. Dies gilt auch für die Presse, deren Informationsbedürfnis durch die Pressesprecher der Gerichte  
 
hinreichend Rechnung getragen werden kann; entschließt sich der Vorsitzende dennoch, die Presse in der Hauptverhandlung 
zuzulassen, so sollte er darauf hinwirken, dass in den Presseberichten der Name des Jugendlichen nicht genannt, sein Lichtbild 
nicht veröffentlicht und auch jede andere Angabe vermieden wird, die auf die Person des Jugendlichen hindeutet. Nummer 131 
Absatz 2 Satz 3 RiStBV ist zu beachten. 
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Richtlinien zu § 50: 
 
1. Im Jugendstrafverfahren ist der persönliche Eindruck, den das Gericht von dem Jugendlichen erhält, von entscheidender 

Bedeutung. Eine Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten sollte deshalb nur in Erwägung gezogen werden, wenn 
es sich um eine geringfügige Verfehlung handelt, auf Grund des Berichts der Jugendgerichtshilfe ein klares Persönlichkeitsbild 
vorliegt und das Erscheinen des Jugendlichen wegen weiter Entfernung mit großen Schwierigkeiten verbunden ist oder wenn 
gegebenenfalls eine Abtrennung des Verfahrens gegen den abwesenden Jugendlichen mit Rücksicht auf eine umfangreiche 
Beweisaufnahme unangebracht ist. 

 
2. Nimmt die Staatsanwaltschaft im vereinfachten Jugendverfahren an der mündlichen Verhandlung nicht teil, so bedarf es ihrer 

Zustimmung zur Durchführung der Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten nicht (§ 78 Absatz 2 Satz 2). 
 
3. Hinsichtlich der Ladung der Erziehungsberechtigten und der gesetzlichen Vertreter gemäß Absatz 2 wird auf § 67 Absatz 5 

hingewiesen. Wird auf deren Ladung verzichtet, muss dennoch gemäß § 67a Absatz 1 eine Mitteilung über Zeit und Ort der 
Hauptverhandlung erfolgen. 

 

4. Schon vor der Hauptverhandlung sollte geprüft werden, ob es im Interesse des Angeklagten angezeigt ist, den in § 50 Absatz 
4 Satz 2 und § 48 Absatz 2 genannten Helfern und Betreuungspersonen im Hinblick auf die Betreuung Nachricht vom Haupt-
verhandlungstermin auch dann zu geben, wenn ihre Ladung nicht aus anderen Gründen erforderlich ist. 

 
5. Eine Mitteilung an die Jugendgerichtshilfe nach Absatz 3 Satz 1 ist auch erforderlich, wenn ein Berichts- oder Anwesenheits-

verzicht (§ 38 Absatz 7) erklärt wurde. 
 

Richtlinien zu § 51: 
 
1. Wegen der gegebenenfalls notwendigen Verteidigung wird auf § 68 Nummer 3 hingewiesen. 
 
2. Der Begriff des „nicht unerheblichen Teils“ der Hauptverhandlung ist im Interesse des Schutzes des Jugendlichen weit auszu-

legen. Er umfasst jedenfalls wichtige Teile der Beweisaufnahme, die über Schuld und Sanktionierung des Angeklagten ent-
scheiden. 

 
3. Soweit ein Ausschluss der Erziehungsberechtigten und der gesetzlichen Vertreter des Jugendlichen bereits zum Zeitpunkt der 

Terminierung in Betracht kommen, soll der Vorsitzende über die Jugendgerichtshilfe vor der Hauptverhandlung darauf hinwir-
ken, dass eine geeignete volljährige Vertrauensperson benannt wird. Von der Entpflichtung des Vertreters der Jugendgerichts-
hilfe von der Teilnahme an der Hauptverhandlung nach § 38 Absatz 7 soll in diesen Fällen abgesehen werden. 

 
Richtlinie zu §§ 52, 52a: 
 
Als eine andere wegen der Tat erlittene Freiheitsentziehung im Sinne von §§ 52, 52a Absatz 1 Satz 1 ist namentlich die Unter-
bringung in einem Heim der Jugendhilfe oder einer Anstalt nach § 71 Absatz 2, § 72 Absatz 4 und § 73 anzusehen.  
 
Richtlinie zu § 53: 
 
Hält das Gericht im Verfahren gegen Jugendliche vor den für allgemeine Strafsachen zuständigen Gerichten Erziehungsmaßre-
geln für erforderlich, so hat es deren Auswahl und Anordnung dem Familiengericht zu überlassen, selbst wenn es zugleich auf 
Jugendstrafe erkennt (§ 104 Absatz 4). 
 
Richtlinien zu § 54: 
 
1. Für die Entscheidung im Jugendstrafverfahren ist die Persönlichkeit des Jugendlichen von ausschlaggebender Bedeutung. 

Dies sollte sich auch in den Urteilsgründen widerspiegeln, zumal sie eine wertvolle Grundlage für die Erziehungsarbeit im 
Vollzug und andere spätere Maßnahmen bilden. Der Vorschrift, dass in den Gründen des schuldigsprechenden Urteils die 
seelische, geistige und körperliche Eigenart des Jugendlichen berücksichtigt werden soll, wird durch eine bloße Schilderung 
des Lebenslaufes nicht genügt. Das gilt namentlich für Urteile, in denen für Jugendliche eine Betreuungsweisung (§ 10 Absatz 
1 Satz 3 Nummer 5) erteilt, Hilfe zur Erziehung (§ 12) angeordnet, Jugendstrafe verhängt (§ 17 Absatz 2), die Schuld des 
Angeklagten festgestellt (§ 27) oder in einem der genannten Fälle gegen Heranwachsende Jugendstrafrecht wegen mangeln-
der Reife (§ 105 Absatz 1 Nummer 1) angewendet wird. 

 
2. Die Verkündung des Urteils ist für die Erziehung von besonderer Bedeutung. Die mündliche Eröffnung der Urteilsgründe soll 

dem Wesen und dem Verständnis der Jugendlichen angepasst sein. Alle nicht unbedingt gebotenen rechtlichen Ausführungen 
können unterbleiben. Erörterungen, die für die Erziehung der Jugendlichen nachteilig sein können, sollten vermieden werden. 
Auf § 70b wird hingewiesen. 

 
3. Soll der Jugendliche eine Ausfertigung oder eine Abschrift des Urteils mit Gründen erhalten (etwa nach § 35 Absatz 1  

Satz 2, § 316 Absatz 2, § 343 Absatz 2 StPO), so bestimmt der Vorsitzende, inwieweit ihm die schriftlichen Urteilsgründe 
mitgeteilt werden. Erhält der Jugendliche nur einen Auszug der Gründe, so wird dies auf der Ausfertigung oder der Abschrift 
vermerkt, die für ihn bestimmt ist. 
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Richtlinie zu § 55: 
 
Aus erzieherischen Gründen ist es regelmäßig erwünscht, dass das Jugendstrafverfahren möglichst schnell zum Abschluss ge-
bracht wird. Bei der Einlegung von Rechtsmitteln zu Ungunsten des Angeklagten ist daher besondere Zurückhaltung geboten (vgl. 
im Übrigen die Nummern 147 ff. RiStBV). 
 
Richtlinie zu § 56: 
 
Von der Möglichkeit, die Teilvollstreckung einer nach § 31 gebildeten Einheitsstrafe anzuordnen, wird nur mit Zurückhaltung Ge-
brauch gemacht werden können. Es ist vor allem zu bedenken, ob sich bei einem Wegfall einzelner Schuldfeststellungen ein 
anderes Bild von der Persönlichkeit des Jugendlichen ergeben und damit die Verhängung von Jugendstrafe überhaupt entbehrlich 
werden könnte. 
 
Richtlinie zu § 60: 
 
Es empfiehlt sich, die Aushändigung des Bewährungsplans und die Belehrung des Jugendlichen in einem gesonderten Termin 
außerhalb der Hauptverhandlung in Gegenwart der Erziehungsberechtigten, der gesetzlichen Vertreter und des Bewährungshel-
fers vorzunehmen. 
 
Richtlinien zu § 61: 
 
1. Von der Möglichkeit einer Vorbewährung soll Gebrauch gemacht werden, um bei der späteren Entscheidung noch ungewisse 

Prognosetatsachen berücksichtigen zu können. Die Entscheidung bedarf einer sachlichen Begründung. Die Vorbewährung 
dient nicht dazu, neue Prognosetatsachen zu schaffen. Ist die Sache in der Hauptverhandlung entscheidungsreif, ist eine 
Entscheidung im Urteil zu treffen. 

 
2. Das erkennende Gericht kann gemäß § 13 Absatz 3 Satz 1 StVollstrO die Rechtskraft bereits vor Abfassung der schriftlichen 

Urteilsgründe bescheinigen und der Bewährungshilfe den Bewährungsbeschluss unverzüglich übersenden. Dadurch kann im 
Hinblick auf die relativ kurze Bewährungszeit die Umsetzung der verhängten Auflagen und Weisungen beschleunigt werden. 

 
3. Ein Jugendarrest neben Jugendstrafe (§ 16a) kann im Vorbehaltsurteil verhängt werden, nicht jedoch neben der später aus-

gesprochenen Bewährungsentscheidung. 
 
Richtlinien zu § 61a: 
 
1. Besondere Gründe im Sinne des § 61a Absatz 1 Satz 3 können insbesondere vorliegen, wenn sich eine positive Entwicklung 

des Jugendlichen noch nicht verfestigt hat, mit erheblichen Veränderungen im Lebensumfeld des Jugendlichen in naher Zu-
kunft zu rechnen ist oder ergebnisoffene therapeutische Interventionen noch nicht abgeschlossen sind. 

 
2. Das Berufungsgericht ist auch in den Fällen für die vorbehaltene Entscheidung zuständig, in denen es einen erstinstanzlich 

erklärten Vorbehalt durch Verwerfung einer Berufung bestätigt hat.  
 
3. Die notwendige Beteiligung des Verteidigers, der Erziehungsberechtigten und der gesetzlichen Vertreter ist zu beachten. 
 
Richtlinien zu § 61b: 
 
1. Das Gericht soll nur solche Weisungen und Auflagen erteilen, die in der Höchstfrist des § 61a erfüllbar und zumutbar sind. Die 

Verhängung eines Jugendarrests nach § 11 Absatz 3 ist gemäß § 61b Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz ausgeschlossen. 
 
2. Grundsätzlich ist der Jugendliche der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers zu unterstellen. Dies dient dazu, eine 

erfolgreiche Nutzung der Vorbewährung (mit dem Ziel einer positiven Bewährungsentscheidung nach Ablauf der Frist des § 
61a) sicherzustellen. Die Zuständigkeit der Jugendgerichtshilfe bzw. der Jugendhilfe nach dem SGB VIII bleibt durch die Vor-
bewährung unberührt. Während der Bewährungszeit arbeiten Jugendgerichtshilfe bzw. Jugendhilfe eng mit dem Bewährungs-
helfer zusammen (§ 38 Absatz 5 Satz 4). Ist kein Bewährungshelfer bestellt, wachen sie darüber, dass der Jugendliche Auf-
lagen oder Weisungen nachkommt (§ 38 Absatz 5 Satz 1 und 2). 

 
3. Bewährungshilfe und Jugendgerichtshilfe sollen bereits ab Rechtskraft des Urteils gezielt auf eine Resozialisierung des Ju-

gendlichen hinwirken. Sie haben das Gericht unverzüglich zu unterrichten, sofern sich vor Ablauf der nach § 61a Absatz 1 
maßgeblichen Frist hinreichende Gründe für die Annahme ergeben, dass eine Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung 
abgelehnt wird. Vor der nachträglichen Entscheidung über die Aussetzung der Jugendstrafe soll das Gericht regelmäßig Be-
richte der Jugendgerichtshilfe und der Bewährungshilfe einholen.  

 
4. Nach § 16a angeordneter und verbüßter Jugendarrest ist gemäß § 61b Absatz 4 Satz 3 in Verbindung mit § 26 Absatz 3 Satz 

3 anzurechnen.  
 
5. Vor der Ablehnung der Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung sind der Jugendliche sowie der Erziehungsberechtigte 

und der gesetzliche Vertreter zu hören.  
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Richtlinien zu § 66: 
 
1. Liegen die Voraussetzungen des Absatz 1 vor, ist eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Das Gericht kann von der 

einheitlichen Festsetzung von Maßnahmen oder Jugendstrafe absehen (§ 31 Absatz 3). 
 
2. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Durchführung einer Hauptverhandlung nach Absatz 2 vor allem dann, wenn zu erwarten 

ist, dass die ergänzende Entscheidung von den früheren Entscheidungen erheblich abweicht. 
 

Richtlinien zu § 67: 
 
1. In der Hauptverhandlung wirkt die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass auch den Erziehungsberechtigten und gesetzlichen 

Vertretern stets von Amts wegen das letzte Wort erteilt wird. 
 
2. Die Voraussetzungen des Anwesenheitsrechts nach Absatz 3 Satz 1 werden gemäß Absatz 3 Satz 2 vermutet, wenn keiner 

der in Satz 2 genannten Ausschlussgründe vorliegt. Trotz deren Nichtvorliegens können im Einzelfall die Voraussetzungen 
des Absatz 3 Satz 1 zu verneinen sein. Im Hinblick auf Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ist – unter Beachtung von Artikel 6 Absatz 
2 GG – auch der Wille des Jugendlichen zu berücksichtigen. 

 
3. Die Angemessenheit der Frist in § 67 Absatz 3 Satz 3 bestimmt sich im Einzelfall unter Abwägung des Wohls des Jugendlichen 

und verfahrensbezogener Erfordernisse.   
 
Richtlinien zu § 67a: 
 
1. Die Unterrichtung erfolgt durch die zum jeweiligen Zeitpunkt das Verfahren führende Stelle. 
 
2. Eine bestimmte Form der Unterrichtung ist gesetzlich nicht vorgesehen. Erfolgt die Unterrichtung nicht schriftlich oder ergän-

zend mündlich oder in anderer Weise, sollte dies aktenkundig gemacht werden; siehe auch § 67a Absatz 2, § 70a Absatz 5. 
Auf die Richtlinie zu § 70a wird hingewiesen. 

 
Richtlinien zu §§ 68, 68a, 68b: 
 
1. In den Fällen des § 68 Nummer 1 in Verbindung mit § 140 Absatz 2 StPO sind das Alter und die Reife des Beschuldigten zu 

berücksichtigen. Im Hinblick auf dessen geringere Lebenserfahrung wird allgemein eher die Beiordnung eines Pflichtverteidi-
gers erforderlich sein als im Verfahren gegen einen Erwachsenen.  

 
2. In den Fällen des § 68 Nummer 5 sind die genannten Rechtsfolgen zu erwarten, wenn sie, unter Heranziehung erreichbarer 

prognoserelevanter Erkenntnisquellen, gegebenenfalls auch Einholung von Registerauskünften, wahrscheinlicher werden als 
eine andere Sanktionierung.  

 
3. Die Staatsanwaltschaft ist gehalten, regelmäßig zu prüfen, ob ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt. Bejahendenfalls 

soll sie auf eine möglichst frühzeitige Verteidigerbestellung hinwirken. Eine besondere Regelung zum spätesten Zeitpunkt der 
Verteidigerbestellung enthält § 68a Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, mit begrenzten Ausnahmen in § 68a Absatz 1 Satz 2 und in § 
68b. Im Übrigen gelten für den Bestellungszeitpunkt über § 2 Absatz 2 die allgemeinen Bestimmungen des § 141 StPO, mit 
Ausnahme von § 141 Absatz 2 Satz 2 StPO (§ 68a Absatz 2). 

 
4. Vor der Pflichtverteidigerbestellung sind der Jugendliche sowie die Erziehungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter zu 

hören.  
 
Richtlinien zu § 70: 
 
1. Eine Benachrichtigung der Schule ist in der Regel angezeigt, wenn Interessen der Schule berührt sind. Dies ist vornehmlich 

bei schwerwiegenden Straftaten wie Drogen-, Waffen-, Sexual- oder Gewaltdelikten bzw. bei Straftaten im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Schulbetrieb oder zum Nachteil anderer Schüler oder des Lehrkörpers gegeben. Stets ist zwischen der 
Gefahr einer unnötigen Stigmatisierung des Jugendlichen und einem - entsprechend ihrem Aufgabenbereich möglicherweise 
berechtigten - Interesse der Schule an einer Benachrichtigung abzuwägen. Etwaige landesspezifische Regelungen über die 
Zusammenarbeit von Schule, Polizei und Justiz sind zu beachten. 

 
2. Eine Mitteilung an das Familiengericht ist in der Regel angezeigt, wenn sich aus den Informationen familiengerichtlicher Hand-

lungsbedarf ergeben könnte. 
 
3. Die Jugendstaatsanwaltschaft leitet Mitteilungen des Familiengerichts an das zuständige Jugendgericht weiter, wenn dort 

andere Straf- oder Vollstreckungsverfahren gegen den Beschuldigten anhängig sind, soweit diese Daten aus ihrer Sicht für 
diese Verfahren erforderlich sind. 

 
4. Auf die Regelungen in den Nummern 31 bis 33 MiStra wird hingewiesen. 
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Richtlinie zu § 70a: 
 
Bei der Erfüllung der in § 70a aufgestellten Informations- und Unterrichtungspflichten können folgende bundeseinheitlich erarbei-
tete Merkblätter bzw. Belehrungsformulare genutzt werden:  
 
 

a) Merkblatt „Informationen über die Grundzüge eines Jugendstrafverfahrens“, 
 
b) Beschuldigtenbelehrung nach § 136 Absatz 1 StPO, §§ 70a, 70b, 109 Absatz 1 JGG, 
 
c) Belehrung von aufgrund eines Haftbefehls festgenommenen Personen im Jugendstrafverfahren,  
 
d) Belehrung von vorläufig festgenommenen Personen im Jugendstrafverfahren, 
 
e) Belehrung von aufgrund eines Unterbringungsbefehls oder Sicherungsunterbringungsbefehls festgenommenen Personen 

im Jugendstrafverfahren, 
 

f) Belehrung von zur Identitätsfeststellung festgehaltenen Personen im Jugendstrafverfahren. 
 
Richtlinien zu § 70b: 
 
1. Die in der Richtlinie zu § 70a aufgeführten Belehrungsformulare stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Den Be-

schuldigten und ihren gesetzlichen Vertretern sollen diese möglichst auch in ihrer Muttersprache übergeben werden. 
 
2. Vor der Vernehmung müssen sich die Vernehmungspersonen vergewissern, dass die Beschuldigten und ihre anwesenden 

Erziehungsberechtigten und gesetzlichen Vertreter den Inhalt ihrer Rechte verstanden haben. 
 
Richtlinien zu § 71: 
 
1. Vor Erlass einer vorläufigen Anordnung über die Erziehung sind die Staatsanwaltschaft (§ 33 Absatz 2 StPO) und die Jugend-

gerichtshilfe (§ 38 Absatz 6) sowie regelmäßig die Erziehungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter (§ 33 Absatz 3 StPO 
in Verbindung mit § 67 Absatz 1) zu hören. Von der Anhörung der Erziehungsberechtigten bzw. der gesetzlichen Vertreter 
kann abgesehen werden, wenn die Anordnung dem Zweck der Untersuchungshaftvermeidung dient (§ 72 Absatz 4 Satz 1) 
oder wenn die vorherige Anhörung den Zweck der Anordnung gefährden würde (§ 33 Absatz 4 Satz 1 StPO). In diesem Fall 
kann eine nachträgliche Anhörung angezeigt sein. Der Beschluss über die vorläufige Anordnung ist zu begründen (§ 34 StPO). 

 
2. Der einstweiligen Unterbringung in einem geeigneten Heim der Jugendhilfe kommt besondere Bedeutung zu, wenn die Voraus-

setzungen für den Erlass eines Haftbefehls gemäß §§ 112 ff. StPO vorliegen (§ 72 Absatz 4 Satz 1). Ist die Maßnahme durch-
führbar und reicht sie aus, so darf Untersuchungshaft nicht angeordnet oder vollzogen werden (§ 72 Absatz 1 Satz 1 und 3). 
Staatsanwaltschaft und Gericht sollten deshalb frühzeitig prüfen, ob ein geeignetes Heim zur Verfügung steht und gegebenen-
falls mit der Leitung der Einrichtung in Verbindung treten. Die Jugendgerichtshilfe ist heranzuziehen. Auf § 72a und die Richtli-
nien dazu wird ergänzend hingewiesen. 

 
3. Ist ein Haftbefehl bereits erlassen und stellt sich nachträglich heraus, dass die Unterbringung möglich ist, so kann der Haftbe-

fehl durch einen Unterbringungsbefehl ersetzt werden. 
 
4. Der Unterbringungsbefehl nach § 71 Absatz 2 sollte insbesondere durch einen Haftbefehl ersetzt werden, wenn sich die einst-

weilige Unterbringung als undurchführbar oder ungeeignet erweist und die Haftvoraussetzungen fortbestehen (§ 72 Absatz 4 
Satz 2). 

 
Richtlinien zu § 72: 
 
1. Das Verfahren gegen verhaftete Jugendliche soll durch Ermittlungen gegen Mitbeschuldigte oder durch kommissarische Zeu-

genvernehmungen nicht verzögert werden. Erforderlichenfalls ist das Verfahren abzutrennen. 
 
2. Werden Jugendliche an einem Ort ergriffen, der weder ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort ist noch zum Bezirk des Gerichts ge-

hört, dem die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben obliegen, so veranlasst die Staatsanwaltschaft in der Regel unver-
züglich, dass die Jugendlichen durch Einzeltransport dem Gericht überstellt werden, das für die familiengerichtlichen Erzie-
hungsaufgaben zuständig ist. Gleichzeitig beantragt sie beim bisherigen Haftrichter, dass dieser seine Aufgaben auf das Ge-
richt überträgt, das die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben wahrzunehmen hat. 

 
3. Zur einstweiligen Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe wird auf die Richtlinien zu § 71 hingewiesen. 
 
4. Wegen des Vollzugs der Untersuchungshaft wird auf die ergänzenden landesgesetzlichen Regelungen hingewiesen. 
 
Richtlinie zu § 72a: 
 
Staatsanwaltschaft und Gericht tragen dafür Sorge, dass die Jugendgerichtshilfe und, sofern der Inhaftierte unter Bewährungs-
aufsicht steht, der Bewährungshelfer so früh wie möglich, gegebenenfalls durch die Polizei, unterrichtet wird. Ist gemäß § 128 
StPO eine Vorführung zu erwarten, so teilen sie der Jugendgerichtshilfe auch Ort und Termin der Vorführung mit. 
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Richtlinie zu § 72b: 
 
Auf die allgemeine Vorschrift des § 119 Absatz 4 StPO wird hingewiesen.  
 
Richtlinien zu § 73: 
 
1. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Unterbringung zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Entwicklungsstand von Ju-

gendlichen nur, wenn die Bedeutung der Strafsache diese schwerwiegende Maßnahme rechtfertigt und eine Untersuchung 
nach § 43 Absatz 2 nicht ausreicht. Darüber hinaus sind die Nummern 61 ff. RiStBV zu beachten. 

 
2. Dem Beschuldigten, der keinen Verteidiger hat, ist ein solcher zu bestellen (§ 68 Nummer 4). 

 
Richtlinien zu § 74: 
 
1. Kosten und Auslagen werden Jugendlichen nur aufzuerlegen sein, wenn anzunehmen ist, dass sie aus Mitteln bezahlt werden, 

über die sie selbständig verfügen können, und wenn ihre Auferlegung aus erzieherischen Gründen angebracht erscheint. 
Reichen die Mittel der Jugendlichen zur Bezahlung sowohl der Kosten als auch der Auslagen nicht aus, so können ihnen 
entweder nur die Kosten oder nur die Auslagen oder ein Teil davon auferlegt werden. 

 
2. Eine Entscheidung über die Kosten und Auslagen wird auch bei der Ergänzung rechtskräftiger Entscheidungen nach § 66 

getroffen. Wenn in einer einbezogenen Entscheidung (§ 31 Absatz 2, § 66) von der Ermächtigung des § 74 kein Gebrauch 
gemacht worden ist, kann in der neuen Entscheidung ausgesprochen werden, dass es insoweit bei der früheren Kostenent-
scheidung verbleibt. Das wird sich besonders dann empfehlen, wenn auf Grund der früheren Kostenentscheidung bereits 
Kosten oder Auslagen eingezogen worden sind. 

 
3. Hinsichtlich der Berechnung der Gerichtsgebühren wird auf die Vorbemerkung 3.1 der Anlage 1 zu § 3 Absatz 2 GKG hinge-

wiesen. Bei der Einbeziehung einer Strafe nach § 31 Absatz 2 oder bei Ergänzung rechtskräftiger Entscheidungen nach § 66 
ist bei der Berechnung der Gerichtsgebühren Absatz 5 dieser Vorbemerkung zu beachten. 

 
4. Zu den Auslagen des Verfahrens gehören auch die Kosten einer einstweiligen Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe 

(§ 71 Absatz 2, § 72 Absatz 4) und einer Unterbringung zur Beobachtung (§ 73). 
 
5. Die Kosten, die Jugendlichen dadurch entstehen, dass sie einer ihnen erteilten Weisung (§ 10) oder Auflage (§ 15) nachkom-

men, gehören nicht zu den Kosten und Auslagen im Sinne des § 74. Sie werden von ihnen selbst oder von für sie leistungs-
pflichtigen oder leistungsbereiten Dritten getragen. Auf die Richtlinie Nummer 6 zu § 10 wird hingewiesen.  

 
Richtlinien zu § 76: 
 
1. Liegen die Voraussetzungen des § 76 Satz 1 vor, ist eine umfangreiche Beweisaufnahme nicht erforderlich und kommt ein 

Absehen von der Verfolgung nach § 45 nicht in Betracht, so stellt die Staatsanwaltschaft in aller Regel Antrag auf Entscheidung 
im vereinfachten Jugendverfahren. 

 
2. Die Staatsanwaltschaft wird den Antrag im Allgemeinen schriftlich stellen, um dem Jugendrichter eine einwandfreie Grundlage 

für seine Entscheidung nach § 77 Absatz 1 und für das spätere Urteil zu geben. Ein schriftlicher Antrag ist besonders dann 
angebracht, wenn die Staatsanwaltschaft an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen will. In dem Antrag werden die 
dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat und das anzuwendende Strafgesetz bezeichnet. 

 
Richtlinie zu § 77: 
 
Hält der Jugendrichter eine richterliche Ahndung der Tat für entbehrlich, so kann er nach § 47 verfahren. In der mündlichen 
Verhandlung bedarf es hierzu der Zustimmung der Staatsanwaltschaft nicht, wenn diese an der Verhandlung nicht teilnimmt (§ 78 
Absatz 2 Satz 2). 
 
Richtlinie zu § 78: 
 
Für die rechtzeitige, notfalls fernmündliche Benachrichtigung der Jugendgerichtshilfe vom Verfahren und vom Verhandlungstermin 
sollte stets Sorge getragen werden. 
 
Richtlinie zu § 79: 
 
Wegen des Strafbefehls und des beschleunigten Verfahrens gegen Heranwachsende wird auf die Richtlinien Nummer 2 und 4 zu 
§ 109 hingewiesen. 
 
Richtlinien zu § 80: 
 
1. Gründe der Erziehung können die Verfolgung eines Privatklagedeliktes namentlich dann erfordern, wenn Jugendliche wieder-

holt oder schwere Straftaten begangen haben und eine Ahndung zur Einwirkung auf sie geboten ist oder wenn Art und Aus-
führung der Tat oder die Persönlichkeit des Jugendlichen erzieherische Einwirkung erforderlich erscheinen lassen, um der 
künftigen Begehung von Straftaten entgegenzuwirken. 
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2. Ein berechtigtes, dem Erziehungszweck nicht entgegenstehendes Interesse des Verletzten an der Verfolgung ist in der Regel 
anzunehmen, wenn der Geschädigte erhebliche materielle oder immaterielle Schäden erlitten hat. 

 
3. Für die Widerklage bleibt das mit der Privatklage befasste Gericht zuständig. Gegen den jugendlichen Widerbeklagten kann 

das für allgemeine Strafsachen zuständige Gericht nur Zuchtmittel (§ 13) selbst verhängen; hält es Erziehungsmaßregeln für 
erforderlich, so verfährt es nach § 104 Absatz 4 Satz 1. 

 
Richtlinie zu § 81: 
 
Es kann erzieherisch geboten sein, den Jugendlichen zur Wiedergutmachung des Schadens zu veranlassen. Auf die Möglichkei-
ten des Täter-Opfer-Ausgleichs (§ 10 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7) und der Schadenswiedergutmachung (§ 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1) wird hingewiesen.  
 
Richtlinien zu §§ 82 bis 85: 
 
I. Zuständigkeit zur Vollstreckung 
 
1. Bei der Vollstreckung von Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln - mit Ausnahme des Jugendarrestes (vgl. § 85 Absatz 1 

zur notwendigen Abgabe der Vollstreckung) - ist Vollstreckungsleiter bei Entscheidungen 
 
a) eines Jugendrichters der erkennende Jugendrichter (§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 1), 
 
b) eines Jugendschöffengerichts der diesem vorsitzende Jugendrichter (§ 82 Absatz 1,  

§ 84 Absatz 1), 
 

c) eines Bezirksjugendgerichts der Bezirksjugendrichter (§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 1,  
§ 33 Absatz 3), 
 

d) einer Jugendkammer der Jugendrichter des Amtsgerichts, dem die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben obliegen 
(§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 2,  
§ 34 Absatz 3) und 
 

e) eines Erwachsenengerichts der Jugendrichter des Amtsgerichts, dem die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben ob-
liegen (§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 2,  
§ 34 Absatz 3). 

 
2. Bei der Vollstreckung von Jugendarrest sind für die Zuständigkeit § 85 Absatz 1, § 90 Absatz 2 Satz 2 und gegebenenfalls 

landesspezifische Regelungen zu beachten. 
 
3. Bei Verurteilung zu einer Jugendstrafe ist Vollstreckungsleiter 
 

a) bei Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung und vor Aufnahme des Verurteilten in die Einrichtung für den Vollzug 
der Jugendstrafe der Jugendrichter, der oder unter dessen Vorsitz das Jugendschöffengericht im ersten Rechtszug erkannt 
hat, bei Entscheidungen einer Jugendkammer oder eines Erwachsenengerichts der Jugendrichter des Amtsgerichts, dem 
die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben obliegen (§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 1 und 2, § 34 Absatz 3), 
 

b) im Falle einer zu vollstreckenden Jugendstrafe nach Aufnahme des Verurteilten in die Einrichtung für den Vollzug der 
Jugendstrafe der Jugendrichter des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Einrichtung liegt (§ 82 Absatz 1, § 85 Absatz 2 
Satz 1) bzw. dessen Zuständigkeit durch Rechtsverordnung oder Ländervereinbarung bestimmt wurde (§ 82 Absatz 1, § 
85 Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3). 

 
4. Von der Zuständigkeit in Ziffer 3 unberührt bleiben die weiteren Entscheidungen, die in Folge der Strafaussetzung zur Bewäh-

rung erforderlich werden (z. B. Änderung von Bewährungsauflagen oder -weisungen). Auf die Zuständigkeitsregelung in § 58 
Absatz 3 wird hingewiesen.  

 
5. In den Fällen der Vorbewährung (§ 61) und der Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe (§ 27) verbleibt es bis zu der 

dabei vorbehaltenen Entscheidung bei der Zuständigkeit des erkennenden Gerichts (§ 61b Absatz 1 Satz 6 in Verbindung mit 
§ 58 Absatz 3 Satz 1; § 62 Absatz 4 in Verbindung mit § 58 Absatz 3 Satz 1). 

 
6. Bei der Vollstreckung von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Form von 
 

a) Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 61 Nummer 1 StGB) ist Vollstreckungsleiter 
 

aa)  in Fällen der Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung der Jugendrichter, unter dessen Vorsitz das Jugend-
schöffengericht im ersten Rechtszug erkannt hat, bei Entscheidungen einer Jugendkammer oder eines Erwach-
senengerichts der Jugendrichter des Amtsgerichts, dem die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben obliegen  
(§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 1 und 2, § 34 Absatz 3), 

 
bb)  vor Aufnahme des Verurteilten in die Einrichtung für den Vollzug der Unterbringung der Jugendrichter, unter dessen 

Vorsitz das Jugendschöffengericht im ersten Rechtszug erkannt hat, bei Entscheidungen einer Jugendkammer oder  
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eines Erwachsenengerichts der Jugendrichter des Amtsgerichts, dem die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben 
obliegen (§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 1 und 2, § 34 Absatz 3), 

 
cc) nach Aufnahme des Verurteilten in die Einrichtung für den Vollzug der Unterbringung der Jugendrichter des Amts-

gerichts, in dessen Bezirk die Einrichtung liegt (§ 82 Absatz 1, § 85 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4) bzw. dessen Zu-
ständigkeit durch Rechtsverordnung bestimmt wurde (§ 82 Absatz 1, § 85 Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 4). 

 
b) Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 61 Nummer 2 StGB) 
 

aa)  in Fällen der Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung der Jugendrichter, der oder unter dessen Vorsitz das 
Jugendschöffengericht im ersten Rechtszug erkannt hat, bei Entscheidungen einer Jugendkammer oder eines Er-
wachsenengerichts der Jugendrichter des Amtsgerichts, dem die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben oblie-
gen (§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 1 und 2, § 34 Absatz 3); 

 
bb)  vor Aufnahme des Verurteilten in die Entziehungsanstalt der Jugendrichter, der oder unter dessen Vorsitz das 

Jugendschöffengericht im ersten Rechtszug erkannt hat, bei Entscheidungen einer Jugendkammer oder eines Er-
wachsenengerichts der Jugendrichter des Amtsgerichts, dem die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben oblie-
gen (§ 82 Absatz 1, § 84 Absatz 1 und 2, § 34 Absatz 3), 

 
cc)  nach Aufnahme des Verurteilten in die Entziehungsanstalt der Jugendrichter des Amtsgerichts, in dessen Bezirk 

die Einrichtung liegt (§ 82 Absatz 1, § 85 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4) bzw. dessen Zuständigkeit durch Rechts-
verordnung bestimmt wurde (§ 82 Absatz 1, § 85 Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 4), 

 
c) Sicherungsverwahrung  

nach § 7 Absatz 2 und 4 ist Vollstreckungsbehörde die Staatsanwaltschaft, sofern der Verurteilte das 21. Lebensjahr 
vollendet hat (§ 82 Absatz 3, §§ 463, 451 StPO), im Übrigen der Jugendrichter des Amtsgerichts, dem die familiengericht-
lichen Erziehungsaufgaben obliegen (§§ 82 Absatz 1, 84 Absatz 1 und 2, 34 Absatz 3), 

 
d) Führungsaufsicht und Entziehung der Fahrerlaubnis 

gelten die allgemeinen Vorschriften über die Zuständigkeit (vgl. die Ausführungen zu I. Nummer 1). 
 

7. Bei der Vollstreckung von Entscheidungen gegen Heranwachsende, 
 

a) die nach Jugendstrafecht verurteilt worden sind, gelten die Nummern 1 bis 6 entsprechend (§ 110 Absatz 1) 
b) die nach Allgemeinem Strafrecht verurteilt worden sind, ist Vollstreckungsbehörde die Staatsanwaltschaft (§ 451 StPO). 

 
II. Stellung des Vollstreckungsleiters und Entscheidungen im Vollstreckungsverfahren 
 
1. Der Jugendrichter nimmt als Vollstreckungsleiter Justizverwaltungsaufgaben wahr, soweit seine Entscheidungen nicht jugend-

richterliche Entscheidungen nach § 83 Absatz 1 und § 112c Absatz 1 sind. Hinsichtlich dieser Entscheidungen unterliegt er 
der Dienstaufsicht und ist daher weisungsgebunden. Auf § 21 Absatz 1 Nummer 1 StVollstrO wird hingewiesen. 

 
2. Handelt es sich bei den Entscheidungen des Vollstreckungsleiters um Justizverwaltungsakte, ist grundsätzlich der Rechtsweg 

nach §§ 23 ff. EGGVG gegeben. Ausnahmen bestehen allerdings für die in den § 458 Absatz 1 und 2, § 462 Absatz 1 StPO 
genannten vollstreckungsrechtlichen Verwaltungsentscheidungen. Über Einwendungen gegen diese entscheidet das Gericht 
des ersten Rechtszuges. War allerdings der Vollstreckungsleiter an der Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts beteiligt, 
ist für die Entscheidung über die Einwendungen die Jugendkammer zuständig (§ 83 Absatz 2 Nummer 1). 

 
3. Handelt es sich bei den Entscheidungen des Vollstreckungsleiters um jugendrichterliche Entscheidungen (§ 83 Absatz 1, § 

112c Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1), ist für Einwendungen gegen diese der Jugendrichter anstelle der Strafvollstre-
ckungskammer als Vollstreckungsleiter nach § 82 Absatz 1 Satz 2 zuständig. Eine Ausnahme besteht dann, wenn dieser in 
Wahrnehmung der Aufgaben der Strafvollstreckungskammer über seine eigene vollstreckungsrechtliche Anordnung zu ent-
scheiden hätte (§ 83 Absatz 2 Nummer 2). In diesen Fällen ist die Jugendkammer zuständig. 

 
4. Gegen die in Nummer 2 Satz 2 und Nummer 3 genannten gerichtlichen Entscheidungen ist die sofortige Beschwerde zuläs-

sig (§ 83 Absatz 3 Satz 1). 
 
III. Allgemeines zur Vollstreckung 
 
1. Die Vollstreckung ist wegen des Beschleunigungsgebots zeitnah einzuleiten. 
 
2. Vor und während der Vollstreckung von Weisungen, Auflagen und Jugendarrest soll der Vollstreckungsleiter prüfen, ob der 

Erziehungsgedanke die Vollstreckung noch erfordert. Gegebenenfalls sind die Maßnahmen aufzuheben bzw. ist von ihrer 
Vollstreckung abzusehen (§ 11 Absatz 2, §15 Absatz 3 und §87 Absatz 3).  

 
3. Hat ein Mitangeklagter gegen die Verurteilung wegen einer Tat, an der der rechtskräftig Verurteilte nach den Urteilsfeststel-

lungen beteiligt war, Revision eingelegt, so ist dem Vollstreckungsheft eine Abschrift der Revisionsbegründung beizufügen 
oder nachzusenden. Auf die Beachtung von § 19 StVollstrO und § 357 StPO wird hingewiesen. 
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4. Wird die Teilvollstreckung einer Einheitsstrafe nach § 56 angeordnet, so werden dem Vollstreckungsleiter unverzüglich nach 
Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses je zwei beglaubigte Abschriften des vollständigen Urteils und des Beschlusses über-
sandt. 

 
5. Auch hinsichtlich der dem Rechtspfleger übertragenen Geschäfte der Vollstreckung bleibt der Vollstreckungsleiter für die 

Vollstreckung insgesamt verantwortlich. 
 
IV. Ergänzende Richtlinien für die Vollstreckung von Weisungen, Auflagen und Hilfen zur Erziehung 
 
1. Bei der Vollstreckung von Weisungen oder Auflagen wird der Jugendgerichtshilfe oder in Bewährungsfällen (§§ 21, 27, 57) 

dem Bewährungshelfer eine beglaubigte Abschrift des Urteils mit dem Ersuchen übersandt, die Befolgung der Weisungen  
 
bzw. Erfüllung der Auflagen zu überwachen, erhebliche Zuwiderhandlungen mitzuteilen (§ 38 Absatz 5 Satz 2) und gegebe-
nenfalls eine Änderung oder Aufhebung der Weisungen oder Auflagen (§ 11 Absatz 2, § 15 Absatz 3) anzuregen. 

 
2. Bei der Vollstreckung von Hilfe zur Erziehung im Sinne von § 12 übersendet der Vollstreckungsleiter die Strafakten mit der 

Bescheinigung der Rechtskraft des Urteils dem zuständigen Familiengericht (§ 82 Absatz 2). 
 
V. Ergänzende Richtlinien für die Vollstreckung von Jugendarrest 
 
1. Bei der Vollstreckung von Jugendarrest übersendet der zunächst zuständige Vollstreckungsleiter unmittelbar nach Eintritt der 

Rechtskraft des Urteils dem zuständigen Vollstreckungsleiter die Strafakten mit der Bescheinigung der Rechtskraft des Urteils. 
Falls die Akten zunächst noch nicht entbehrlich sind, leitet er diesem ein Vollstreckungsheft zu. Etwaige landesspezifische 
Regelungen sind zu beachten. 

 
2. In Fällen des Jugendarrests neben Jugendstrafe (§ 16a) ist das Verfahren bei der Übersendung der Akten an den Vollstre-

ckungsleiter als besonders eilbedürftig zu kennzeichnen, weil in diesen Fällen drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft nicht 
mehr mit dem Vollzug des Arrestes begonnen werden darf (§ 87 Absatz 4 Satz 2). 

 
3. Der Vollstreckungsleiter lädt auf freiem Fuße befindliche Verurteilte unter Einhaltung einer angemessenen Frist zum Antritt 

des Jugendarrestes. Im Hinblick auf eine mögliche spätere Zuführung zum Arrest sollte die Ladung mit Postzustellungsur-
kunde erfolgen. Bei der Festsetzung der Antrittszeit sind die Schul-, Ausbildungs- und Berufsverhältnisse der Verurteilten 
(insbesondere Ferien- und Urlaubszeiten) sowie die Verkehrsverhältnisse zu berücksichtigen. Bei nachträglichem Bekannt-
werden soll die Arrestzeit angepasst werden. 

 
Nichtdeutsche Jugendliche sind spätestens bei Arrestantritt zu befragen, ob sie die unverzügliche Benachrichtigung des Kon-
sulats wünschen (Artikel 36 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 24. April 1963 - WÜK). 

 
Zugleich mit der Ladung sind die Erziehungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter, in Fällen der Hilfe zur Erziehung nach 
§ 34 SGB VIII auch das Jugendamt, von der Ladung zu benachrichtigen und zu ersuchen, für den rechtzeitigen Antritt des 
Jugendarrestes zu sorgen. 

 
4. Folgen Verurteilte der Ladung zum Antritt des Jugendarrestes ohne genügende Entschuldigung nicht, veranlasst der Vollstre-

ckungsleiter, dass sie dem Vollzug zugeführt werden. Für die Zwangszuführung kann sich der Vollstreckungsleiter der Hilfe 
der Polizei oder anderer geeigneter Stellen bedienen. Die Polizei ist auf die Dringlichkeit der Vorführung - insbesondere in den 
Fällen, in denen Jugendarrest neben Jugendstrafe vollstreckt werden soll - und die strikte Trennung von Arrestanten und 
Strafgefangenen hinzuweisen. Insbesondere ist mitzuteilen, dass eine Beförderung im Gefangenensammeltransport nicht in 
Betracht kommt. 

 
5. Bei der Vollstreckung von Jugendarrest neben Jugendstrafe (§ 16a) hält der Vollstreckungsleiter bereits während des Vollzu-

ges engen Kontakt zu dem Bewährungshelfer, um dem Verurteilten den Übergang in die Bewährungszeit zu erleichtern. Er 
hat das Gericht, das die Bewährungsaufsicht führt, über das Verhalten des Verurteilten im Vollzug schriftlich zu unterrichten. 
Der Vollstreckungsleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Erfassung der Verhängung von Jugendarrest neben Jugendstrafe 
statistisch ordnungsgemäß erfolgt. 

 
6. Im Übrigen wird auf die in den Ländern geltenden Vorschriften zum Vollzug des Jugendarrests verwiesen. 
 
VI. Ergänzende Richtlinien für die Vollstreckung von Jugendstrafe 
 
1. Nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils veranlasst der Vollstreckungsleiter (vgl. Nummer I. 3.) die Ladung des auf freiem Fuß 

befindlichen Verurteilten zum Strafantritt bzw. die Einweisung des in Untersuchungshaft befindlichen oder einstweilen unter-
gebrachten Verurteilten (§ 71 Absatz 2, § 72 Absatz 4) in die für den Vollzug der Jugendstrafe zuständige Einrichtung. 

 
2. Der Umstand, dass das Urteil noch nicht mit den Gründen bei den Akten ist, rechtfertigt einen Aufschub der Vollstreckung 

nicht. In den Fällen, in denen dem Aufnahmeersuchen eine Abschrift des vollständigen Urteils nicht beigefügt wurde, ist die 
Abschrift der Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe nachzureichen, sobald das Urteil abgefasst ist. Auch hierbei ist 
Beschleunigung geboten, da die Kenntnis des Urteilsinhalts für die wirksame Gestaltung des Vollzugs unentbehrlich ist. 

 
3. Der Vollstreckungsleiter weist den Verurteilten in die zuständige Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe ein und führt die 

Vollstreckung so lange, bis der Verurteilte in die Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe aufgenommen worden ist. Dem 
Aufnahmeersuchen sollen mindestens zwei Abschriften des vollständigen Urteils beigefügt oder nachgesandt werden.  
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War gegen den Verurteilten früher Hilfe zur Erziehung nach § 12 angeordnet worden, so sollte dies der Einrichtung für den 
Vollzug der Jugendstrafe unter Angabe der mit der Durchführung der Erziehungsmaßregel befassten Behörde mitgeteilt wer-
den. Nach Aufnahme des Verurteilten in die Einrichtung geht die Vollstreckung auf den neuen Vollstreckungsleiter über (Num-
mer I. 3). 

 
4. Zugleich mit der Ladung sollen die Erziehungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter, in Fällen der Hilfe zur Erziehung 

nach § 34 SGB VIII auch das Jugendamt von der Ladung benachrichtigt und ersucht werden, für den rechtzeitigen Antritt der 
Jugendstrafe zu sorgen. 

 
5. Nichtdeutsche Verurteilte sind spätestens bei Strafantritt zu befragen, ob sie die unverzügliche Benachrichtigung des Konsu-

lats wünschen (Artikel 36 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 24. April 1963 - WÜK). 
 
6. Sobald der zunächst zuständige Vollstreckungsleiter Nachricht von der Aufnahme von Verurteilten in die Einrichtung für den 

Vollzug der Jugendstrafe erhalten hat (Strafantrittsanzeige), übersendet er die Strafakten oder das Vollstreckungsheft an den 
neuen Vollstreckungsleiter (vgl. Nummer I. 3). 

 
7. Im Falle der Aussetzung eines Strafrestes zur Bewährung soll die Vollstreckung an den für den zukünftigen Aufenthaltsort des 

Verurteilten zuständigen Jugendrichter übertragen werden (§ 85 Absatz 5). 
 
8. Bei über 24 Jahre alten Verurteilten kann die Vollstreckung nach § 85 Absatz 6 an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden. 

Zuvor muss die Ausnahme vom Jugendstrafvollzug erfolgen (§ 89b Absatz 2). 
 
VII. Ergänzende Richtlinien für die Vollstreckung von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Form der Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt 
 
1. Nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils sorgt der Vollstreckungsleiter für die Vollstreckung der Maßregeln der Besserung und 

Sicherung. 
 
2.  

a) Im Fall der Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt veranlasst 
er die Ladung des auf freiem Fuß befindlichen Verurteilten zum Strafantritt bzw. die Einweisung des in Untersuchungshaft 
befindlichen oder einstweilen untergebrachten Verurteilten (§ 71 Absatz 2, § 72 Absatz 4) in die für den Vollzug der Maß-
regel zuständige Einrichtung, gegebenenfalls nach Maßgabe der nach Landesrecht für die Vergabe von Maßregelvoll-
zugsplätzen zuständigen zentralen Stelle. 

 
b) Der Umstand, dass das Urteil noch nicht mit den Gründen bei den Akten ist, rechtfertigt einen Aufschub der Vollstreckung 

nicht. In den Fällen, in denen dem Aufnahmeersuchen eine Abschrift des vollständigen Urteils nicht beigefügt wurde, ist 
die Abschrift der Einrichtung für den Vollzug der Maßregel nachzureichen, sobald das Urteil abgefasst ist. 

 
c) Der Vollstreckungsleiter weist den Verurteilten, gegebenenfalls nach Maßgabe der für die Platzvergabe nach Landesrecht 

zuständigen zentralen Stelle, in die zuständige Einrichtung für den Vollzug der Maßregel ein und führt die Vollstreckung 
so lange, bis der Verurteilte in die Einrichtung aufgenommen worden ist. Dem Aufnahmeersuchen sollen mindestens zwei 
Abschriften des vollständigen Urteils beigefügt oder nachgesandt werden. Zugleich mit der Ladung sollen die Erziehungs-
berechtigten, in Fällen der Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII das Jugendamt, von der Ladung benachrichtigt und 
ersucht werden, für den rechtzeitigen Antritt der Maßregel zu sorgen. 

 
d) Sobald der Vollstreckungsleiter Nachricht von der Aufnahme des Verurteilten in die Einrichtung für den Vollzug der Maß-

regel erhalten hat, übersendet er die Strafakten oder das Vollstreckungsheft an denjenigen Jugendrichter, auf den die 
Vollstreckung nach § 85 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 2 mit der Aufnahme übergegangen ist. 

 
e) Im Falle der Aussetzung einer Maßregel zur Bewährung (§ 67b Absatz 1, § 67d Absatz 2 StGB) soll die Vollstreckung an 

den für den zukünftigen Aufenthaltsort des Verurteilten zuständigen Jugendrichter übertragen werden (§ 85 Absatz 5). 
 
Richtlinie zu §§ 88, 89: 
 
Auf die Gesetze der Länder über den Vollzug der Jugendstrafe und auf die Beseitigung des Strafmakels nach § 100 wird hinge-
wiesen. 
 
Richtlinien zu § 89b: 
 
1. Auch wenn zu Jugendstrafe Verurteilte das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, werden sie in der Regel zunächst in eine 

Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe eingewiesen, damit geprüft werden kann, ob eine spezielle Förderung möglich 
ist. Lediglich in den Fällen, in denen die mangelnde Eignung für den Jugendstrafvollzug offenkundig ist, werden sie sogleich 
in die zuständige Justizvollzugsanstalt eingewiesen. 

 
2. Ein Verurteilter, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, eignet sich nicht mehr für den Jugendstrafvollzug, wenn die erzieheri-

sche Einwirkung in der Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe bei ihm keinen Erfolg verspricht oder von seiner Anwe-
senheit in der Jugendstrafanstalt Nachteile für die Erziehung der anderen Gefangenen zu befürchten sind. Die fehlende Eig-
nung ist sorgfältig zu prüfen und zu begründen. 

 
3. Die Entscheidung über die Eignung von Verurteilten für den Jugendstrafvollzug (§ 89b Absatz 1) wird von dem nach § 85 

Absatz 2 oder Absatz 3 zuständigen Vollstreckungsleiter nach Anhörung des Verurteilten und Einholung einer Stellungnahme 
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der Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe getroffen. Soweit erforderlich, sind auch das erkennende Gericht und die 
Jugendgerichtshilfe anzuhören. 

 
Richtlinien zu § 89c: 
 
1. § 89c wird ergänzt durch Regelungen in Landesgesetzen zum Vollzug der Untersuchungshaft, soweit diese Vorschriften zur 

Trennung von minderjährigen oder jungen Untersuchungsgefangenen von Untersuchungsgefangenen anderer Altersgruppen 
enthalten. 

 
2. Auch in den Fällen des § 89c Absatz 1 Satz 1 trifft das Gericht eine Entscheidung, indem es die zur Tatzeit jugendlichen, 

nunmehr heranwachsenden Gefangenen nur dann in eine für junge Gefangene vorgesehene Einrichtung einweist, wenn diese  
 
nicht offenkundig für den Untersuchungshaftvollzug an jungen Gefangenen ungeeignet sind. Dies ist der Fall, wenn von ihrer 
Anwesenheit in der für junge Gefangene vorgesehenen Einrichtung Nachteile für die Erziehung und Förderung oder sonst für 
das Wohl der anderen Gefangenen zu befürchten sind. Die fehlende Eignung ist sorgfältig zu prüfen und zu begründen. 

 
3. Vor den Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 soll neben dem Beschuldigten und der Jugendgerichtshilfe auch 

die Staatsanwaltschaft, die den Haftbefehl beantragt hat, angehört werden. Im Falle einer Entscheidung nach Absatz 1 Satz 
1 soll diese Anhörung nur erfolgen, wenn das Gericht heranwachsende Gefangene mangels Eignung nicht in eine für junge 
Gefangene vorgesehene Einrichtung einweisen will. 

 
Richtlinie zu § 90: 
 
Für den Vollzug des Jugendarrestes in Vollzugseinrichtungen der Landesjustizverwaltungen bestimmen die Gesetze der Länder 
über den Vollzug des Jugendarrestes beziehungsweise die Jugendarrestvollzugsordnung das Nähere. 

 
Richtlinien zu § 97: 
 
1. Wird wegen einer Jugendstrafe eine Vergünstigung nach §§ 39, 49 BZRG erbeten, so ist das Gesuch in der Regel zunächst 

dem nach § 98 zuständigen Jugendgericht vorzulegen, damit dieses prüfen kann, ob die Beseitigung des Strafmakels durch 
Richterspruch angebracht ist. Wird der Strafmakel als beseitigt erklärt, so ist dem Verurteilten zu eröffnen, dass sein Gesuch 
als damit erledigt angesehen wird. 

 
2. Wegen der Eintragung der Entscheidung nach § 97 in das Zentralregister wird auf § 13 Absatz 1 Nummer 5 BZRG hingewie-

sen. 
 

Richtlinien zu § 98: 
 
1. In dem Verfahren zur Beseitigung des Strafmakels empfiehlt es sich in der Regel, außer den Strafakten und den Vollstre-

ckungsvorgängen die Personalakten der Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe heranzuziehen. 
 
2. Bei der Erteilung von Ermittlungsaufträgen empfiehlt es sich, die beauftragte Stelle auf die Notwendigkeit schonender Durch-

führung der Ermittlungen hinzuweisen. Es muss vermieden werden, dass die Verurteilung Personen bekannt wird, die bisher 
darüber nicht unterrichtet waren. 

 
Richtlinie zu § 100: 
 
Wegen der Eintragung in das Zentralregister wird auf § 13 Absatz 1 Nummer 5 BZRG hingewiesen. 
 
Richtlinie zu § 101: 
 
Wegen der Eintragung in das Zentralregister wird auf § 13 Absatz 1 Nummer 6 BZRG hingewiesen. 

 
Richtlinien zu § 103: 
 
1. Die Verbindung von Strafsachen gegen Jugendliche und Erwachsene ist im Allgemeinen nicht zweckmäßig. Sie ist namentlich 

dann nicht angebracht, wenn der Jugendliche geständig und der Sachverhalt einfach ist oder wenn es sich bei den Erwach-
senen um die Eltern des Jugendlichen handelt. 

 
2. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Trennung der verbundenen Sachen, sobald sich die gesonderte Bearbeitung als zweck-

mäßig erweist (z. B. wenn gegen die erwachsenen Beschuldigten in Abwesenheit des Jugendlichen verhandelt worden und 
ein Urteil ergangen ist oder der Durchführung des Verfahrens gegen die erwachsenen Beschuldigten für längere Zeit Hinder-
nisse entgegenstehen). 

 
Richtlinie zu § 104: 
 
Als Verfahrensvorschriften, deren Anwendung nach Absatz 2 im Ermessen des Gerichts steht, kommen z. B. § 51 (zeitweilige 
Ausschließung von Beteiligten), § 69 (Beistand), § 71 (vorläufige Anordnung über die Erziehung) und § 72 Absatz 4 (Unterbringung 
in einem Heim der Jugendhilfe anstelle von Untersuchungshaft) in Betracht. 
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Richtlinien zu § 105: 
 
1. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit Heranwachsender kann nicht wegen mangelnder Reife nach § 3 ausgeschlossen sein; 

sie wird nur nach den allgemeinen Vorschriften beurteilt. Schwerwiegendere Entwicklungsmängel können Anlass zu der Prü-
fung geben, ob die Schuldfähigkeit nach §§ 20 bzw. 21 StGB ausgeschlossen oder vermindert ist. 

 
2. Hilfe zur Erziehung (§ 9 Nummer 2, § 12) kann gegen Heranwachsende nicht angeordnet werden. Stattdessen kommt na-

mentlich die Weisung in Betracht, sich einem Betreuungshelfer zu unterstellen (§ 10 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5). 
 

Richtlinie zu § 108: 
 
Die Staatsanwaltschaft erhebt die Anklage gegen den Beschuldigten, der sich auf freiem Fuß befindet, grundsätzlich bei dem 
Gericht, in dessen Bezirk er sich zur Zeit der Erhebung der Anklage aufhält. Eine Anklageerhebung kann aus überwiegenden 
Gründen der Verfahrensökonomie ausnahmsweise bei dem für den Tatort zuständigen Gericht erfolgen. Dies kann insbesondere 
dann in Betracht kommen, wenn eine größere Zahl von am Tatort wohnenden Zeugen zu vernehmen sein wird, für die eine Anreise 
zu dem für den Aufenthaltsort des Beschuldigten zuständigen Gericht einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde.  
 
Richtlinien zu § 109: 
 
1. Im Gegensatz zum Verfahren gegen Jugendliche ist das Verfahren gegen Heranwachsende grundsätzlich öffentlich. Die Öf-

fentlichkeit kann aber nicht nur aus den in §§ 171a, 171b, 172 GVG genannten Gründen, sondern auch im Interesse der 
Heranwachsenden ausgeschlossen werden (vgl. hierzu die Richtlinie zu § 48). 

 
2. Gegen Heranwachsende darf ein Strafbefehl nur erlassen werden, wenn das allgemeine Strafrecht anzuwenden ist (§ 109 

Absatz 2, § 79 Absatz 1). Die Staatsanwaltschaft beantragt deshalb den Erlass eines Strafbefehls gegen Heranwachsende 
nur, wenn sie Ermittlungen nach § 43 angestellt hat und zu der Auffassung gelangt ist, dass das allgemeine Strafrecht anzu-
wenden ist. 

 
3. Das vereinfachte Jugendverfahren ist gegen Heranwachsende nicht zulässig.  
 
4. Das beschleunigte Verfahren nach §§ 417 ff. StPO ist gegen Heranwachsende zulässig. Angesichts der dort geltenden kurzen 

Fristen (vgl. § 418 StPO) können einer Anwendung dieser Verfahrensart jedoch der Umfang der Ermittlungen nach § 43 und 
die Heranziehung der Jugendgerichtshilfe nach § 38 entgegenstehen.  

 
5. Privatklage, Nebenklage und das Adhäsionsverfahren sind gegen Heranwachsende zulässig, unabhängig davon, ob allge-

meines Strafrecht oder Jugendstrafrecht anzuwenden ist. Auch insoweit ist grundsätzlich das Jugendgericht zuständig. 
 
6. Die Staatsanwaltschaft wendet § 45 bei Heranwachsenden an, wenn sie auf Grund der Ermittlungen nach § 43 zu der Auffas-

sung gelangt ist, dass Jugendstrafrecht anzuwenden ist. 
 
Richtlinien zu § 114: 
 
1. Zu Freiheitsstrafe Verurteilte unter 24 Jahren sind für den Jugendstrafvollzug nicht geeignet, wenn die erzieherische Einwir-

kung in der Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe bei ihnen keinen Erfolg verspricht und von ihrer Anwesenheit in der 
Jugendstrafanstalt Nachteile für die Erziehung der anderen Gefangenen zu befürchten sind. 

 
2. Die Entscheidung darüber, ob zu Freiheitsstrafe Verurteilte unter 24 Jahren in die Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe 

oder in die Justizvollzugsanstalt einzuweisen sind, wird dem Rechtspfleger nicht übertragen. 
 
3. Über die endgültige Übernahme von Verurteilten in den Jugendstrafvollzug und über ihr Verbleiben in der Einrichtung für den 

Vollzug der Jugendstrafe entscheidet die Leitung dieser Anstalt. 
 
 
 

 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz  
und für Demokratie, Europa und Gleichstellung über die statistische Erhebung bei den 

ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften  
(VwV Geschäftsstatistik der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften) 

 

VwV Geschäftsstatistik der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften  
 

vom 26. November 2024 
 

Bezug: VwV Geschäftsstatistik der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften vom 11. Dezember 2023 (nicht ver-
öffentlicht), Az.: 1441/42 
 
Die VwV Geschäftsstatistik der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften vom 26. November 2024 löst die VwV Geschäfts-
statistik der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften vom 11. Dezember 2023 ab. Der Ausschuss für Justizstatistik hat die 
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Anordnungen über die Erhebung von statistischen Daten in Zivilsachen (ZP-Statistik), die Anordnung über die Erhebung von 
statistischen Daten in Straf- und Bußgeldsachen und die Erhebung von statistischen Daten bei den Staatsanwaltschaften (StA-
Statistik) durch Beschluss geändert. Die Vorschrift war entsprechend anzupassen. Aus diesem Anlass wurde die VwV Geschäfts-
statistik der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften zum 1. Januar 2025 neu erstellt. Sie steht den Gerichten der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit und den Staatsanwaltschaften als elektronisches Dokument zur Verfügung und wird in REVOSax (Vorschrif-
tenverwaltung) sowie in das Intranet der Justiz eingestellt.  
 
Die VwV Geschäftsstatistik Die VwV der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

 
 
 

 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz  
und für Demokratie, Europa und Gleichstellung über die 

statistische Erhebung bei den Fachgerichten 
(VwV Geschäftsstatistik der Fachgerichte) 

 

VwV Geschäftsstatistik der Fachgerichte 
 

vom 9. Dezember 2024 
 

Bezug: VwV Geschäftsstatistik der Fachgerichte vom 11. Dezember 2023 (nicht veröffentlicht), Az.: 1441/15/5-I2  
 
Die VwV Geschäftsstatistik der Fachgerichte vom 9. Dezember 2024 löst die VwV Geschäftsstatistik der Fachgerichte vom 11. 
Dezember 2023 ab. Der Ausschuss für Justizstatistik hat die Anordnungen durch Beschluss geändert. Die Vorschrift war entspre-
chend anzupassen. Aus diesem Anlass wurde die VwV Geschäftsstatistik der Fachgerichte zum 1. Januar 2025 neu erstellt. Sie 
steht den Fachgerichten als elektronisches Dokument zur Verfügung und wird in REVOSax (Vorschriftenverwaltung) sowie in das 
Intranet der Justiz eingestellt. 
 
Die VwV Geschäftsstatistik der Fachgerichte wird am 1. Januar 2025 in Kraft treten. 

 
 

 
 

Vierte Verwaltungsvorschrift 
des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und  

Gleichstellung zur Änderung der VwV zur GVGA und GVO 
 

vom 5. Dezember 2024 
 
 

Die VwV zur GVGA und GVO vom 25. September 2013 (SächsJMBl. S. 130), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 
15. Dezember 2022 (SächsJMBl. S. 301) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 
2023 (SächsABl. SDr. S. S 275), wird wie folgt geändert: 
 
1. Großbuchstabe B Ziffer V bis XIV wird durch folgende Ziffern V bis XVIII ersetzt:  
 

„V. 
Sprechstunden 

(zu § 30 Absatz 1 und 6 der Gerichtsvollzieherordnung) 
 

1. § 30 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung. 
 

2. Der Gerichtvollzieher hat bei der Festlegung seiner Sprechstunden zu beachten, dass diese 
 

a) jeweils mindestens zwei Stunden dauern und 
 
b) pro Woche mindestens einmal vormittags und einmal nachmittags abzuhalten sind. 
 
Die Dienstbehörde kann den Gerichtsvollzieher auf Antrag bei Darlegung sachlicher Gründe von der Pflicht zur Abhal-
tung von Sprechstunden an unterschiedlichen Tagen nach § 30 Absatz 6 der Gerichtsvollzieherordnung sowie von der 
Verpflichtung nach Satz 1 Buchstabe b entbinden. 
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VI. 

Daten- und Informationssicherheit im Geschäftsbetrieb 
(zu § 30a der Gerichtsvollzieherordnung) 

 
1. Soweit eine andere Stelle als der Gerichtsvollzieher datenschutzrechtlich verantwortlich ist, bleiben deren Verpflich-

tungen aus den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften von § 30a der Gerichtsvollzieherordnung unberührt. 
 
2. Die grundsätzliche Vorgabe nach § 30a Absatz 2 Satz 2 der Gerichtsvollzieherordnung steht einer vorübergehenden 

Nutzung im Außendienst nicht entgegen. 
 
3. Bei der Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten Daten durch geeignete tech-

nische und organisatorische Maßnahmen nach § 30a Absatz 3 Satz 1 der Gerichtsvollzieherordnung sind die einschlä-
gigen landesrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

 
VII. 

Gehaltsvorschuss zur Einrichtung eines Geschäftszimmers 
(zu § 31 der Gerichtsvollzieherordnung) 

 
Für die Gewährung von Gehaltsvorschüssen zur Einrichtung eines Geschäftszimmers gelten die hierfür gesondert erlas-
senen Bestimmungen des Staatsministeriums der Finanzen. 

 
VIII. 

Führung von Sonderakten und Sammelakten 
(zu § 39 Absatz 1, § 40 der Gerichtsvollzieherordnung) 

 
1. Sonderakten über reine Zustellungsaufträge und Protestaufträge müssen nicht geführt werden; die Aufbewahrung 

kann in Sammelakten erfolgen. In den Sammelakten über Zustellungsaufträge sind jeweils das Datum der Zustellung 
und die angefallenen Kosten zu vermerken. 

 
2. Zu Sammelakten können auch Zwangsvollstreckungsaufträge vereinigt werden, die nach § 32 Absatz 1 der Ge-

schäftsanweisung für Gerichtsvollzieher erledigt wurden. 
 

IX. 
Dienstregister 

(zu § 44 Absatz 1 Nummer 1, § 47 Absatz 1 der Gerichtsvollzieherordnung) 

Alle Aufträge werden in ein einheitliches Dienstregister II (Vordruck GV 1a) eingetragen. Ein Dienstregister I nach Vordruck 
GV 1 wird nicht geführt. 

X. 
Kassenbücher, Abrechnungsschein, Ablieferung 
(zu § 49 Absatz 6 der Gerichtsvollzieherordnung) 

 
Von der Vermittlung durch die Gerichtszahlstelle bei der Ablieferung (§ 49 Absatz 6 Satz 3 Halbsatz 2 und Satz 8 der 
Gerichtsvollzieherordnung) ist abzusehen. 

 
XI. 

Führung eines Dienstkontos bei einem Kreditinstitut 
(zu § 52 der Gerichtsvollzieherordnung) 

 
1. Bei der Führung des Kontos hat der Gerichtsvollzieher zu beachten, dass 

 
a) es sich bei dem weiteren Dienstkonto im Sinne des § 52 Absatz 1 Satz 4 der Gerichtsvollzieherordnung auch um 

ein Online-Konto bei einer Direktbank handeln kann, welche dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
Deutscher Banken e.V. angehört, 

 
b) das Konto zinsfrei zu führen ist und gebühren- und spesenfrei geführt werden soll, wobei anfallende Vordruckkos-

ten von dem Gerichtsvollzieher zu tragen und von der Aufwandsentschädigung gemäß § 2 der Sächsischen Ge-
richtsvollzieherentschädigungsverordnung umfasst sind, 
 

c) der Antrag auf Eröffnung des Dienstkontos mit dem Sichtvermerk des unmittelbaren Dienstvorgesetzten zu verse-
hen und die Kontoeröffnung dem Prüfungsbeamten (§ 72 Absatz 1 Satz 1 der Gerichtsvollzieherordnung) anzuzei-
gen ist, 

 
d) der Gerichtsvollzieher abweichend von § 52 Absatz 5 der Gerichtsvollzieherordnung verpflichtet werden kann, für 

den Verhinderungsfall seinem Vertreter Kontovollmacht zu erteilen. 

 

2.  Hinsichtlich der Behandlung von Schecks hat der Gerichtsvollzieher zu beachten, dass: 
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a) eine von der Einzahlung abhängige Leistung, insbesondere die Auszahlung an den Gläubiger, bei der Verwendung 
von Schecks erst veranlasst werden darf, wenn der Scheck endgültig eingelöst ist, 

 
b) Scheckbeträge zur Vereinfachung der Buchführung erst am Tag der Wertstellung als eingegangen zu betrachten 

und erst zu diesem Zeitpunkt im Kassenbuch II zu buchen sind, wobei eine vorherige Buchung im Kassenbuch I 
nicht erforderlich ist und bei der Prüfung des Kassenbestandes die noch nicht wertgestellten Scheckbeträge von 
dem vorhandenen Dienstkontoguthaben abzusetzen sind.“ 
 

XII. 
Abrechnung, Eigenentnahme und Selbstkontrolle 

(zu § 54 Absatz 3, § 7 Absatz 2, § 49 Absatz 7 der Gerichtsvollzieherordnung) 
 

1. Der Gerichtsvollzieher rechnet monatlich einmal an seinem letzten Arbeitstag aufgrund des Abrechnungsscheines 
mit der Kasse ab. Die Dienstbehörde kann in begründeten Ausnahmefällen andere Abrechnungstermine festsetzen. 
Die Ablieferung an die Kasse ist am gleichen Tag vorzunehmen. 

2. Alle im laufenden Monat entnommenen Auslagen sind in Spalte 14 des Kassenbuches II nach ihrer Höhe zu vermer-
ken und mit Datum und Unterschrift des Gerichtsvollziehers zu versehen. 

3. Der Gerichtsvollzieher stellt nach § 52 Absatz 4 Satz 7 bis 9 der Gerichtsvollzieherordnung, mindestens jedoch einmal 
wöchentlich, den Kassenist- und Kassensollbestand gegenüber. Die schriftlichen Ergebnisse sind unter Angabe des 
Datums jahrgangsweise, vollständig und zeitlich geordnet zu sammeln, nach Ablauf des jeweiligen Jahres für fünf 
Jahre aufzubewahren und zur Geschäftsprüfung unaufgefordert vorzulegen. 

 
XIII. 

Festsetzung der Entschädigung und Kassenordnung 
(zu § 56 der Gerichtsvollzieherordnung) 

 
Der Präsident des Landgerichts, in dessen Zuständigkeitsbereich die Dienstbehörde des Gerichtsvollziehers gelegen ist, 
nimmt die in § 56 der Gerichtsvollzieherordnung aufgeführten Aufgaben der Dienstbehörde wahr. Ist die Dienstbehörde 
des Gerichtsvollziehers mit einem Präsidenten besetzt, ist dieser zuständig. 
 

XIV. 
Übersicht über die Geschäftstätigkeit 

(zu § 71 der Gerichtsvollzieherordnung) 
 

§ 71 der Gerichtsvollzieherordnung ist mit den Maßgaben anzuwenden, dass, 
 

1. für die Führung der Übersicht über die Geschäftstätigkeit der amtlich festgestellte Vordruck GV 12 zu verwenden ist, 
wobei die Daten der Spalten 4a bis 4c nicht zu erfassen sind, 

 
2. der Erfassungszeitraum der Übersicht jeweils ein Quartal umfasst, 
 
3. der Gerichtsvollzieher die unter Angabe von Ort, Tag und Amtsbezeichnung unterzeichnete oder qualifiziert elektro-

nisch signierte Übersicht bis zum zehnten des auf den Erfassungszeitraum folgenden Monats bei dem Amtsgericht 
einreicht, 

 
4. die Erfassung der Daten auf der Statistikplattform des Oberlandesgerichts durch die Präsidenten der Amts- oder 

Landgerichte bis zum Ende des auf den Erfassungszeitraum folgenden Monats erfolgt und 
 

5. die Vorlage der auf die Amts- und Landgerichtsbezirke beschränkten statistischen Daten durch den Präsidenten des 
Oberlandesgerichts an die oberste Landesjustizbehörde bis zum Ende des auf den Erfassungszeitraum folgenden 
Quartals erfolgt. 
 

XV. 
Prüfung des Kostenansatzes der Gerichtsvollzieher 

(zu §§ 72 ff. der Gerichtsvollzieherordnung) 
 

1. Die besonders bestimmten Beamten der ersten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Justiz mit 
dem fachlichen Schwerpunkt Justizdienst (Gerichtsvollzieherprüfungsbeamte) sind für die Kosten nach dem Gerichts-
vollzieherkostengesetz Kostenprüfungsbeamte im Sinne des § 35 Nummer 2 der Anlage zur VwV Kostenverfügung  

 
vom 26. Mai 2014 (SächsJMBl. S. 41), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 16. August 2024  (SächsJMBl. 
S. 242) geändert worden ist, enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 8. Dezember 2015 (SächsABl. SDr. S. S 362), 
in der jeweils geltenden Fassung. 

 
2. Zur Erleichterung der Geschäftsprüfung können sich die Gerichtsvollzieherprüfungsbeamten von der jeweiligen Dienst-

behörde vom Gerichtsvollzieher verfasste und an ihn adressierte Schriftstücke vorlegen lassen und elektronische Do-
kumente einsehen, die den Geschäftsgang des Amtsgerichts sowie des zentralen Vollstreckungsgerichts durchlaufen. 
Die Gerichtsvollzieherprüfungsbeamten sind berechtigt, sich verfahrensbezogenen elektronischen Schriftverkehr des 
Gerichtsvollziehers von diesem zur Durchsicht an einem Bildschirm wiedergeben zu lassen. 
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3. Vor einer Beschränkung der Zahl der Geschäftsprüfungen gemäß § 73 der Gerichtsvollzieherordnung soll der Direktor 

des Amtsgerichts gehört werden. Der zuständige Prüfungsbeamte kann die Beschränkung der Zahl der Geschäftsprü-
fungen anregen. 

 
XVI. 

Aufbewahrungsfristen 
 

Für alle Sonder- und Sammelakten, Kontoauszüge und Quittungsblöcke, die umsatzsteuerbare Geschäfte enthalten, so-
wie sämtliche Geschäftsbücher beträgt die Aufbewahrungsfrist abweichend von „§ 43 Absatz 2 Satz 1, § 46 Absatz 4 Satz 
2, § 52 Absatz 10 Satz 1 und § 53 Absatz 2 Satz 9 der Gerichtsvollzieherordnung zehn Jahre. Ein Abdruck der jeweiligen 
Meldeliste nach § 82 Absatz 2 Satz 1 der Gerichtsvollzieherordnung ist unverzüglich nach der Meldung dem Dienstregister 
II anzufügen und zehn Jahre aufzubewahren. 

 
XVII. 

Umsatzsteuerbare Geschäfte 
 

§ 82 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 der Gerichtsvollzieherordnung sind nicht anzuwenden. 
 

XVIII. 
Vordrucke 

 
Soweit im Freistaat Sachsen Vordrucke festgestellt sind, die von den Vordrucken nach der Gerichtsvollzieherordnung 
abweichen, sind die sächsischen Vordrucke zu verwenden.“ 

 
2. Großbuchstabe D Ziffer VIII bis XI wird durch folgende Ziffern VIII bis XI ersetzt:  
 

 „VIII. 
Überweisungsnachweis 

 
Auf den bei Benutzung von Scheck- und Überweisungsvordrucken notwendigen Beleg (§ 52 Absatz 7 der Gerichtsvollzie-
herordnung) kann verzichtet werden, wenn er auf andere Art durch das angewendete Datenverarbeitungsprogramm er-
setzt wird, zum Beispiel durch eine Überweisungsliste. 

 
IX. 

Sammelüberweisungen 
 

1. Ergänzend zu § 52 Absatz 6 der Gerichtsvollzieherordnung können die über ein Datenverarbeitungsprogramm ver-
anlassten Überweisungen in Form einer Sammelüberweisung ausgeführt werden, sofern die folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind. 
 

2. Für jeden einzelnen Überweisungsauftrag müssen sich die für die Überweisung erforderlichen Daten aus dem Über-
weisungsbeleg ergeben, welcher zu den Sonderakten des Gerichtsvollziehers zu nehmen ist.  
 

3. Werden Sonderakten nicht geführt, ist der Überweisungsbeleg nebst dem gegebenenfalls veranlassenden Schrift-
stück zur Sammelliste zu nehmen. 

 
4. Die vom Datenverarbeitungsprogramm erzeugte Sammelliste mit den Daten der einzelnen Überweisungen ist vor 

dem Datenaustausch mit dem Kreditinstitut auszudrucken und von dem Programm fortlaufend zu nummerieren.  
 

5. Der Gerichtsvollzieher nimmt die Sammelliste als Nachweis der noch nicht abgebuchten Aufträge zu den Sammelak-
ten.  

 
6. Auf der vom Datenverarbeitungsprogramm erzeugten Sammelliste hat der Gerichtsvollzieher nachträglich das Datum 

und die Nummer des Dienstkontoauszugs, auf dem die Abbuchung nachgewiesen ist, zu vermerken. 
 

X. 
Online-Banking-Verfahren 

 
1.  Der Gerichtsvollzieher kann sich für die Teilnahme am Online-Banking-Verfahren entscheiden. Überweisungen im 

Online-Banking sind mittels aller durch öffentlich-rechtliche Sparkassen oder Kreditinstitute zugelassene Authentifizie-
rungsverfahren, wie zum Beispiel FinTS-Standard mit HBCI-Karte, Secoder, chipTAN-Verfahren oder mobileTAN-Ver-
fahren zulässig. 

 
2.  Bei Nutzung des Online-Banking-Verfahrens darf der Gerichtsvollzieher den Rechner, auf dem die Transaktionen 

durchgeführt werden, nicht für private Zwecke nutzen. Für die Verwendung des mobileTAN-Verfahrens sind zwei se-
parate Geräte, beispielsweise Rechner und Mobiltelefon, zu verwenden. Gleiches gilt bei der Verwendung von TAN-
Verfahren mit Banking-App und TAN-App. 
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3. Der Gerichtsvollzieher hat die Datensicherheit für die Internetverbindung mindestens durch Installation und Konfigura-
tion einer Firewall und einer Virenerkennungssoftware zu gewährleisten. Alle sicherheitsrelevanten Bestandteile sind 
regelmäßig zu aktualisieren. 

 
4.  Für die Dokumentation der Überweisungen gilt Ziffer IX entsprechend. Sammelüberweisungen sind zulässig, sofern 

die Beträge auf dem Kontoauszug einzeln ausgewiesen werden. Sämtliche Kontobewegungen werden durch seitens  
 
 

des Kreditinstituts erstellte Kontoauszüge dokumentiert. Sofern es sich um elektronisch übermittelte Kontoauszüge 
handelt, sind diese auszudrucken und abzuheften. 

 
XI. 

Einziehung von Kosten im Lastschriftverfahren 
 

Die Einziehung von Gerichtsvollzieherkosten im Lastschriftverfahren gemäß Ziffer I Großbuchstabe A Nummer 8 Absatz 2 
Buchstabe b der VwV Gerichtsvollzieherkosten vom 13. Januar 2023 (SächsJMBl. S. 57), enthalten in der Verwaltungs-
vorschrift vom 11. Dezember 2023 (SächsABl. SDr. S. S 275), in der jeweils geltenden Fassung, kann auch im Online-
Banking-Verfahren durchgeführt werden. Die Ziffern IX und X gelten entsprechend. 

 
3. Großbuchstabe E Ziffer I wird wie folgt gefasst:  

„I. 

Zu versteuernde Nebenbezüge 
 

Die den Gerichtsvollziehern und Hilfsbeamten des Gerichtsvollzieherdienstes zustehende Vergütung nach der Sächsi-
schen Vollstreckungsvergütungsverordnung unterliegt nach Maßgabe der einkommensteuerrechtlichen Vorschriften dem 
Steuerabzug vom Arbeitslohn.“ 

 

4.  Anlage 1 Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA) wird wie folgt geändert: 
 

a) § 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 4 
Form des Auftrags 

(§ 161 GVG, §§ 168, 192, 753 Absatz 2, 3 und 4,  
§§ 754, 754a, 802a Absatz 2 ZPO) 

 
1Aufträge an den Gerichtsvollzieher bedürfen keiner Form, soweit nicht verbindliche Formulare für den Auftrag durch 
Rechtsverordnung gemäß § 753 Absatz 3 der Zivilprozessordnung (ZPO) eingeführt sind oder ihre entsprechende Gel-
tung durch die Vorschrift eines anderen Gesetzes angeordnet wird (Formularzwang). 2Aufträge zur Vollstreckung einer 
privatrechtlichen und, soweit Formularzwang auch dafür besteht, öffentlich-rechtlichen Geldforderung sind unbeschadet 
von Übergangsregelungen unter Verwendung der nach der Verordnung über Formulare für die Zwangsvollstreckung 
(ZVFV) verbindlichen Formulare zu stellen. 3Keiner Formularverwendung bedarf es für einen Auftrag, der ausschließlich 
die Zustellung eines Schriftstücks zum Inhalt hat. 4Ein elektronisch eingereichter Auftrag muss den Anforderungen des 
§ 130a Absatz 2 bis 4 ZPO und denjenigen der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) genügen; § 130a 
Absatz 6 ZPO gilt entsprechend. 5Der nach § 298 Absatz 2 und 3 ZPO anzufertigende Aktenvermerk kann durch den 
Ausdruck des Prüfvermerks ersetzt werden. 6Mündlich erteilte Aufträge sind aktenkundig zu machen.“ 

 
b) § 31 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 „(3) 1Der Prozessbevollmächtigte des Gläubigers ist auf Grund seiner Prozessvollmacht befugt, den Gerichtsvollzieher 
mit der Zwangsvollstreckung zu beauftragen und den Gläubiger im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. 2Der 
Gerichtsvollzieher hat den Mangel der Vollmacht oder der Versicherung der ordnungsgemäßen Bevollmächtigung ge-
mäß § 753a ZPO grundsätzlich von Amts wegen zu berücksichtigen. 3Ist Auftraggeber jedoch ein Rechtsanwalt oder 
Kammerrechtsbeistand (§ 16 Absatz 3 Satz 3), hat er dessen Vollmacht nur auf ausdrückliche Rüge zu überprüfen. 4Zum 
Nachweis der Vollmacht genügt die Bezeichnung als Prozessbevollmächtigter im Schuldtitel. 5Jedoch ermächtigt die 
bloße Prozessvollmacht den Bevollmächtigten nicht, die beigetriebenen Gelder oder sonstigen Gegenstände in Empfang 
zu nehmen; eine Ausnahme besteht nur für die vom Gegner zu erstattenden Prozesskosten (§ 81 ZPO). 6Der Gerichts-
vollzieher darf daher die beigetriebenen Gelder oder sonstigen Gegenstände nur dann an den Prozessbevollmächtigten 
abliefern, wenn dieser von dem Gläubiger zum Empfang besonders ermächtigt ist. 7Die besondere Ermächtigung kann 
sich aus dem Inhalt der Vollmachtsurkunde ergeben. 8Bei Bevollmächtigten nach § 79 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 
3 und 4 ZPO genügt es, wenn sie ihre ordnungsgemäße Bevollmächtigung zum Geldempfang versichern. 9Der Gläubiger 
kann die Ermächtigung auch dem Gerichtsvollzieher gegenüber mündlich erklären.“ 

 
c) § 55 wird wie folgt gefasst:  
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„§ 55 

Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
(§ 722 BGB, § 736 ZPO, § 45 EGZPO)  

 
(1) 1Zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen einer nach §§ 705 bis 739 BGB begründeten rechtsfähi-

gen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist ein Schuldtitel gegen die Gesellschaft erforderlich. 2Dies gilt nicht für 
die Zwangsvollstreckung aus einem vor dem 1. Januar 2024 erwirkten Schuldtitel gegen alle Gesellschafter. 3Aus  

 
 

einem Schuldtitel gegen die Gesellschaft findet die Zwangsvollstreckung in das Privatvermögen der Gesellschafter 
nicht statt. 

 
(2) Bei nachträglicher Eintragung einer rechtsfähigen GbR in das Gesellschaftsregister ist § 736 ZPO zu beachten.“ 

 
 

d) § 60 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 8 und 9 angefügt:  
 

„8Verlangen der als Gläubigervertreter tätige Prozessbevollmächtigte oder eine dritte Person die Herausgabe der Leis-
tung, haben sie dem Gerichtsvollzieher eine Geldempfangsvollmacht vorzulegen. 9Für die in § 79 Absatz 2 Satz 1 und 
2 Nummer 3 und 4 ZPO genannten Bevollmächtigten genügt die Versicherung der ordnungsgemäßen Bevollmächti-
gung (§ 753a ZPO).“ 

 
e) In § 136 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ein Überstück“ durch die Wörter „eine Abschrift“ ersetzt. 

 
f)  § 181 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

 
 „2Ein gesetzliches Pfandrecht haben insbesondere 
 

1. der aus einer Hinterlegung Berechtigte (§ 233 BGB), 
 
2. der Vermieter (§§ 562 bis 562d BGB), 
 
3. der Verpächter (§ 581 Absatz 2, § 592 BGB), 
 
4. der Pächter (§ 583 BGB), 
 
5. der Unternehmer eines Werkes (§ 647 BGB), 
 
6. der Gastwirt (§ 704 BGB), 
 
7. der Kommissionär, Spediteur, Lagerhalter und Frachtführer (§§ 397, 398, 464, 475b, 440 HGB).“ 

 
5. Anlage 2 Gerichtsvollzieherordnung (GVO) wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe „§ 30 Geschäftszimmer“ die Angabe „§ 30a Daten- und Informationssicher-

heit im Geschäftsbetrieb“ eingefügt. 
 

b) In § 6 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe „§ 30 Absatz 2 Satz 6 GVO“ durch die Angabe „§ 30a Absatz 4 Satz 2 und 
Absatz 5“ ersetzt. 

 
c) § 30 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 30 
Geschäftszimmer 

 
(1) 1Der Gerichtsvollzieher muss an seinem Amtssitz ein Geschäftszimmer auf eigene Kosten unterhalten. 2Der Präsident 
des Landgerichts (Amtsgerichts) kann dem Gerichtsvollzieher gestatten, das Geschäftszimmer an einem anderen Ort als 
dem des Amtssitzes zu unterhalten, wenn das Geschäftszimmer verkehrsgünstig in der Nähe des Amtssitzes eingerichtet 
wird, eine Internetanbindung gewährleistet ist und die ordnungsmäßige Erledigung der Dienstgeschäfte und die Belange 
der Parteien nicht beeinträchtigt werden, insbesondere dem Land und den Parteien keine Mehrkosten entstehen. 3In die-
sem Fall kann der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) dem Gerichtsvollzieher gestatten, an seinem Amtssitz zu-
sätzlich einen Raum zur Abhaltung von Sprechstunden (Sprechzimmer) zu unterhalten. 4Mehrere Gerichtsvollzieher kön-
nen sich zu einer Bürogemeinschaft zusammenschließen. 

 
(2) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, das Geschäftszimmer durch ein an der Außenseite des Hauses in der Nähe des 
Hauseingangs anzubringendes Schild kenntlich zu machen, das den Namen des Gerichtsvollziehers und die Aufschrift 
„Gerichtsvollzieher“ enthalten muss. 2Ist eine Anbringung an der Außenseite des Hauses nicht möglich, genügt auch, dass 
das Schild in einem erkennbaren Zusammenhang mit dem Gebäude steht. 3Das Schild beschafft der Gerichtsvollzieher  
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auf eigene Kosten. 4Das Schild einer Bürogemeinschaft muss neben der Aufschrift „Gerichtsvollzieher“ die Namen sämt-
licher Gerichtsvollzieher, die Mitglieder der Bürogemeinschaft sind, enthalten. 5Am Eingang zum Geschäftszimmer oder in 
dem für eine Briefkastenanlage vorgesehenen Eingangs- oder Außenbereich des Gebäudes muss sich ein Briefeinwurf 
oder Briefkasten befinden. 6Der Gerichtsvollzieher hat mindestens ein elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach 
oder ein anderes nach dem OSCI-Standard eingerichtetes Postfach zu unterhalten. 7Die Vorrichtungen für Briefeinwürfe 
sowie das elektronische Postfach oder die elektronischen Postfächer sind mindestens einmal arbeitstäglich zu leeren bzw. 
abzurufen. 

 
(3) 1Das Geschäftszimmer des Gerichtsvollziehers muss abschließbar sein und von dessen privaten Räumlichkeiten ge-
trennt, vor dem Zutritt Unbefugter geschützt und – sofern es für Sprechstunden genutzt wird – für den Publikumsverkehr  

 
geeignet sein. 2Ein vorhandener Zugang zu Gesetzes- und Entscheidungsdatenbanken steht der Ausstattung mit Geset-
zen und Dienstvorschriften gleich. 3Weitere Räume, in denen sich Akten zur Lagerung oder Komponenten der IT-Systeme, 
insbesondere für Zwecke der Datensicherung und Netzwerkverbindung, befinden, müssen ebenfalls abschließbar sein 
und vor dem Zugriff Unbefugter geschützt werden. 

 
(4) Der Gerichtsvollzieher hat durch Einsatz geeigneter elektronischer Kommunikationsmittel sicherzustellen, dass er täg-
lich während der Geschäftszeiten des Amtsgerichts für Nachrichten der Verteilungsstelle und der Dienstaufsicht telefonisch 
und über sein IT-System, gegebenenfalls per Telefax, empfangsbereit ist und zeitnah auf Rückfragen antworten kann. 
 
(5) Der Gerichtsvollzieher hat Vorsorge zu treffen, dass eilige Aufträge unverzüglich an seinen Vertreter oder die Dienst-
behörde gelangen können, falls er abwesend oder sonst an der Erledigung der Aufträge verhindert ist. 

 
(6) 1Der Gerichtsvollzieher hat mindestens zweimal in der Woche an unterschiedlichen Tagen Sprechstunden abzuhalten, 
während derer er sich in seinem Geschäftszimmer oder Sprechzimmer aufhalten muss. 2Die Sprechstunden sind nach § 
2 Satz 4 bekannt zu machen.“ 

 
d) Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

 
„§ 30a 

Daten- und Informationssicherheit im Geschäftsbetrieb 
 

(1) Der Gerichtsvollzieher regelt den Geschäftsbetrieb unter Beachtung der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) sowie der einschlägigen bundes- und landesrechtlichen Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten und 
trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen und nachweisen zu können, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit diesen Vorschriften erfolgt.  

 
(2) 1Das Geschäftszimmer ist so einzurichten, dass bei Publikumsverkehr personenbezogene Daten Dritter nicht offenge-
legt werden. 2Akten, Register, Kassenbücher und sonstige dienstliche Unterlagen sowie für dienstliche Zwecke genutzte 
IT-Systeme und Datenträger dürfen ausschließlich in Räumen, die den Anforderungen des § 30 Absatz 3 entsprechen, 
aufbewahrt und betrieben werden. 3Entsprechendes gilt für Unterlagen, die nach Landesrecht für die Geschäftsprüfung 
vorzuhalten sind. 4Der Gerichtsvollzieher hat dafür Sorge zu tragen, dass zu Zwecken der Dienstaufsicht der Zugang zu 
dem Geschäftszimmer und dem Sprechzimmer sowie ein Zugriff auf sämtliche dienstlichen Unterlagen, die vom Gerichts-
vollzieher genutzte Fachanwendung, Archivräume, Briefkästen, IT-Systeme und Datenträger sowie eingerichtete elektro-
nische Postfächer gewährleistet ist. 
 
(3) 1Die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten Daten ist durch geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen sicherzustellen. 2Die verwendeten IT-Anlagen sowie die darauf verwendeten Softwareprogramme, 
die Telekommunikationseinrichtungen und Datenträger sind insbesondere  
 
1. gegen den physischen Zugriff Dritter sowie gegen physische Gefährdungen zu schützen; 
 
2. gegen unbefugte digitale Zugriffe und Gefährdungen zu schützen, u. a. durch  
 

a) eine Firewall und eine Antivirensoftware, die regelmäßig zu aktualisieren sind, und  
 
b) die Verwendung von Kennwörtern oder Codes, die den Anforderungen von Absatz 5 entsprechen;  
 

3. zum Schutz ihrer Integrität arbeitstäglich durch eine zu dokumentierende Anfertigung von Sicherungskopien der dienst-
lichen Daten so zu sichern, dass eine vollständige Wiederherstellung der Daten zum Sicherungszeitpunkt möglich ist; 
eine angefertigte Sicherungskopie darf erst dann überschrieben oder gelöscht werden, wenn eine neue Sicherungs-
kopie gefertigt und in ihrer Eignung zur vollständigen Wiederherstellung verifiziert worden ist. 

 
3Die für die Datensicherung nach Satz 2 Nummer 3 genutzten Sicherungsdatenträger sind eindeutig zu kennzeichnen, vor 
unberechtigtem Zugriff und zufälliger Zerstörung zu schützen und sollen vom IT-System räumlich getrennt aufbewahrt 
werden. 4Die verwendeten Programme und die programmierte Kurzbezeichnung der Register und Kassenbücher dürfen  
 
 
 



18.Dezember 2024 Nr. 12    Sächsisches Justizministerialblatt 

 

415 

nicht verändert werden; ausgenommen sind Veränderungen durch Software-Updates. 5Bei Wartungs- oder Reparaturar-
beiten an IT-Systemen wählt der Gerichtsvollzieher erforderliche Dienstleistungsunternehmen sorgfältig aus und trifft er-
forderlichenfalls Vereinbarungen über Auftragsverarbeitungen nach Artikel 28 der Datenschutz-Grundverordnung. 

 
(4) 1Die elektronische Kommunikation hat, soweit darin personenbezogene oder solche Daten verarbeitet werden, die 
unter die amtliche Verschwiegenheitspflicht fallen, in verschlüsselter Form zu erfolgen, soweit sie nicht innerhalb der ge-
schlossenen Kommunikationsnetze des Landes oder des Bundes erfolgt. 2Richtet der Gerichtsvollzieher elektronische 
Postfächer selbst ein, verfährt er mit den Zugangsdaten nach Absatz 5.  

 
(5) ¹Kennwörter, Codes und andere Zugangsdaten zu den Einrichtungen und Geräten nach Absatz 2 bis 4 dürfen nicht 
identisch und müssen ausreichend lang und komplex sein. ²Anlassbezogen, insbesondere bei dem Verdacht auf Kompro-
mittierung des Zugangs, ist eine Änderung von Kennwörtern, Codes und anderen Zugangsdaten vorzunehmen. 3Sie sind 
zum Zwecke der Dienstaufsicht in einem vom Gerichtsvollzieher versiegelten Umschlag bei der Dienstbehörde zu hinter-
legen. 4Im Falle der Änderung der Zugangsdaten sind die geänderten Daten in gleicher Weise zu hinterlegen. 5Der zuvor 
hinterlegte versiegelte Umschlag wird zurückgegeben. 6Die Übergabe nach Satz 1 bis 4 ist durch die Dienstbehörde jeweils 
in einem schriftlich oder elektronisch geführten Register zu protokollieren. 

 
(6) 1Kommt es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, hat der Gerichtsvollzieher unverzüglich sei-
nen unmittelbaren Dienstvorgesetzten und den Datenschutzbeauftragten seiner Dienstbehörde zu benachrichtigen. 2Der  
 
nach Landesrecht Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der Datenschutz-Grundverordnung hat die Artikel 33 
und 34 der Datenschutz-Grundverordnung zu beachten.“ 

 

 e) § 52 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 52 
Zahlungsverkehr 

 
(1) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, für den dienstlichen Zahlungsverkehr ein Dienstkonto bei einer öffentlichen 
Sparkasse, einem privaten Kreditinstitut, das dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken 
e.V. angehört, oder bei einer Genossenschaftsbank, die der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angehört (Kreditinstitut), zu unterhalten. ²Das Dienstkonto ist bei einem Kreditin-
stitut einzurichten, das eine Niederlassung oder Filiale innerhalb des Landgerichtsbezirks, in dem der Gerichtsvollzieher 
beschäftigt ist, oder innerhalb des zugeschlagenen Bezirks eingerichtet hat und das auch außerhalb seiner Geschäftszei-
ten die Ablieferung von Bargeld ermöglichen sollte. 3Der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) kann dem Gerichts-
vollzieher gestatten, sein Dienstkonto bei einem Kreditinstitut einzurichten, das außerhalb der in Satz 2 genannten Bezirke 
eine Niederlassung eingerichtet hat, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen und Belange der Dienstaufsicht nicht ent-
gegenstehen. 4Der Gerichtsvollzieher kann ein weiteres Dienstkonto bei einem Kreditinstitut einrichten, das nicht über eine 
Niederlassung innerhalb der in Satz 2 genannten Bezirke verfügen muss. 5Für die Einrichtung jedes Dienstkontos hat der 
Gerichtsvollzieher eine Einwilligung des unmittelbaren Dienstvorgesetzten einzuholen. 6Hierfür hat der Gerichtsvollzieher 
den Entwurf der Vertragsunterlagen vorzulegen. 7Die Einwilligung zur Kontoeröffnung setzt voraus, dass die Anforderun-
gen nach Satz 8 bis 11 erfüllt sind bzw. ein Abweichen davon zwischen dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten und dem 
Gerichtsvollzieher vereinbart und dokumentiert wird. 8Das für den dienstlichen Zahlungsverkehr bestimmte Konto sollte 
mit dem Zusatz „Dienstkonto“ geführt werden. 9Der Gerichtsvollzieher bevollmächtigt bis zu drei von seinem unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten zu bestimmende Beamte (Kontobevollmächtigte) zur jeweils alleinigen Verfügung über sein Dienst-
konto, wobei das Online-Banking einzubeziehen ist. 10Die Bevollmächtigung muss über seinen Tod hinaus gelten und die 
Möglichkeit umfassen, einer weiteren Person Untervollmacht zu erteilen (z. B. bei Vertretung oder Verhinderung des Ge-
richtsvollziehers). 11Ein Widerruf oder eine Änderung der Vollmacht bedarf der Einwilligung des unmittelbaren Dienstvor-
gesetzten. 

 
(2) 1Das Dienstkonto darf nur für den dienstlichen Zahlungsverkehr des Gerichtsvollziehers benutzt werden; dazu gehören 
beispielsweise nicht die Zahlungen von Dienstbezügen durch die gehaltszahlende Stelle. 2Das Dienstkonto darf nicht über-
zogen werden. 

 
(3) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, in seinem Schriftverkehr die IBAN und den SWIFT-BIC mit dem Zusatz „Dienst-
konto“ anzugeben. 2Er darf sein privates Konto im dienstlichen Schriftverkehr nicht angeben. 

 
(4) 1Der dienstliche Zahlungsverkehr ist über das Dienstkonto abzuwickeln. 2Auszahlungen durch Übergabe von Zahlungs-
mitteln dürfen nur geleistet werden, wenn der Empfänger kein Girokonto bei einem Kreditinstitut hat. ³Einzugsermächti-
gungen für Abbuchungen vom Dienstkonto dürfen nicht erteilt werden. 4Dies gilt nicht, soweit Kosten der Kontoführung 
nicht anders geleistet werden können. 5Geht eine für das Dienstkonto bestimmte Zahlung auf dem Privatkonto des Ge-
richtsvollziehers ein, so ist der Gerichtsvollzieher verpflichtet, den Betrag unverzüglich auf das Dienstkonto zu überweisen. 
6Auf dem Dienstkonto eingegangene Zahlungen, die für das Privatkonto bestimmt sind, kann der Gerichtsvollzieher auf 
sein Privatkonto überweisen. 7Entnahmen der dem Gerichtsvollzieher zustehenden Gelder (Gebührenanteile und Ausla-
gen) vom Dienstkonto des Gerichtsvollziehers sind bar oder durch Überweisung zulässig, nachdem der Gerichtsvollzieher 
einen aufzubewahrenden Kassensturz erstellt hat. 8Auf dem Kassensturz sind Grund, Datum und Betrag der Entnahme 
zu vermerken. 9Er ist vom Gerichtsvollzieher zu unterschreiben. 

 
 
 



18.Dezember 2024 Nr. 12    Sächsisches Justizministerialblatt 

 

416 

(5) 1Über das Guthaben auf dem Dienstkonto dürfen nur der Gerichtsvollzieher und, falls er verhindert ist (zum Beispiel 
Urlaub, Erkrankung, Dienstunfall, Amtsenthebung, Tod), die nach Absatz 1 Satz 9 bestimmten Kontobevollmächtigten 
verfügen. 2Der Gerichtsvollzieher ist nicht befugt, seine Büroangestellten oder andere Personen zur Verfügung über das 
Dienstkonto zu bevollmächtigen und deren Unterschriftsproben beim Kreditinstitut zu hinterlegen. 

 
(6) 1Aufträge für mehrere Empfänger in Sammelaufträgen (mit Überweisungen, Zahlungsanweisungen oder Zahlungsan-
weisungen zur Verrechnung) sind zulässig. 2Der Kontoauszug allein oder in Verbindung mit der ausgeführten Sammelliste 
der Online-Banking-Software muss den Inhalt der Sammelaufträge (Einzelbeträge und Einzelempfänger mit Empfänger-
konto) vollständig und zweifelsfrei erkennen lassen.  

 
(7) Die zum Kontoauszug gehörenden Belege sind entsprechend der Regelung des § 53 Absatz 5 unterzubringen. 

 
(8) 1Die Kontoauszüge und Sammellisten sind jahrgangsweise, vollständig, chronologisch geordnet zu sammeln und nach 
Ablauf des Jahres der Buchung noch fünf Jahre aufzubewahren, wenn sich nicht aus anderen Rechtsvorschriften, etwa 
solcher des Umsatzsteuerrechts, längere Aufbewahrungsfristen ergeben. 2Auf den Kontoauszügen ist neben den einzel-
nen Buchungsposten die Nummer des Kassenbuches oder des Dienstregisters I anzugeben. ³Bei Sammelüberweisungen  
 
ist neben dem ausgewiesenen Gesamtbetrag die Nummer der ausgeführten Sammelliste der Online-Banking-Software 
anzugeben, aus der sich die Nummer des Kassenbuches oder des Dienstregisters I der Einzelabbuchungen ergibt. 4Nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Kontoauszüge zu vernichten; § 43 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.“ 
 

f) In § 74 Absatz 1 Nummer 7 wird die Angabe „§ 52 Absatz 5“ durch die Angabe „§ 52 Absatz 4“ ersetzt. 

g) § 82 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst 
 

 „ a) im Inland steuerbare Leistungen  
 

aa) in Rechnung gestellten Netto-Entgelte und Umsatzsteuerbeträge im Fall der Sollversteuerung, 
 
bb) vereinnahmten Netto-Entgelte und Umsatzsteuerbeträge unter Angabe des Zahlungsdatums im Fall der Istver-
steuerung “ 
 

h) Der Anhang Vordruck GV-ML wird durch den anliegenden Vordruck GV-ML ersetzt. 
 

i) Der anliegende Vordruck GV 12 (Übersicht der Geschäftstätigkeit) wird als Anlage 7a eingefügt. 
 

j)  Der anliegende Mantelbogen Übersicht über die Geschäftstätigkeit (GV 12) wird als Anlage 7b eingefügt. 
 

II. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
Dresden, den 5. Dezember 2024 

 
 
 

Die Staatsministerin der Justiz 
und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
Katja Meier 
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Meldung der Gerichtsvollzieher nach UStG (Inland, EU‐Ausland, Drittland)

Amtsgericht (Stammdienststelle):

Gerichtsvollzieher:

Monat/Jahr:

   

 Steuerschuld des 

Gerichts 

Rubrik*
(ursprüngliche) 

Rechnungsnummer

Zahlungsdatum 

(nur bei 

Istversteuerung)

(ursprünglich 

gemeldeter) 

Nettoumsatz in Euro 

abzuführende 

Umsatzsteuer in 

Euro 

Land des 

Leistungsempfängers ‐ 

EU‐Ausland/Drittland 

bzw. ISO‐Ländercode 

USt‐Id.‐Nr. des 

Leistungsempfängers 

(zwingend bei EU‐

Ausland)

Rechnungsnummer 

(neu)

Zahlungsdatum 

(nur bei 

Istversteuerung)

Nettoumsatz (neu) 

in Euro 

abzuführende 

Umsatzsteuer (neu)  

in Euro 

Differenz Sp. 10‐ Sp. 4 

in Euro

zu 

berichtigender 

Meldezeitraum

Grund Summe Sp. 4+5 Summe Sp. 10+11
Differenz       

Sp. 16 ‐ Sp. 15
Netto‐Ist  Umsatzsteuer‐Ist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

‐  €                               

‐  €                               

‐  €                               

‐  €                               

‐  €                                ‐  €                           ‐  €                      ‐  €                

‐  €                                ‐  €                           ‐  €                      ‐  €                

‐  €                               

‐  €                               

‐  €                               

Summe ‐  €                               ‐  €                      ‐  €                           ‐  €                           ‐  €                               

Auswertung:

 Nettoumsatz 

in Euro   USt

 Bruttoumsatz 

in Euro  

eigene Steuerschuld ‐  €                               ‐  €                      ‐  €                          

Leistung EU‐Ausland

‐  €                              

Leistung Drittland ‐  €                              

*Rubrik I = Inland EU = EU‐Ausland D = Drittland B = Berichtigung  UStA 1A = Formblatt für mtl. Steuervoranmeldung

** Bei  Leistungserbringung an Unternehmer im EU‐Gemeinschaftsgebiet mit Wechsel der Steuerschuldnerschaft (= Leistungsempfänger hat USt‐IdNr. eines  anderen Mitgl iedsstaats  mitgetei lt) ist auch bei  der Istversteuerung eine Erfassung im Zeitpunkt der 

Leistungserbringung (nicht im Zeitpunkt der Vereinnahmung des  Entgelts) vorzunehmen. Gleiches gilt für eine Leistungserbringung an Unternehmer in einem Drittland.

Meldung Vorsteuer

Geschäftsnummer GV

Rechnungsnummer 

des Auftragnehmers

Datum 

Auftragnehmer‐

rechnung

Betrag des 

Vorsteuerabzugs

Bruttobetrag der 

Eingangsleistung mit 

Vorsteuerabzug

Steuersatz 

Eingangsleistung 

‐  €                              ‐  €                           ‐  €                     

Die Richtigkeit und Vollständigkeit wird bescheinigt.

Datum Unterschrift 

Summe

Steuerschuld des Leistungsempfängers** Berichtigung (bei Istversteuerung Erfassung als  Berichtigung nach landesspezifischer Vorgabe)

Wenn "I" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 4 und 5. Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 81 in UStA 1A)

Isteinnahme

Zusatzspalten nur Nds

Zusatzspalten nur Nds

Wenn "EU" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 4. Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 21 in UStA 1A) 

und quartalsweise/mtl. ( je nach Einschätzung ob Lieferung 

oder sonstige Leistung) zusammenfassende Meldung an BZSt 

getrennt nach UStIdNr.

Wenn "D" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 4. Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 45 in UStA 1A)
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Name, Vorname:

Amtsgericht:

Feststellungszeitraum: 01.01. - 31.03.

2a

2b

2c

2d

3a

3b

3c

3d

Wohnraum 3e

Sonstige 3f

Wohnraum 3g

Sonstige 3h

3i

4a

4b

4c

5a

5b

5c

5d

5e

6a

6b

Wohnraum 7a

sonstige 7b

Wohnraum 7c

sonstige 7d

8a

8b

9a

9b

* Gemäß länderspezif ischer Regelung nicht zu erfassen.

bereinigte Geschäftszahl Zustellungsaufträge

Die ordnungsgemäße Erfassung der vorstehenden Geschäftszahlen versichere ich dienstlich.

Ort, Datum, Amtsbezeichnung Unterschrift

Verhaftungsaufträge

VAK-, EV- Aufträge

Pfändungsaufträge

darunter  Behördenaufträge (bezogen auf Spalten 2a und 2b)

darunter  Aufträge kosten-/ gebührenbefreiter Auftraggeber (bezogen auf Spalten 2a und 2b)  

bereinigte Geschäftszahl sonstige Aufträge

erfolgte Unterstützungsersuchen gemäß § 757a Abs. 4 ZPO und § 758 Abs.3 ZPO*

erfolgte Auskunftsersuchen gemäß § 757a Abs. 1 ZPO*

Sonstige Aufträge: isolierte gütliche Erl., isolierte Drittstellenauskünfte, Vorführungen, Herausgabe von Personen 
und Sachen

 durchgeführte  Räumungen

sonstige Räumungsaufträge nach § 885 ZPO 

Räumungsaufträge nach § 885a ZPO 

Beseitigung von Widerstand gemäß § 892 ZPO

darunter  an Drittschuldner zugestellte und versucht zugestellte Pfändungs- und Überw eisungsbeschlüsse 
(bezogen auf die Spalten 5a - c) 

darunter  an Drittschuldner zugestellte und versucht zugestellte Vorpfändungsbenachrichtigungen (bezogen auf 
die Spalten 5a-c)

elektronischer Dokumente gemäß § 193a ZPO

unter Mitw irkung der Post

vom GV persönlich bew irkt

Auskunftsersuchen Dritter außerhalb eines Vollstreckungsverfahrens*

erledigte Ermittlungen des 
Aufenthaltsortes/ 

Drittstellenauskünfte eingeholte Drittstellenauskünfte

Zahl der offenen Verfahren

Übersicht über die Geschäftstätigkeit (GV 12) für das Jahr 20__

darunter  laufende Ratenzahlungen zum Quartals-/ Jahresende 

Zahl der offenen Verfahren  zum Quartals-/ Jahresende 

durchgeführte Ermittlungen des Aufenthaltsortes bei Meldebehörden von Amts w egen und im Auftrag gemäß § 
755 Abs. 1 Satz 1 und § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO

nach § 885 ZPO 

nach § 885a ZPO

VAK durch Abnahme oder Übersendung des Vermögensverzeichnisses, Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung

tatsächliche Pfändung (keine versuchten oder erfolglosen Pfändungen) 

Aufträge  lt. DR I und DR II

beauftragte 
Vollstreckungshandlungen

Sonstiges

erledigte und versuchte 
Zustellungen

(ohne ZU im Rahmen der 
Zw angsvollstreckung)

Vollstreckungshandlungen  
erledigt durch
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Oberlandesgericht 
Landgerichtsbezirk 
Amtsgericht 
Ober - Haupt- Gerichtsvollzieher(in) 

 
 

Übersicht über die Geschäftstätigkeit (GV 12) 
der Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten (Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sowie Vollziehungsbeamtinnen 

und -beamte der Justiz) 
für das Jahr 20_____ 

 
Anleitung  
 
Zur Sicherung der ordnungsmäßigen Aufstellung der Übersicht gemäß § 71 GVO hat die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichts-
vollzieher jährlich oder in den von der Dienstaufsichtsbehörde angeordneten Zeiträumen die Geschäftsergebnisse aus den 
Dienstregistern festzustellen und in die Übersicht zu übernehmen. 
Die Übersicht ist von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher unter Angabe von Ort, Tag und Amtsbezeichnung zu 
unterschreiben oder qualifiziert elektronisch zu signieren. 
Bei der Zählung sind nur die in den Feststellungszeitraum fallenden Aufträge und Vollstreckungshandlungen zu berücksichtigen. 
Feststellungszeitraum ist das Kalenderjahr. Sofern die Landesjustizverwaltung eine vierteljährliche Datenerhebung bestimmt 
hat, beinhalten die Feststellungszeiträume die Zeiträume vom 01.01. bis 31.03., 01.01. bis 30.06., 01.01. bis 30.09. und 01.01. 
bis 31.12. eines jeden Jahres. Die Anzahl der Vollstreckungsaufträge ist nach den Anleitungen zum Dienstregister I und Dienst-
register II zu ermitteln. Bei der Erfassung der beauftragten und erledigten Vollstreckungshandlungen ist darauf zu achten, dass 
diese (z.B. bei Abgaben oder Übertragungen aus früheren Registern) nur einmal gezählt werden. Bei Abgaben hat die überneh-
mende Gerichtsvollzieherin bzw. der übernehmende Gerichtsvollzieher nur die noch nicht erledigten Vollstreckungshandlungen 
in den Spalten „beauftragte“ und „erledigte“ Vollstreckungshandlung zu erfassen. Die abgebende Gerichtsvollzieherin bzw. der 
abgebende Gerichtsvollzieher hat die beauftragten, aber noch nicht erledigten Vollstreckungshandlungen auszutragen.  
Erstreckt sich ein Gerichtsvollzieherbezirk auf den Bezirk oder Teile des Bezirks mehrerer Amtsgerichte, so sind alle Geschäfte 
sowohl für jeden Amtsgerichtsbezirk als auch in Bezug auf den Gesamtbezirk der Gerichtsvollzieherin bzw. des Gerichtsvollzie-
hers nachzuweisen, §§ 12 und 13 GVO. 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Spalten bzw. Zeilen  
 
Allgemeine Angaben: 
 
Amtsgericht / Name des GV 
 
Einzutragen sind die Bezeichnung des Amtsgerichtes und der Name und Vorname der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichts-
vollziehers.  
 
Aufträge lt. DR I und DR II: 
 
Sp. 2a Bereinigte Geschäftszahl Zustellungsaufträge 
Zu erfassen ist die bereinigte Anzahl der im DR I bzw. DR II eingetragenen reinen Zustellungsaufträge (z.B. Zustellung von 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen, Zahlungsverboten etc.). Diese sind gemäß Nr. 7 der Anleitung zum DR II bzw. 
Nr. 12 der Anleitung zum DR I zu ermitteln. Die Anzahl der damit beauftragten Zustellungen ist in den Spalten 5a bis 5e zu er-
fassen. Die im Rahmen des Zwangsvollstreckungs- bzw. Eintragungsanordnungsverfahrens ausgeführten Zustellungen sind 
nicht zu zählen.  
 
Sp. 2b Bereinigte Geschäftszahl sonstige Aufträge  
Anzugeben ist die Anzahl der im DR II registrierten bereinigten Aufträge mit Ausnahme der reinen Zustellungsaufträge. Diese ist 
gem. Nr. 7 der Anleitung zum DR II zu ermitteln. Die Anzahl der damit beauftragten Vollstreckungshandlungen ist in den Spal-
ten 3a bis 3i zu erfassen. 
 
Sp. 2c darunter Aufträge kosten-/ gebührenbefreiter Auftraggeber  
Hier ist die Anzahl der im DR I bzw. DR II unter jeweils einer Nummer registrierten Aufträge kosten- und gebührenbefreiter Auf-
traggeber anzugeben. Es handelt sich um eine Teilmenge der in den Spalten 2a und 2b erfassten Aufträge. Zu erfassen sind 
Auftraggeber nach Nr. 6 Abs. 2 Satz 1 der Durchführungsbestimmungen zum Gerichtsvollzieherkostengesetz (DB-GvKostG), 
denen PKH oder VKH bewilligt worden ist, gerichtliche Aufträge nach Nr. 6 Abs. 2 Satz 2 DB-GvKostG und Aufträge kosten- und 
gebührenbefreiter Auftraggeber nach Nr. 6 Abs. 3 DB-GvKostG i.V.m. § 2 GvKostG. Soweit nicht kosten-/gebührenbefreite Auf-
traggeber über eine kostenbefreite Kasse (z.B. die Handwerkskammern, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure) vollstre-
cken, sind diese Aufträge in den Spalten 2c und 2d nicht zu erfassen. 
 
Sp. 2d darunter Behördenaufträge 
Zu erfassen ist die Anzahl der Aufträge, die nach dem JBeitrG und nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen zu vollstre-
cken sind. Hierbei handelt es sich teilweise um eine Schnitt-/Untermenge der in der Spalte 2c zu erfassenden Aufträge (z.B. 
Aufträge der Staatsanwaltschaften, der Gerichtskassen / Zahlstellen). 
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Beauftragte Vollstreckungshandlungen: 
 
Sp. 3a bis 3d Pfändungsaufträge, VAK-/ EV-Aufträge, Verhaftungsaufträge, Beseitigung von Widerstand gemäß 
§ 892 ZPO 
Hier ist die Zahl der beauftragten Vollstreckungshandlungen zu erfassen. Bedingt beauftragte Vollstreckungshandlungen 
sind erst mit dem Eintritt der Bedingung zu erfassen.  
Die Beseitigung von Widerstand im Rahmen eines Vollstreckungsauftrags ohne ausdrücklichen Auftrag ist nicht zu erfas-
sen. 
 
Sp. 3e bis 3h Räumungsaufträge nach § 885a ZPO sowie sonstige Räumungsaufträge nach § 885 ZPO  
Hier ist die Zahl der entsprechenden Räumungsaufträge, untergliedert nach  
 § 885a ZPO und  
 § 885 ZPO  
sowie darüber hinaus untergliedert nach Wohnraum und sonstigen Räumungsvollstreckungen, zu erfassen. 
 
Sp. 3i Sonstige Aufträge 
Hier ist die Zahl nachfolgend aufgeführter Vollstreckungshandlungen/-aufträge zu erfassen, die nicht in den Sp. 3a bis 3h 
enthalten sind:  
 

 isolierte gütliche Erledigungen nach § 802b ZPO  
 isolierte Drittstellenauskünfte  
 Vorführungen  
 Herausgabe von Personen/Sachen  

 
Aufträge zur gütlichen Erledigung sind hier nur zu erfassen, soweit sich der Auftrag darauf beschränkt.  
Drittstellenauskünfte im VAK- oder Verhaftungsverfahren sind hier nicht zu zählen. Die Zahl der eingeholten Drittstellen-
auskünfte ist in Sp. 8b zu erfassen. Wird die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauftragt, 
mehrere Auskünfte über das Vermögen des Schuldners nach § 802l Abs. 1 Satz 1 ZPO einzuholen, handelt es sich nur 
um einen zu erfassenden Auftrag.  
Weiterhin sind hier Vorführungsaufträge, Aufträge zur Herausgabe von Personen oder Sachen anzugeben.  
Andere als die vorstehend genannten Geschäfte sind hier nicht zu erfassen.  
 
Sonstiges: 
 
Sp. 4a und 4b Erfolgte Auskunfts- und Unterstützungsersuchen  
Zu erfassen ist die Anzahl der von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher gestellten Auskunfts- und/oder 
Unterstützungsersuchen nach § 757a Abs. 1 und 4 ZPO und § 758 ZPO. Die Erfassung erfolgt unabhängig davon, ob 
dem Ersuchen entsprochen oder nicht entsprochen wurde. Ein kombiniertes Auskunfts- und Unterstützungsersuchen 
nach § 757a Abs. 3 Satz 2 ZPO ist sowohl in der Sp. 4a als auch in der Sp. 4b zu erfassen.  
 
Sp. 4c Auskunftsersuchen Dritter  
Hier sind Auskunftsersuchen von Dritten, z.B. von Behörden, Insolvenzverwaltern oder Betreuern, außerhalb eines Voll-
streckungsverfahrens zu erfassen. 
 
Erledigte und versuchte Zustellungen: 
 
Sp. 5a bis 5c Erledigte und versuchte Zustellungen  
Zu erfassen ist die Anzahl der erledigten und versuchten Zustellungen, differenziert nach persönlich bewirkter Zustel-
lung, Zustellung unter Mitwirkung der Post und Zustellung elektronischer Dokumente gemäß § 193a ZPO. Die im Rah-
men des Zwangsvollstreckungs- bzw. Eintragungsanordnungsverfahrens ausgeführten Zustellungen sind nicht zu zäh-
len. Zu erfassen sind somit z.B. die Zustellung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen, Zahlungsverboten, Kün-
digungsschreiben, notariellen Urkunden und sonstigen Schreiben. Soweit aufgrund amtsbekannter Nichtermittlung des 
Schuldners keine Zustelltätigkeit entfaltet wird, entfällt die Erfassung. Bei der Zustellung elektronischer Dokumente liegt 
ein Versuch vor, wenn ein Fehlerprotokoll erstellt wird.  
 
Sofern ein Zustellungsversuch später, z.B. im Rahmen einer anderen Zustellungsart, erfolgreich durchgeführt wird, sind 
die Versuche und die erfolgreichen Zustellungen zu zählen. 
 
Sp. 5d, 5e darunter an Drittschuldner zugestellte Vorpfändungsbenachrichtigungen und Pfändungs- und Über-
weisungsbeschlüsse 
Die an Drittschuldner zugestellten Vorpfändungsbenachrichtigungen und die an Drittschuldner zugestellten Pfändungs- 
und Überweisungsbeschlüsse sind hier unabhängig davon zu erfassen, ob sie persönlich, unter Mitwirkung der Post oder 
elektronisch zugestellt wurden. Es sind ebenso wie in den Sp. 5a bis 5c die versuchten und erledigten Zustellungen zu 
erfassen.  
 
Vollstreckungshandlungen erledigt durch: 
 
Sp. 6a Tatsächliche Pfändung 
Zu erfassen sind ganz oder teilweise erfolgreich durchgeführte Pfändungsaufträge. Die Anzahl der einzelnen Pfändun-
gen im Rahmen eines Pfändungsauftrags ist nicht zu zählen. Versuchte oder erfolglose Pfändungen bzw. Pfandabstand 
sind nicht zu zählen.  
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Sp. 6b Abnahme der Vermögensauskunft einschließlich Übersendung des Vermögensverzeichnisses oder der 
eidesstattlichen Versicherung  
Zu erfassen sind tatsächlich abgenommene Vermögensauskünfte und tatsächlich abgenommene eidesstattliche Versicherun-
gen. Erfolgt statt der Abnahme der Vermögensauskunft die Übersendung des Vermögensverzeichnisses (§ 802d Abs. 1 Satz 2 
ZPO), ist dies ebenfalls zu zählen. 
 
Durchgeführte Räumungen: 
 
Sp. 7a bis 7d durchgeführte Räumungen 
Hier ist die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Räumungen nach  
 
 § 885a ZPO und  
 § 885 ZPO, 
 
untergliedert nach Wohnraum und sonstigen Räumungsvollstreckungen, zu erfassen. 
 
Erledigte Ermittlungen des Aufenthaltsortes / Drittstellenauskünfte: 
 
Sp. 8a Durchgeführte Ermittlungen des Aufenthaltsortes bei Meldebehörden von Amts wegen und im Auftrag 
gemäß § 755 Abs. 1 Satz 1 und § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO  
Zu erfassen ist die Anzahl der auf Antrag und von Amts wegen durchgeführten Ermittlungen des Aufenthaltsortes gemäß 
§ 755 Abs. 1 Satz 1 und § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO (nur Auskunftserhebungen bei der Meldebehörde).  
 
Sp. 8b Eingeholte Drittstellenauskünfte  
Die Anzahl der eingeholten Drittstellenauskünfte nach § 802l ZPO ist zu erfassen.  
Es sind sowohl isolierte als auch Auskünfte innerhalb eines Vollstreckungsverfahrens zu erfassen. 
 
Zahl der offenen Verfahren: 
 
Sp. 9a Zahl der offenen Verfahren  
In dieser Spalte ist die Zahl der offenen Verfahren zum 31.12. eines Jahres oder zu den von der Landesjustizverwaltung festge-
legten kürzeren Erhebungsendzeitpunkten zu erfassen. Ist ein Auftrag zu einem Stichtag offen, wird er als offener Auftrag in den 
Spalten 9a und ggf. 9b gezählt. Soweit ein Auftrag zu den von der jeweiligen Landesjustizverwaltung bestimmten Endzeitpunk-
ten offen ist, z.B. zum Stichtag 31.03. und 30.06., wird er in beiden Erhebungen erfasst.  
Offen sind Verfahren, bei denen noch nicht alle Vollstreckungshandlungen durch die Gerichtsvollzieherin bzw. den Gerichtsvoll-
zieher erledigt sind. Erledigt sind Verfahren in der Regel mit Übersendung des Protokolls und der Schlusskostenrechnung bzw. 
Hinterlegung des Vermögensverzeichnisses beim zentralen Vollstreckungsgericht (§ 802f Abs. 6 ZPO). Nr. 4 der Anleitung zum 
DR II und §§ 27, 28 GVO sind zu beachten. Der Kosteneingang ist nicht entscheidend. Landesspezifische Regelungen der Lan-
desjustizverwaltung sind zu beachten.  
 
Sp. 9b darunter laufende Ratenzahlungen  
In dieser Sp. ist als Untermenge zu der Sp. 9a die Anzahl der offenen Verfahren mit Zahlungsvereinbarungen anzugeben. Zu 
erfassen sind die am Stichtag noch offenen Verfahren mit laufender Ratenzahlung oder gewährter Zahlungsfrist aufgrund eines 
nach § 802b Abs. 2 ZPO abgeschlossenen Zahlungsplans.  
 
 
 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz 
 und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zu 

Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten in seinem Geschäftsbereich 
(VwV Reisekosten Justiz – VwVRKJus) 

 
vom 6. Dezember 2024 

 
I. Anordnungsbefugnis bei Inlandsreisen 
 
1. 1Zur Anordnung und Genehmigung von Dienstreisen sowie Reisen zum Zweck der Aus- oder Fortbildung im Inland ist befugt 
 

a) die Amtschefin oder der Amtschef in Bezug auf die im Staatsministerium verwendeten Bediensteten, 
 

b) die Leitung der Abteilung I des Staatsministeriums in Bezug auf die Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerichte, 
die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt, die Leiterin oder den Leiter des Ausbildungszentrums Bobritz-
sch und der Leitstelle für Informationstechnologie sowie die Direktorin oder den Direktor der Landeszentrale für politi-
sche Bildung, soweit deren Reisen nicht nach Ziffer II Nummer 4 als angeordnet gelten, 
 

c) die Leitung der Abteilung IV des Staatsministeriums in Bezug auf die Leiterinnen und Leiter der Justizvollzugsanstalten 
sowie die Leiterin oder den Leiter der Jugendstrafvollzugsanstalt, soweit deren Reisen nicht nach Ziffer II Nummer 4 als 
angeordnet gelten, 
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d) im Übrigen die oder der Dienstvorgesetzte. 

 
2Die Ablehnung des Antrags auf Anordnung oder Genehmigung einer Reise nach Satz 1 Buchstabe b und c bedarf der Ein-
willigung der Amtschefin oder des Amtschefs. 

 
2. Die oder der Anordnungsbefugte kann ihre oder seine Anordnungsbefugnis nach Nummer 1 ganz oder teilweise übertragen, 

soweit nicht eine höhere Dienstvorgesetzte oder ein höherer Dienstvorgesetzter etwas anderes bestimmt. 
 
3. Die in Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b und c genannten Personen, deren Reisen von der Leitung der Abteilung I oder IV des 

Staatsministeriums angeordnet oder genehmigt werden, können für ihren Zuständigkeitsbereich von Nummer 1 Satz 1 Buch-
stabe d und Nummer 2 ganz oder teilweise abweichende Vorschriften zur Anordnungsbefugnis nach Nummer 1 erlassen. 

 
II. Allgemeine Anordnung von Dienstreisen 

1. 1Die Erteilung einer allgemeinen Dienstreiseanordnung bleibt der oder dem nach Ziffer I Nummer 1 Satz 1 Anordnungsbefug-
ten vorbehalten. 2Diese Befugnis kann nicht übertragen werden. 

 

2. 1Eine allgemeine Dienstreiseanordnung muss sich grundsätzlich auf eine konkrete Person beziehen. 2Sie darf sich nicht auf 
Reisen zum Zweck der Aus- oder Fortbildung erstrecken. 

 
3. Von der Entbehrlichkeit einer gesonderten Antragstellung in den Fällen der allgemeinen Anordnung einer Dienstreise unbe-

rührt bleibt die Pflicht der oder des Dienstreisenden, die Vertreterin oder den Vertreter und die unmittelbare Vorgesetzte oder 
den unmittelbaren Vorgesetzten von der reisebedingten Abwesenheit zu benachrichtigen. 

 
4. 1Als angeordnet gelten Dienstreisen 
 

a) der Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerichte, der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwaltes sowie 
der Direktorin oder des Direktors der Landeszentrale für politische Bildung im Inland, in die Tschechische Republik und 
die an den Freistaat Sachsen angrenzenden Woiwodschaften der Republik Polen, 

b) der Leiterinnen und Leiter der Justizvollzugsanstalten, der Leiterin oder des Leiters der Jugendstrafvollzugsanstalt, des 
Ausbildungszentrums Bobritzsch und der Leitstelle für Informationstechnologie innerhalb des Freistaates Sachsen. 

 
2Ist in diesen Fällen eine weitere reisekostenrechtliche Entscheidung veranlasst, insbesondere über 

 
a) die Anordnung eintägiger Dienstreisen bei einem mehrtägigen Dienstgeschäft, 
 
b) die Feststellung über das Vorliegen triftiger Gründe für die Nutzung eines privaten Kraftfahrzeugs oder eines nicht regel-

mäßig verkehrenden Beförderungsmittels, 
 

c) die Erstattung von Flugkosten oder 
 

d) die Anerkennung von Übernachtungskosten, die über die Beträge hinausgehen, die festgelegt sind 
 

aa) in § 7 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Reisekostengesetzes oder 
 
bb) bei Auslandsdienstreisen in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Neufestsetzung der Auslandstage- und 

Auslandsübernachtungsgelder vom 17. Oktober 2023 (GMBl, S. 1044) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 der Sächsi-
schen Auslandsreisekostenverordnung, § 3 Absatz 1 Satz 1 der Auslandsreisekostenverordnung und § 16 Satz 2 
des Bundesreisekostengesetzes, 

 
hat die oder der Dienstreisende diese Entscheidung unter Verwendung des Antragsformulars, Beifügung der Einladung, sofern 
eine solche vorhanden ist, und unter Beteiligung der für die Vorprüfung zuständigen Reisekostenstelle bei der oder dem An-
ordnungsbefugten einzuholen. 3Dies gilt nicht, wenn die oder der Anordnungsbefugte oder eine höhere Dienstvorgesetzte 
oder ein höherer Dienstvorgesetzter über die veranlasste reisekostenrechtliche Entscheidung in einer allgemeinen Dienst-
reiseanordnung bereits eine allgemeine Bestimmung getroffen hat. 

 

III. Außendienst 

1. Tätigkeitsbereiche, die im Sinne des § 5 Absatz 3 des Sächsischen Reisekostengesetzes typischerweise im Außendienst 
ausgeübt werden, sind 

 
a) Betreuungs- und Unterbringungssachen der Gerichte, 

 
b) Sitzungs- und Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaften, 
 
c) Führungsaufsicht, Bewährungshilfe und Gerichtshilfe, 
 
d) Außenprüfungen, zum Beispiel Geschäftsprüfungen, Gerichtsvollzieherprüfungen und Notarprüfungen, 
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e) Vollstreckungs- und Zustellungsangelegenheiten der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, soweit auf diese 

Reisen das Sächsische Reisekostengesetz Anwendung findet, 
 
f) die Durchführung von Schulungen und Anwendungsbetreuungen im Rahmen der Einführung von VIS-Justiz durch Do-

zentinnen und Dozenten sowie sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes E-Verfahrensakte, 
 
g) die Mitarbeit in Betreuungsverbünden, 
 
h) dienststellenübergreifende Bauverwaltungsangelegenheiten und 
 
i) Immobiliarvollstreckungsangelegenheiten der Landesjustizkasse. 

 
2. 1Arbeitsinhalte werden im Sinne von § 5 Absatz 3 Satz 2 des Sächsischen Reisekostengesetzes nicht nur gelegentlich durch 

den Außendienst bestimmt, wenn insgesamt mehr als die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der oder des 
Dienstreisenden auf die Ausübung einer oder mehrerer von Nummer 1 erfasster Tätigkeiten entfällt. 2Für die regelmäßig nur 
außerhalb der Dienststelle mögliche Wahrnehmung der Dienstaufgaben im Sinne von § 5 Absatz 3 Satz 2 des Sächsischen 
Reisekostengesetzes gilt Satz 1 entsprechend. 3In diesen Fällen erhält die oder der Dienstreisende unter den weiteren Vo-
raussetzungen des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Sächsischen Reisekostengesetzes auch dann die erhöhte Wegstreckenentschä-
digung, wenn die Dienstreise aus Anlass einer anderen von ihr oder ihm ausgeübten Tätigkeit angeordnet ist. 4Über das  

 
Vorliegen der Voraussetzungen von Satz 1 oder Satz 2 stellt die Beschäftigungsdienststelle der oder dem Dienstreisenden 
auf Antrag eine schriftliche oder elektronische Bestätigung aus. 

 
IV. Auslandsreisen 

1. 1Zuständig für die Anordnung von Dienstreisen sowie Reisen zum Zweck der Aus- oder Fortbildung in die Tschechische Re-
publik oder die an den Freistaat Sachsen angrenzenden Woiwodschaften der Republik Polen ist die oder der nach Ziffer I 
Nummer 1 Satz 1 Anordnungsbefugte. 2Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt ist darüber hinaus auch zu-
ständig für die Anordnung von Dienstreisen nach Den Haag zum Zweck der Zusammenarbeit mit der Agentur der Europäi-
schen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen. 3Ziffer I Nummer 2 und 3 gilt entsprechend. 

 
2. 1Zuständig für die Anordnung aller nicht unter Nummer 1 fallenden Auslandsreisen ist 
 

a) die Amtschefin oder der Amtschef in Bezug auf die im Staatsministerium verwendeten Bediensteten, 
 

b) die Leitung der Abteilung IV des Staatsministeriums in Bezug auf die in den Justizvollzugsanstalten und der Jugendstraf-
vollzugsanstalt verwendeten Bediensteten, 
 

c) im Übrigen die Leitung der Abteilung I des Staatsministeriums. 
 

2Entsprechende Reiseanträge sind auf dem Dienstweg an das Staatsministerium zu richten. 3Die Amtschefin oder der Amts-
chef kann ihre oder seine Anordnungsbefugnis nach Satz 1 Buchstabe a ganz oder teilweise auf eine als Vorgesetzte fungie-
rende Bedienstete oder einen als Vorgesetzten fungierenden Bediensteten übertragen. 

 
3. Die Ablehnung des Antrags auf Anordnung oder Genehmigung einer Auslandsreise 
 
a) der Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerichte, 

 
b) der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwaltes, 
 
c) der Leiterin oder des Leiters des Ausbildungszentrums Bobritzsch, 
 
d) der Leiterin oder des Leiters der Leitstelle für Informationstechnologie, 
 
e) der Direktorin oder des Direktors der Landeszentrale für politische Bildung, 
 
f) der Leiterinnen und Leiter der Justizvollzugsanstalten sowie der Leiterin oder des Leiters der Jugendstrafvollzugsanstalt 
 

bedarf der Einwilligung der Amtschefin oder des Amtschefs. 
 
4. Die Bestimmungen des Abschnitts B Ziffer III der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über 

Genehmigungen im Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten vom 13. Oktober 1998 
(SächsJMBl. S. 142), die durch Ziffer VI der Verwaltungsvorschrift vom 15. November 2001 (SächsJMBl. S. 157) geändert 
worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2023 (SächsABl. SDr. S. S 275), bleiben unbe-
rührt. 

 
V. Aus- und Fortbildungsreisen 

1. 1Die bei der Anordnung und Genehmigung von Reisen zum Zweck der Aus- und Fortbildung stets erforderliche Entscheidung 
über den Grad des dienstlichen Interesses erfordert eine Prüfung des Einzelfalls. 2Bei Reisen zum Zweck der Fortbildung sind 
die Aufgaben des der oder dem Bediensteten übertragenen Dienstpostens und der Gegenstand der Fortbildung maßgebend.  
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3Ein ausschließlich dienstliches Interesse ist gegeben, wenn die Reise der unmittelbaren Erledigung von Dienstaufgaben dient, 
die der oder dem Bediensteten in ihrem oder seinem Dienstposten übertragen sind oder in ihrem oder seinem Dienstposten 
zeitnah übertragen werden, und das dienstliche Interesse ein derartiges Übergewicht gewinnt, dass das persönliche Interesse 
der oder des Bediensteten nicht mehr beachtlich ist. 4Ein persönliches Interesse kann dabei nicht schon aus der allgemeinen 
gesetzlichen oder arbeitsvertraglichen Pflicht zur Fortbildung hergeleitet werden. 

 
2. 1Bei Reisen zum Zweck der Aus- oder Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, werden Verpflegungsmehr-

aufwendungen über ein etwaiges unentgeltliches Bereitstellen von Mahlzeiten hinaus nicht erstattet. 2Andere Auslagen werden 
bis zur Höhe des Anspruchs auf Reisekostenvergütung bei Dienstreisen erstattet, soweit sie notwendig waren. 

 
VI. Haushalterische und reisekostenrechtliche Vorprüfung 

1. 1Soweit in Rechtsvorschriften oder nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist für die haushalterische und reisekostenrecht-
liche Vorprüfung die Dienststelle zuständig, bei welcher die oder der Reisende tätig ist und zu deren Aufgabenkreis die Durch-
führung der jeweiligen Reise gehört. 2Die Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerichte sowie die Generalstaatsanwältin 
oder der Generalstaatsanwalt können für ihren Zuständigkeitsbereich ganz oder teilweise abweichende Vorschriften erlassen. 

 
2. In den Fällen, in denen die oder der Anordnungsbefugte nicht der für die haushalterische und reisekostenrechtliche Vorprüfung 

zuständigen Dienststelle angehört, erfolgt die Vorlage des Reiseantrags an die Anordnungsbefugte oder den Anordnungsbe-
fugten erst nach Durchführung der haushalterischen und reisekostenrechtlichen Vorprüfung. 

 
3. 1Im Rahmen der haushalterischen Vorprüfung bei Reisen zum Zweck der Fortbildung hat die hierfür zuständige Dienststelle 

anzumerken, dass die Reisekostenvergütung oder -erstattung aus Mitteln erfolgen wird, die zentral vom Staatsministerium 
bewirtschaftet werden. 2Sie hat im Reiseantrag keine Buchungsstelle zu benennen und kann von der Verfügbarkeit entspre-
chender Haushaltsmittel ausgehen, solange das Staatsministerium nichts Gegenteiliges mitteilt. 

 
VII. Abrechnung und Festsetzung der Reisekostenvergütung sowie -erstattung 

1. 1Soweit in Rechtsvorschriften oder nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist für die Abrechnung und Festsetzung der Rei-
sekostenvergütung die Dienststelle zuständig, welche die haushalterische und reisekostenrechtliche Vorprüfung vornahm. 
2Ziffer VI Nummer 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
2. 1Bei Reisen zum Zweck der Fortbildung obliegt die Abrechnung und Festsetzung der Reisekostenvergütung oder -erstattung 

der Zentralen Reisekostenstelle beim Staatsministerium. 2Im Rahmen der Abrechnung entscheidet diese auch über Anträge 
auf Anerkennung triftiger Gründe für die Nutzung eines privaten Kraftfahrzeugs oder für die Nutzung eines nicht regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmittels, sofern ein solcher Antrag ausnahmsweise erst mit der Abrechnung der Reise gestellt 
wurde. 

 
3. 1Die Abrechnung und Festsetzung der Reisekostenerstattung erfolgt bei Reisen, welche 
 

a) die Anwärterinnen und Anwärter im Vorbereitungsdienst für die zweite Einstiegsebene der Laufbahngruppe 1 der Fach-
richtung Justiz mit dem fachlichen Schwerpunkt Justizvollzugsdienst (Obersekretäranwärterinnen und Obersekretäran-
wärter im Justizvollzugsdienst) zum Zweck der Ausbildung unternehmen, durch die Zentrale Reisekostenstelle beim 
Staatsministerium und 
 

b) die Beamtinnen und Beamten, die sich in der Amtsanwaltsausbildung befinden, zum Zweck der Ausbildung unterneh-
men, durch die Generalstaatsanwaltschaft. 
 

2Nummer 2 Satz 2 und Ziffer VI Nummer 1 Satz 2 gelten entsprechend. 
 
4. Die Abrechnung und Festsetzung der Reisekostenerstattung erfolgt bei Reisen, welche 
 

a) die Mitglieder des Landesrichterrats, des Landesstaatsanwaltsrats, des Hauptpersonalrats und der Hauptschwerbehin-
dertenvertretung zur Erfüllung ihrer Aufgaben unternehmen, durch die Zentrale Reisekostenstelle beim Staatsministe-
rium, 

b) die Mitglieder der Präsidialräte zur Erfüllung ihrer Aufgaben unternehmen, durch das Obergericht der Gerichtsbarkeit, für 
die der Präsidialrat gebildet ist, 

c) die Mitglieder des Hauptstaatsanwaltsrats zur Erfüllung ihrer Aufgaben unternehmen, durch die Generalstaatsanwalt-
schaft und 

d) die Mitglieder anderer Interessen- oder Stufenvertretungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Staatsan-
wältinnen, Staatsanwälte und Beschäftigten sowie der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben unternehmen, durch die Dienststelle, bei der die Interessen- oder Stufenvertretung gebildet ist. 

 
5. Den Antrag auf Reisekostenvergütung oder -erstattung hat die oder der Reisende bei der jeweils zuständigen Stelle einzu-

reichen. 
 
VIII. Reisen von nichtamtlichen Lehr- und Prüfpersonen 

1. Ob Personen, die weder im Hauptamt noch im Nebenamt im Rahmen von Aus- und Fortbildungen insbesondere als Dozen-
tinnen, Dozenten, Prüferinnen, Prüfer, Prüfungsaufsicht oder Mitglieder der Prüfungsausschüsse für das Staatsministerium 
oder eine zu dessen Geschäftsbereich gehörende Dienststelle tätig werden, einen Anspruch auf Erstattung von Reisekosten  
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haben, richtet sich nach den jeweils einschlägigen Bestimmungen, zum Beispiel nach der VwV Aus- und Fortbildungsvergü-
tung oder der Sächsischen Juristenausbildungs- und -prüfungsordnung. 

 
2. 1Sofern ein solcher Anspruch besteht und eine weitere reisekostenrechtliche Entscheidung veranlasst ist, insbesondere über 
 

a) die Anordnung eintägiger Reisen bei einer mehrtägigen Tätigkeit, 
 

b) die Feststellung über das Vorliegen triftiger Gründe für die Nutzung eines privaten Kraftfahrzeugs oder eines nicht regel-
mäßig verkehrenden Beförderungsmittels, 

 
c) die Erstattung von Flugkosten oder 

 
d) die Anerkennung von Übernachtungskosten, die über die Beträge hinausgehen, die festgelegt sind 

 
aa)  in § 7 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Reisekostengesetzes oder 

 
bb) bei Auslandsdienstreisen in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Neufestsetzung der Auslandstage- und 

Auslandsübernachtungsgelder in Verbindung mit § 1 Absatz 2 der Sächsischen Auslandsreisekostenverordnung, § 3 
Absatz 1 Satz 1 der Auslandsreisekostenverordnung und § 16 Satz 2 des Bundesreisekostengesetzes, 

 
ist, mangels Erforderlichkeit eines Antrags auf Anordnung oder Genehmigung dieser Reise, diese reisekostenrechtliche Ent-
scheidung bei der Organisationseinheit der Dienststelle zu beantragen, welche eine berechtigte Person beauftragt oder be-
stellt hat. 2Darauf sind die berechtigten Personen durch die beauftragende oder bestellende Organisationseinheit rechtzeitig 
hinzuweisen. 

 
3. Soweit in den zur jeweiligen Aus- oder Fortbildung ergangenen Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Abrech-

nung und Festsetzung der Reisekostenerstattung der Personen nach Nummer 1 durch die Dienststelle, welche die Person 
beauftragt oder bestellt hat.  

 
IX. Reisen von Mitgliedern des Sächsischen Normenkontrollrats 

1Für Reisen, die die Mitglieder des Sächsischen Normenkontrollrats zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Sächsischen Normen-
kontrollratsgesetz unternehmen, gilt Ziffer VIII Nummer 1 und 2 entsprechend. 2Für die Abrechnung und Festsetzung der Reise-
kostenerstattung der Mitglieder des Sächsischen Normenkontrollrats ist die Zentrale Reisekostenstelle beim Staatsministerium 
zuständig. 3Ziffer VII Nummer 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

X. Reisen von Mentorinnen und Mentoren im Rahmen eines Mentoringprogramms der sächsischen Justiz 

1. Für die zur Durchführung eines Mentoringprogramms der sächsischen Justiz notwendigen Reisen von Mentorinnen und Men-
toren werden Reisekosten wie bei Dienstreisen im Hauptamt entsprechend dem Sächsischen Reisekostengesetz erstattet. 

 
2. 1Wenn eine weitere reisekostenrechtliche Entscheidung im Sinne von Ziffer VIII Nummer 2 veranlasst ist, ist diese bei der für 

das Mentoringprogramm der sächsischen Justiz zuständigen Organisationseinheit des Staatsministeriums zu beantragen. 
2Ziffer VIII Nummer 2 Satz 2 gilt entsprechend. 3Für die Abrechnung und Festsetzung der Reisekostenerstattung der Mento-
rinnen und Mentoren ist die Zentrale Reisekostenstelle beim Staatsministerium zuständig. 4Ziffer VII Nummer 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 
XI. Trennungsgeld 

1. Zuständig für die Bewilligung von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung und der Sächsische Aus-
landsreisekostenverordnung ist 

 
a) die Personal verwaltende Stelle, die die zugrundeliegende Maßnahme verfügt hat, soweit im Folgenden nichts anderes 

bestimmt ist, 
 

b) im Fall einer Abordnung die Dienststelle, die das Trennungsgeld nach Ziffer II Nummer 2 Buchstabe d oder Ziffer IV der 
Sächsischen Versetzung/Abordnung/ZuweisungNachw-VwV zu tragen hat, soweit im Haushaltsplan des Freistaates 
Sachsen oder im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, 
 

c) das Staatsministerium für 
 
aa)  Bedienstete der Justizvollzugsanstalten und der Jugendstrafvollzugsanstalt sowie 
 
bb) Obersekretäranwärterinnen und Obersekretäranwärter im Justizvollzugsdienst, 

 
d) das Oberlandesgericht für Anwärterinnen und Anwärter im Vorbereitungsdienst für die erste Einstiegsebene der Lauf-

bahngruppe 2 der Fachrichtung Justiz mit dem fachlichen Schwerpunkt Justizdienst (Rechtspflegeranwärterinnen und 
Rechtspflegeranwärter), 
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e) das Ausbildungszentrum Bobritzsch für Anwärterinnen und Anwärter im Vorbereitungsdienst für die zweite Einstiegs-
ebene der Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung Justiz mit dem fachlichen Schwerpunkt Justizdienst (Justizsekretäran-
wärterinnen und Justizsekretäranwärter), soweit Trennungsgeld für fachtheoretische Ausbildungsabschnitte beantragt 
wird, 
 

f) das jeweilige Ausbildungsgericht im Sinne von § 5 Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Justizfachwirte für Justizsekretäranwärterinnen und Justizsekretäranwärter, soweit Trennungsgeld für praktischen Aus-
bildungsabschnitte beantragt wird. 

 
2. Zuständig für die Abrechnung und Zahlung von Trennungsgeld ist 
 

a) die Stelle, die nach Nummer 1 über die Bewilligung von Trennungsgeld entschieden hat, soweit im Folgenden nichts 
anderes bestimmt ist, 

 
b) im Fall von Nummer 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa die jeweilige Justizvollzugsanstalt, die Jugendstrafvollzugsan-

stalt oder die Dienststelle, bei der die oder der Bedienstete aufgrund der jeweiligen Personalmaßnahme tätig ist, und 
 
c) im Fall von Nummer 1 Buchstabe e das jeweilige Ausbildungsgericht. 

 
3. Sind die Ausgaben für Trennungsgeld bei einer anderen Haushaltsstelle als Kapitel 06 02 Titel 453 01 oder Titel 453 02 oder 

Kapitel 06 05 Titel 459 74 oder Titel 453 75 nachzuweisen, ist für die Bewilligung von Trennungsgeld das Einvernehmen mit 
der Personal verwaltenden Stelle herzustellen, in deren Geschäftsbereich diese Ausgaben zu tragen sind. 

 
XII. Umzugskostenvergütung 

1. Für die in Ziffer IV Nummer 2 Buchstabe a, b, d und e der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der 
Finanzen zum Vollzug des Sächsischen Umzugskostengesetzes genannten Aufgaben ist diejenige Personal verwaltende 
Stelle zuständig, die über die Maßnahme entscheidet, die gemäß den §§ 3 und 4 des Sächsischen Umzugskostengesetzes 
Anlass für einen Umzug geben könnte. 

 
2. Für die Erteilung der Zusage der Umzugskostenvergütung gilt Ziffer XI Nummer 3 entsprechend. 
 
3. Wenn eine Justizvollzugsanstalt oder die Jugendstrafvollzugsanstalt als Personal verwaltende Stelle die Entscheidung über 

die Zusage der Umzugskostenvergütung oder die Anerkennung einer Wohnung als vorläufige Wohnung zu treffen hat, ist das 
Staatsministerium vor der Anhörung der oder des Bediensteten zur Erteilung der Zusage der Umzugskostenvergütung oder 
der Anerkennung einer Wohnung als vorläufige Wohnung zu beteiligen. 

 
4. 1Der oder dem Bediensteten ist auch eine ablehnende Entscheidung über die Zusage der Umzugskostenvergütung schriftlich 

bekannt zu geben. 2Dies soll, ebenso wie die Erteilung der Zusage, zugleich mit der Bekanntgabe der Maßnahme geschehen, 
die gemäß den §§ 3 und 4 des Sächsischen Umzugskostengesetzes Anlass für einen Umzug geben könnte. 

 
XIII. Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
Dresden, den 6. Dezember 2024 
 
 
 
Die Staatsministerin der Justiz  
und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
Katja Meier 
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2. Stellenausschreibungen 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen, um 
die Stelle  
 

einer Vorsitzenden Richterin/ 
eines Vorsitzenden Richters am Landgericht (R 2)  

beim Landgericht Chemnitz 
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte (m/w/d) des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalakten 
durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung hat sich die Förderung von Frauen 
zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich auf die Stelle zu bewerben und sind bei gleicher Qualifi-
kation bevorzugt zu berücksichtigen.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium  
der Justiz und für Demokratie,  

Europa und Gleichstellung 
Abteilung I 

Hansastraße 4 
01097 Dresden. 

 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen, um 
die Stelle  
 

einer Vorsitzenden Richterin/ 
eines Vorsitzenden Richters am Landgericht (R 2)  

beim Landgericht Leipzig 
 
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte (m/w/d) des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalakten 
durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung hat sich die Förderung von Frauen 
zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben und sind bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
zu berücksichtigen. 
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium  
der Justiz und für Demokratie,  

Europa und Gleichstellung 
Abteilung I 

Hansastraße 4 
01097 Dresden. 
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Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen, um 
die Stelle  

 
einer Oberstaatsanwältin/eines Oberstaatsanwalts (R 2) 

bei der Staatsanwaltschaft Leipzig 
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte (m/w/d) des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalakten 
durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung hat sich die Förderung von Frauen 
zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben und sind bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
zu berücksichtigen.   
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium  
der Justiz und für Demokratie,  

Europa und Gleichstellung 
Abteilung I 

Hansastraße 4 
01097 Dresden. 

 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen, um 
die Stelle  
 

einer Staatsanwältin als Gruppenleiterin/ 
eines Staatsanwalts als Gruppenleiter (R 1+Z) 

bei der Staatsanwaltschaft Zwickau 
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte (m/w/d) des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur  
Einsichtnahme in ihre Personalakten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung hat sich die Förderung von Frauen 
zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich auf die Stelle zu bewerben und sind bei gleicher Qualifi-
kation bevorzugt zu berücksichtigen.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium  
der Justiz und für Demokratie,  

Europa und Gleichstellung 
Abteilung I 

Hansastraße 4 
01097 Dresden. 

 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen, um   
 

drei Stellen 
einer Richterin/eines Richters am Landgericht (R 1)  

beim Landgericht Leipzig 
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
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Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte (m/w/d) des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit befinden. 
 
Die Auswahl erfolgt nicht nach Leistungsgesichtspunkten, sondern nach sozialen und personalwirtschaftlichen Kriterien, zu denen 
auch das Ziel der Verbesserung der Altersstruktur des Gerichts gehört. 
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium  
der Justiz und für Demokratie,  

Europa und Gleichstellung 
Abteilung I 

Hansastraße 4 
01097 Dresden.  

 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen, um 
eine Stelle  
 

einer Richterin/eines Richters am Sozialgericht (R 1)  
beim Sozialgericht Leipzig 

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte (m/w/d) des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit befinden. Ausgenommen hiervon sind Bedienstete, die sich im Rahmen des sogenannten Staatsanwaltschafts-Mo-
dells noch innerhalb der sich an die Lebenszeiternennung anschließenden fünfjährigen Verweildauer bei der Staatsanwaltschaft 
befinden. 
 
Die Auswahl erfolgt nicht nach Leistungsgesichtspunkten, sondern nach sozialen und personalwirtschaftlichen Kriterien, zu denen 
auch das Ziel der Verbesserung der Altersstruktur des Gerichts gehört. 
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium  
der Justiz und für Demokratie,  

Europa und Gleichstellung 
Abteilung I 

Hansastraße 4 
01097 Dresden. 

 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen,  
um die Stelle 
 

einer Notarin / eines Notars (w/m/d) 
mit Amtssitz in Kamenz, Amt-Nr.: HYK-01 

(vormals Notarin Uta Bürger) 
 

zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Notarinnen und Notare sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren, die im Dienstverhältnis 
zum Freistaat Sachsen stehen. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich zum 1. Mai 2025 zu besetzen. Es werden daher Bewerbungen von Notarassessorinnen und 
Notarassessoren entgegengesehen, die zu diesem Stichtag eine dreijährige Mindestanwärterdienstzeit (§ 5a der 
Bundesnotarordnung – BNotO) vollendet haben. Damit macht das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung von seinem Bestimmungsrecht nach § 5a Satz 2 BNotO Gebrauch. Der Stichtag des 1. Mai 2025 gilt 
für Notarinnen und Notare hinsichtlich der Mindestverweildauer am bisherigen Amtssitz entsprechend (Abschnitt 1 Ziffer II 
Nummer 11 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
zur Ausführung der Bundesnotarordnung − VwV Notarwesen). Das angegebene Datum der voraussichtlichen Besetzbarkeit steht 
einer tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt möglichen Besetzung jedoch nicht entgegen. 
 
Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Ausführung der Bundesnotarordnung (VwV 
Notarwesen) geregelt.   
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Bewerbungen sind bis zum 14. Januar 2025 an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und Gleichstellung 

Referat III.2 
Hansastraße 4 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen,  
um die Stelle 
 

einer Notarin / eines Notars (w/m/d) 
mit Amtssitz in Leipzig, Amt-Nr.: LEI-07 

(vormals Notarin Kerstin Ehrt)  
 

zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Notarinnen und Notare sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren, die im Dienstverhältnis 
zum Freistaat Sachsen stehen. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich zum 1. Mai 2025 zu besetzen. Es werden daher Bewerbungen von Notarassessorinnen und 
Notarassessoren entgegengesehen, die zu diesem Stichtag eine dreijährige Mindestanwärterdienstzeit (§ 5a der 
Bundesnotarordnung – BNotO) vollendet haben. Damit macht das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung von seinem Bestimmungsrecht nach § 5a Satz 2 BNotO Gebrauch. Der Stichtag des 1. Mai 2025 gilt 
für Notarinnen und Notare hinsichtlich der Mindestverweildauer am bisherigen Amtssitz entsprechend (Abschnitt 1 Ziffer II 
Nummer 11 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
zur Ausführung der Bundesnotarordnung − VwV Notarwesen). Das angegebene Datum der voraussichtlichen Besetzbarkeit steht 
einer tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt möglichen Besetzung jedoch nicht entgegen. 
 
Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Ausführung der Bundesnotarordnung (VwV 
Notarwesen) geregelt.   
 
Bewerbungen sind bis zum 14. Januar 2025 an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und Gleichstellung 

Referat III.2 
Hansastraße 4 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen,  
um die Stelle 
 

einer Notarin / eines Notars (w/m/d) 
mit Amtssitz in Leipzig, Amt-Nr.: LEI-17 

(vormals Notarin Martina Möller) 
 

zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Notarinnen und Notare sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren, die im Dienstverhältnis 
zum Freistaat Sachsen stehen. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich zum 1. Mai 2025 zu besetzen. Es werden daher Bewerbungen von Notarassessorinnen und 
Notarassessoren entgegengesehen, die zu diesem Stichtag eine dreijährige Mindestanwärterdienstzeit (§ 5a der 
Bundesnotarordnung - BNotO) vollendet haben. Damit macht das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung von seinem Bestimmungsrecht nach § 5a Satz 2 BNotO Gebrauch. Der Stichtag des 1. Mai 2025 gilt 
für Notarinnen und Notare hinsichtlich der Mindestverweildauer am bisherigen Amtssitz entsprechend (Abschnitt 1 Ziffer II 
Nummer 11 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
zur Ausführung der Bundesnotarordnung − VwV Notarwesen). Das angegebene Datum der voraussichtlichen Besetzbarkeit steht 
einer tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt möglichen Besetzung jedoch nicht entgegen. 
 
Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Ausführung der Bundesnotarordnung (VwV 
Notarwesen) geregelt.  
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Bewerbungen sind bis zum 14. Januar 2025 an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und Gleichstellung 

Referat III.2 
Hansastraße 4 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen,  
um die Stelle 
 

einer Notarin / eines Notars (w/m/d) 
mit Amtssitz in Riesa, Amt-Nr.: RIE-05 

(vormals Notar Dr. Pascal Alexander Salomon)  
 

zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Notarinnen und Notare sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren, die im Dienstverhältnis 
zum Freistaat Sachsen stehen. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich zum 1. Mai 2025 zu besetzen. Es werden daher Bewerbungen von Notarassessorinnen und 
Notarassessoren entgegengesehen, die zu diesem Stichtag eine dreijährige Mindestanwärterdienstzeit (§ 5a der 
Bundesnotarordnung – BNotO) vollendet haben. Damit macht das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung von seinem Bestimmungsrecht nach § 5a Satz 2 BNotO Gebrauch. Der Stichtag des 1. Mai 2025 gilt 
für Notarinnen und Notare hinsichtlich der Mindestverweildauer am bisherigen Amtssitz entsprechend (Abschnitt 1 Ziffer II 
Nummer 11 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
zur Ausführung der Bundesnotarordnung − VwV Notarwesen). Das angegebene Datum der voraussichtlichen Besetzbarkeit steht 
einer tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt möglichen Besetzung jedoch nicht entgegen. 
 
Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Ausführung der Bundesnotarordnung (VwV 
Notarwesen) geregelt.   
 
Bewerbungen sind bis zum 14. Januar 2025 an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und Gleichstellung 

Referat III.2 
Hansastraße 4 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen,  
um die Stelle 
 

einer Notarin / eines Notars (w/m/d) 
mit Amtssitz in Torgau, Amt-Nr.: TOR-02 

(vormals Notar Robert Kopf)  
 

zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Notarinnen und Notare sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren, die im Dienstverhältnis 
zum Freistaat Sachsen stehen. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich zum 1. Mai 2025 zu besetzen. Es werden daher Bewerbungen von Notarassessorinnen und 
Notarassessoren entgegengesehen, die zu diesem Stichtag eine dreijährige Mindestanwärterdienstzeit (§ 5a der 
Bundesnotarordnung - BNotO) vollendet haben. Damit macht das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung von seinem Bestimmungsrecht nach § 5a Satz 2 BNotO Gebrauch. Der Stichtag des 1. Mai 2025 gilt 
für Notarinnen und Notare hinsichtlich der Mindestverweildauer am bisherigen Amtssitz entsprechend (Abschnitt 1 Ziffer II 
Nummer 11 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
zur Ausführung der Bundesnotarordnung − VwV Notarwesen). Das angegebene Datum der voraussichtlichen Besetzbarkeit steht 
einer tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt möglichen Besetzung jedoch nicht entgegen. 
 
Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Ausführung der Bundesnotarordnung (VwV 
Notarwesen) geregelt. 
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Bewerbungen sind bis zum 14. Januar 2025 an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und Gleichstellung 

Referat III.2 
Hansastraße 4 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

einer Notarin / eines Notars (w/m/d) 
mit Amtssitz in Zschopau, Amt-Nr.: MAR-01 

(vormals Notarin Kerstin Richter)  
 

zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Notarinnen und Notare sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren, die im Dienstverhältnis 
zum Freistaat Sachsen stehen. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich zum 1. Mai 2025 zu besetzen. Es werden daher Bewerbungen von Notarassessorinnen und 
Notarassessoren entgegengesehen, die zu diesem Stichtag eine dreijährige Mindestanwärterdienstzeit (§ 5a der 
Bundesnotarordnung – BNotO) vollendet haben. Damit macht das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung von seinem Bestimmungsrecht nach § 5a Satz 2 BNotO Gebrauch. Der Stichtag des 1. Mai 2025 gilt 
für Notarinnen und Notare hinsichtlich der Mindestverweildauer am bisherigen Amtssitz entsprechend (Abschnitt 1 Ziffer II 
Nummer 11 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
zur Ausführung der Bundesnotarordnung − VwV Notarwesen). Das angegebene Datum der voraussichtlichen Besetzbarkeit steht 
einer tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt möglichen Besetzung jedoch nicht entgegen. 
 
Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Ausführung der Bundesnotarordnung (VwV 
Notarwesen) geregelt.   
 
Bewerbungen sind bis zum 14. Januar 2025 an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und Gleichstellung 

Referat III.2 
Hansastraße 4 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
Der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden sieht Bewerbungen entgegen, um folgende Stelle zum 1. Juli 2025 zu besetzen: 
 

Bezirksrevisorin/Bezirksrevisor 
bei dem Landgericht Leipzig 

 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter (m/w/d) des Geschäftsbereichs des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, die sich in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis oder Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1. Der erfolgreichen Bewerberin/dem er-
folgreichen Bewerber können neben der Revisorentätigkeit anteilig auch Rechtspfleger- und/oder Verwaltungsaufgaben zugewie-
sen werden. 
 
Bewerber/-innen um die Stelle der Bezirksrevisorin/des Bezirksrevisors bei dem Landgericht Leipzig sollten über umfassende 
Kenntnisse als Rechtspfleger/-in sowie möglichst - der VwVBezRev vom 3. Dezember 2010 (zuletzt geändert durch VwV vom 29. 
November 2018 mit Wirkung vom 1. Januar 2019) entsprechend - über spezifische Kenntnisse auf dem Gebiet des Kostenrechts 
in Justizangelegenheiten verfügen. Erwartet werden ein hohes Maß an Engagement sowie Entwicklungsfähigkeit. 
 
Die Bewerber/-innen werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in die Personalakte durch 
das Oberlandesgericht Dresden und das Landgericht Leipzig zu erklären. 
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt. 
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Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Veröffentlichung des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an: 
 
 Herrn Präsidenten 
 des Oberlandesgerichts Dresden 
 - Referat II.1 - 
 Schloßplatz 1 
 01067 Dresden. 
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